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Mitte der 90er Jahre wurde in Rheinland-Pfalz als Re-
aktion auf einen drast ischen Anstieg bei den
Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendli-
chen in Heimen und Pflegefamilien die „Erziehungs-
hilfeoffensive Rheinland-Pfalz“ aufgelegt. Hierbei
handelt es sich um ein ganzes Bündel von unter-
schiedlichen Förder- und Steuerungsinstrumenten
mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung fachlich anzuregen und nachhaltig zu ge-
stalten. Inhaltlich lässt sich das Förderprogramm in fünf zentrale Bausteine
unterteilen, die von der Qualifizierung der Jugendamtsarbeit in den sozialen
Diensten über die Entwicklung und Erprobung neuer Methoden und Hilfe-
formen, die Ausarbeitung spezieller Fortbildungsangebote bis hin zur Praxis-
forschung und Evaluationsprojekten reichen.

Anfangs richtete sich der Focus der Erziehungshilfeoffensive überwiegend auf
die ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz, da hier die Nachfrage nach Hil-
fen zur Erziehung am stärksten zunahm, während der Ausdifferenzierungs-
grad der sozialen Infrastruktur im Bereich der ambulanten und teilstationären
Hilfen am geringsten war. Recht bald stellte sich aber auch in den Städten
wegen eines anhaltend hohen Fallzahlenanstieges die Frage, wie die Er-
kenntnisse aus den verschiedenen Modellprojekten auch in den städtischen
Jugendämtern genutzt werden könnten. Eine einfach Übertragung der bisheri-
gen Modellprojektergebnisse, die in ländlich strukturierten Regionen gewon-
nen worden waren, konnte aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen
hinsichtl ich der Angebote, räumlichen Struktur, Problembelastung,
Organisationsstruktur oder Ausdifferenzierung und Größe der Ämter nicht vor-
genommen werden.

Deshalb habe ich in den Jahren 2002 bis 2004 zwei Projekte zur Weiterent-
wicklung der Sozialen Dienste und Hilfen zur Erziehung in den Stadt-
jugendämtern in Mainz und Ludwigshafen gefördert. Die wissenschaftliche
Begleitung erfolgte durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung
Mainz.

Im Jugendamt der Stadt Ludwigshafen wurden bereits Mitte der 90er Jahre
umfangreiche Reformen zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung
durchgeführt. Neben der Einrichtung von Regionalteams wurden u. a. Stan-
dards für die Hilfeplanung entwickelt und Entscheidungsprozesse qualifiziert.

Geleitwort  



Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Erziehungshilfen Ende
der 90er Jahre und der knapper werdenden öffentlichen Mittel stellte sich die
Frage, welche Wirkungen, aber auch welche Weiterentwicklungsbedarfe sich
aus den früheren Reformen ableiten lassen, welche Standards für eine bedarfs-
und wirkungsorientierte Hilfe erforderlich sind und wie die Infrastruktur vor dem
Hintergrund ansteigender Bedarfe und finanzieller Einsparnotwendigkeiten aus-
zugestalten ist. Neben der Aufarbeitung der soziostrukturellen Rahmen-
bedingungen in Ludwigshafen und einer Ziel-gruppenanalyse wurde eine Eltern-
befragung durchgeführt, um die Qualität und die Wirkung der geleisteten Hil-
fen nicht nur aus fachlicher Perspektive, sondern auch über die direkte Rück-
meldung der anspruchsberechtigten Nutzerinnen und Nutzer in Erfahrung zu
bringen. Dieser eher selten praktizierte Evaluationszugang ermöglicht es, Aus-
sagen über die Qualität und die Wirkung der Hilfen zu treffen.

Die Ergebnisse des Projektes „Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in
der Stadt Ludwigshafen“ sind nicht nur für die Stadt Ludwigshafen eine gute
Grundlage, um laufende Reformprozesse fundiert fortzusetzen oder zu korri-
gieren. Sie liefern auch für vergleichbare Jugendämter Ansatzpunkte für die
Weiterentwicklung ihrer Erziehungshilfen. Ich danke der Stadt Ludwigshafen
für Ihr Einverständnis, den Bericht allen rheinland-pfälzischen Kommunen zur
Verfügung zu stellen.

Mainz, im Mai 2005

Malu Dreyer
Ministerin für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit
des Landes Rheinland-Pfalz



 ism

Die Stadt Ludwigshafen ist wie viele andere Städte in
den neunziger Jahren daran gegangen, Reform- und
Umbauprozesse der Jugendhilfe im Rahmen der Neu-
fassung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes einzulei-
ten. Diese waren bestimmt durch eine konsequente
Bedarfsorientierung und den entsprechenden Ausbau
der Angebote sowie eine gleichzeitig stärker lebens-
raumverbundene konzeptionelle Ausrichtung.

Erste Ansätze regionalisierter sozialer Arbeit sind im Bereich der Hilfen zur
Erziehung einher gegangen mit  steigenden Fallzahlen und gleichzeitig zu-
nehmendem Druck zu Kostensenkungen. Mit fachlichen Argumenten und
dem Hinweis auf bestehende Rechtsansprüche war die Situation nicht mehr
adäquat zu beschreiben. Immer deutlicher stellte sich die Frage nach den
Handlungsspielräumen, wenn es aus fachlicher Sicht um die geeignete und
erforderliche Hilfe im Einzelfall ging.

Deshalb haben wir uns entschlossen mit externer Hilfe seitens des Instituts
für sozialpädagogische Forschung Mainz (ism) eine breite Untersuchung des
Aufgabenfeldes Hilfen zur Erziehung einzuleiten, um Informationen über das
eigene Tun, die Entscheidungsprozesse und die Hilfegewährungspraxis so-
wie Ursachen und Wirkungszusammenhänge zu erhalten, um daraus Per-
spektiven für die zukünftige Arbeit ableiten zu können.

Der vorliegende Bericht zeigt die Ergebnisse von mehreren Monaten intensiver
Arbeit in Abstimmung und Kooperation von ism und MitarbeiterInnen aus allen
Bereichen der Jugendhilfe sowie Vertreter der freien Träger. Inhaltlich eignet
sich der Bericht als Leitfaden für die Entwicklung und Organisation des Sozi-
alen Dienstes und dem Aufgabenfeld Hilfen zur Erziehung. Darüber hinaus
werden Fragen der Planung und Steuerung aufgegriffen sowie Ansätze zur
Kooperation mit Regeleinrichtungen und dem Aufbau von Netzwerken im
Lebensraum der Familien diskutiert. Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen
werden uns ein Wegweiser für die zukünftige Ausrichtung der fachlichen Ar-
beit sein.

Dabei kommt der Weiterentwicklung in einem sozialraumorientierten Konzept
besondere Bedeutung zu. Die Beteiligung der Familien in einem lebenswelt-
verbundenen und an den Stärken und Ressourcen anknüpfenden Konzept so-
zialer Arbeit wird zu einem lebendigen Entwicklungsprozess im Lebensumfeld
führen. Eigene Ansätze dafür gibt es bereits, die können nun entsprechend
unterstützt weiter geführt werden.

Vorwort



Trotz weiterhin schwieriger finanzieller Bedingungen wollen wir konsequent
den fachlichen Prozess, der hier aufgezeigt ist, voranbringen. Wir erhoffen
uns eine positive Wirkung auf Bedarf und Kostenentwicklung in einem abge-
stimmten Konzept von fachlich qualifizierter Hilfeplanung, sozialräumlicher
Entwicklung von Infrastruktur und Netzwerken sowie entsprechendem
Personaleinsatz.

Mein herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen
haben.

Prof. Dr. Cornelia Reifenberg

Dezernentin für Kultur, Schule, Jugend
und Familie der Stadt Ludwigshafen
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1. Einleitung

Seit Anfang der 1990er Jahre befinden sich die Hilfen zur Erziehung in ei-
nem weitreichenden Reform- und Umbauprozess, der durch sehr unter-
schiedliche Einflussfaktoren gekennzeichnet ist. Daraus resultieren erhebli-
che Anforderungen für diesen Leistungsbereich der Jugendhilfe. Von zentra-
ler Bedeutung für diese Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung war die
Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (1990). Mit diesem Gesetz
wurde ein grundlegender Paradigmenwechsel von einer vormals ordnungs-
politisch- und eingriffsorientierten hin zu einer dienstleistungsorientierten und
partizipativ ausgerichteten Jugendhilfe vollzogen, die insbesondere für die
erzieherischen Hilfen eine Weiterentwicklung in Richtung auf mehr Lebens-
weltnähe, Ressourcen- und Familienorientierung erforderlich macht.

Die Reformimpulse des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, die in der Fach-
debatte vielfach angereichert wurden durch die Struktur- und Handlungs-
maximen einer lebensweltorientierten Jugendhilfe, wie sie im 8. Jugend-
bericht der Bundesregierung (1990) vorgestellt wurden, haben in fast allen
bundesdeutschen Kommunen zu weitreichenden Veränderungen in der Aus-
gestaltung von Organisationsstrukturen, Konzepten und professionellen
Handlungsroutinen im Bereich der Hilfen zur Erziehung geführt. Durch die
Vielschichtigkeit der fachlichen und rechtlichen Anforderungen handelt es
sich dabei nicht nur um einfache organisatorisch oder technisch zu bewälti-
gende Veränderungen, sondern um elementare Dimensionen der sozialpäd-
agogischen Konzeption von Jugendhilfeleistungen, die auf Beteiligung und
Wirkung im Sinne einer nachhaltigen Beeinflussung von Lebenslagen und
individuellen Bewältigungsformen ausgerichtet sind. Dazu gehören der Aus-
bau und die Qualifizierung der ambulanten und teilstationären Hilfen ebenso
wie die fachliche und professionelle Entwicklung des Hilfeplanungsprozesses
sowie die Einbindung dieser Entwicklungslinien in eine umfassende Qualitäts-
debatte.

So setzte in nahe zu allen bundesdeutschen Kommunen Mitte der 1990er
Jahre ein Ausbau und eine Qualifizierung der ambulanten und teilstationären
Hilfen ein mit dem Ziel, den rechtlichen und fachlichen Anforderungen des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes zur Einlösung individueller Rechtsansprü-
che auf eine bedarfsorientierte Hilfe gerecht werden zu können. Auch wenn
sich nach wie vor bundes- und länderweit erhebliche interkommunale Dispa-
ritäten beim Ausbaugrad und dem Stellenwert dieser Hilfen zeigen, so ist es
hier in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum wie in kaum einem anderen
Sozialleistungsbereich gelungen, die historisch bedingte Vorrangstellung sta-
tionärer Hilfen durch ein ausdifferenziertes Spektrum an ambulanten und teil-
stationären Hilfen abzulösen.

Im Zuge dieses Umbauprozesses wurde zunehmend deutlich, dass die Qua-
lität und Wirkung erzieherischer Hilfen nicht nur vom Ausdifferenzierungs-
grad und der konzeptionellen Ausrichtung der Infrastrukturangebote abhän-
gen, sondern in entscheidender Weise von der Qualität des Hilfeplanungs-
prozesses. Der Gesetzgeber hat mit dem § 36 SGB VIII ein zentrales
Steuerungsinstrument im Bereich der Hilfen zur Erziehung eingeführt, das
nicht nur Beteiligungsrechte der AdressatInnen im Hilfeprozess regelt, son-
dern ein qualifiziertes Fallverstehen und eine prozessorientierte Planung der
Hilfe in der Verantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers vorsieht.
Daraus ergaben sich erhebliche Anforderungen an die fachliche und organi-
satorische Umgestaltung der Jugendamtsarbeit im Bereich der Sozialen
Dienste. Bezogen auf den gesamten Bereich der Sozialen Arbeit kann man
auch hier sagen, dass dieses Planungs- und Steuerungsinstrument aus dem
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Bereich der Hilfen zur Erziehung heute beispielgebend für andere Sozial-
leistungsbereiche ist und sukzessive in der Sozialhilfe, den Arbeits-
verwaltungen und der Behindertenhilfe eingeführt wird.

Schließlich führte die Qualitätsdebatte zu einer verstärkten Auseinanderset-
zung mit Fragen der Effektivität und Effizienz erzieherischer Hilfen, aber auch
zur Erprobung von fachlich fundierten Modellen der Qualitätsentwicklung.
Auf diese Weise konnten fachliche wie ökonomische Veränderungsbedarfe
miteinander verbunden und in entsprechende Umsteuerungsprozesse über-
führt werden, die sowohl fachliche wie auch ökonomische Effekte zeigten.

Dieser Prozess der fachlichen Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung
wurde allerdings von Anfang an überlagert durch kontinuierlich steigende
Fallzahlen und Hilfebedarfe, die zwangsläufig zu steigenden Ausgaben führ-
ten. Zugleich spitzte sich die Finanznot der Kommunen zu. Insofern standen
die Reformen im Bereich der Hilfen zur Erziehung immer auch unter dem
Vorzeichen, Einsparpotentiale offenzulegen, was mit der Einführung Neuer
Steuerungsmodelle zur Modernisierung von Verwaltungshandeln noch ver-
stärkt wurde.

Trotz der sehr umfangreichen Umstrukturierungen im Bereich der Hilfen zur
Erziehung, hält der Reformdruck ungebrochen an. Aufgrund anhaltend hoher
Arbeitslosigkeit, zunehmender Armut und weiteren gesellschaftlichen
Desintegrationsprozessen werden auch die Ursachen, die auf die Nachfrage
nach Hilfen zur Erziehung wirken, in absehbarer Zeit weiter zunehmen. Der
demographische Wandel, der mit einem kontinuierlichen Rückgang der An-
zahl junger Menschen verbunden ist, wird diesen Anstieg in den kommenden
Jahren nur geringfügig abschwächen.

Eine konsequente Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung, die den fach-
lich-rechtlichen wie den gesellschaftlichen Verursachungszusammenhängen
ebenso Rechnung trägt wie den eingeengten Finanzspielräumen der öffent-
lichen Haushalte, muss sich vor allem an der Frage orientieren, wie eine
konsequente Bedarfsorientierung und Passgenauigkeit von Hilfen und
Infrastrukturangeboten umgesetzt werden kann. Dabei geht es darum,

· wie durch – möglichst – präventive und niedrigschwellige Hilfen die Ver-
festigung von Problemlagen von Familien und die damit verbundenen
Kriseninterventionen (zum Schutz der Kinder) verhindert werden können,

· wie für junge Menschen und Familien in spezifischen Notlagen und mit
Lebensbewältigungsproblemen soziale Netze erschlossen werden kön-
nen, die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen,

· wie Regelinstitutionen qualifiziert werden können, um Aussonderung zu
vermeiden und

· wie Infrastrukturangebote und individuelle Hilfen besser vernetzt und
aufeinander abgestimmt werden können.

Diese Fragestellungen und Zielperspektiven lassen sich unter dem program-
matischen Leitbegriff der Sozialraumorientierung subsummieren, der mo-
mentan für viele Umbaubestrebungen bei öffentlichen und freien Trägern der
Jugendhilfe richtungsweisend und handlungsleitend ist. Dabei geht es im
Kern darum, flexible und integrierte Hilfesysteme zu schaffen, die versäulten
Hilfesysteme zu überwinden, fall- und feldbezogene Planung und Steuerung
in lebensweltorientierten Konzepten zu stärken und Kooperationsstrukturen
in Planungsräumen zu qualifizieren. Fachlich wie ökonomisch stellen diese
Zielperspektiven und Schwerpunktlegungen zur Weiterentwicklung der Hil-
fen zur Erziehung richtungsweisende Akzente dar.
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1.1 Zur Ausgangslage in der Stadt Ludwigshafen

Im Jugendamt der Stadt Ludwigshafen wurden die soeben beschriebenen
jugendhilfepolitischen Veränderungsprozesse Mitte der 1990er Jahre mit ei-
nem umfassend und komplex angelegten Projekt zur Steuerung und Weiter-
entwicklung der erzieherischen Hilfen – dem so genannten IGAZHU-Projekt
(Initiativgruppe Alternativen zur Heimunterbringung) – aufgegriffen. Anstoß
zu diesem Projekt gaben auch hier steigende Fallzahlen sowie zunehmende
Kosten im Heimbereich zu Beginn der 1990er Jahre. Diesen sollte allerdings
nicht allein aus ökonomischen Anliegen heraus begegnet werden, vielmehr
wurde davon ausgegangen, dass eine konsequente Umsetzung der mit dem
KJHG geforderten Lebenswelt- und Dienstleistungsorientierung und eine
damit verbundene Ausweitung des ambulanten Bereiches im Sinne eines
familienunterstützenden und –stabilisierenden Hilfesystems ebenfalls zu
nachhaltigen Kosteneinsparungen führen kann.

Nach fünf Jahren Projektlaufzeit konnten mit einer Zwischenbilanz zum Feb-
ruar 2000 dann auch umfassende Veränderungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen in der Stadt Ludwigshafen festgestellt werden, die auf eine zielgerichtete
und nachhaltige Umsteuerung im Bereich erzieherischer Hilfen im Stadtge-
biet hinweisen. Dabei fanden – gemäß dem Ziel der Kosteneinsparung und
Qualitätsverbesserung – sowohl fachliche als auch ökonomische Kriterien
Beachtung.

Durch eine Stärkung des ambulanten und teilstationären Bereichs konnte
dem Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und Familien zunehmend mit
kostengünstigen ambulanten und teilstationären Angeboten begegnet wer-
den, was sich in den Ausgaben der Stadt Ludwigshafen im Bereich erziehe-
rischer Hilfen entsprechend niederschlug (vgl. Pressekonferenz 21.02.00 –
Zwischenbilanz). Auch standen solche Entwicklungen in engem Zusammen-
hang mit fachlichen Verbesserungen. Dazu gehörte die intensive Beschäfti-
gung mit dem nach § 36 SGB VIII geforderten Hilfeplanverfahren ebenso wie
eine grundlegende organisatorische und konzeptionelle Veränderung des
Sozialen Dienstes hin zu mehr Lebenswelt- und Sozialraumorientierung
durch:

· Die Zusammenführung von Allgemeinem Sozialen Dienst und speziali-
s ierten Sonderdiensten (Heimkinderdienst,  Pf legekinderdienst,
Jugendgerichtshilfe) zu einem Sozialen Dienst, der nach einem ganzheit-
lichen Konzept arbeitet.

· Die Regionalisierung des Sozialen Dienstes in sieben Regionen.

· Die räumliche Verortung des Sozialen Dienstes in der jeweiligen Region
durch Außenstellen.

· Weiterentwicklung des ehemals vollstationären städtischen Kinder- und
Jugendwohnheims zu einem Verbundsystem ambulanter, teilstationärer
und stationärer Hilfen zur Erziehung („Ludwigshafener Zentrum für erzie-
herische Hilfen“)

Nach diesen ersten positiven Effekten durch den Ausbau ambulanter und
teilstationärer Hilfen und der Qualifizierung der Hilfeentscheidungspraxis
setzte aber bald wieder ein erheblicher Nachfragedruck in allen Hilfe-
segmenten ein, verbunden mit Fallzahlen- und Ausgabenzuwächsen. Vor
dem Hintergrund einer prekären Haushaltslage der Stadt Ludwigshafen
musste auch die Jugendhilfe Einsparvorgaben zur Haushaltskonsolidierung
erbringen, die insbesondere einen Personalabbau in den Sozialen Diensten
des Jugendamtes zur Folge hatte. Bedingt durch diesen Personalabbau wur-
den im Jahr 2003 die vormals sieben Regionen des Sozialen Dienstes in drei
Regionen zusammengefasst und Außenstellen mussten aufgegeben wer-
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den.1 Sukzessive erfolgte auch eine Respezialisierung bspw. durch die Ein-
richtung eines Pflegekinderdienstes und der Jugendgerichtshilfe im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Modellprojektes „Haus des Jugend-
rechts“ oder der Aufstockung der Schulsozialarbeit. Auch im Verwaltungs-
aufbau des Fachbereiches fanden Veränderungen statt, so dass sich dieser
heute nicht mehr in Form von zugeordneten und zusammenhängenden Äm-
tern, sondern in vier neben einander bestehenden, einzelnen Bereichen dar-
stellt. Daraus resultieren besondere Anforderungen an die Kooperation zwi-
schen den einzelnen Bereichen der Jugendhilfe, um die Bündelung aller Auf-
gaben und Leistungen der Jugendhilfe entsprechend der Vorgaben des § 69
SGB VIII in einem „Jugendamt“ gewährleisten zu können.

Diese weitreichenden Umstrukturierungsprozesse verliefen parallel zum
Evaluationsprozess und waren weitgehend davon abgekoppelt. Dadurch be-
dingt, verändert sich auch im Laufe des Evaluationsprozesses zunehmend
die eigentliche Zielrichtung, nämlich vor dem Hintergrund der Erfahrungen
aus dem IGAZHU-Projekt den Ertrag der Umstrukturierung und fachlichen
Weiterentwicklung zu bilanzieren, um darauf aufbauend weitergehende
Handlungsoptionen zu entwickeln. Zunehmend verdichtete sich der
Evaluationsauftrag auf die Frage, welche Standards für eine bedarfs- und
wirkungsorientierte Hilfe erforderlich sind und wie eine abgestimmte
Infrastrukturentwicklung vor dem Hintergrund ansteigender Bedarfe und fi-
nanzieller Einsparnotwendigkeiten ausgestaltet werden kann.

1.2 Rahmendaten zur Evaluation der Hilfen zur Erziehung in der
Stadt Ludwigshafen

Das Projekt „Evaluation der Hilfen zur Erziehung in der Stadt Ludwigshafen“
wurde von der Stadt Ludwigshafen in Auftrag gegeben, vom Institut für So-
zialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) durchgeführt und vom Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) finanziell un-
terstützt. Nach einer Phase der Auftragsklärung waren gut zwei Jahre zur
Durchführung des Projektes vereinbart worden (Mai 2002 bis Juni 2004).

Die zentrale Zielsetzung des Projektes „Evaluation der Hilfen zur Erziehung
in der Stadt Ludwigshafen“ bestand darin, zunächst eine breite Wissensbasis
über die Hilfen zur Erziehung zu schaffen, d.h. sowohl die Einflussfaktoren
auf die Nachfrage differenzierter herauszuarbeiten als auch die Hilfe-
gewährungspraxis mit Blick auf die Einhaltung von Qualitätsstandards trans-
parent zu machen und die Bedingungen für den Erfolg bzw. Misserfolg der
Hilfen herauszuarbeiten. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sollten
Handlungsempfehlungen für die Schwerpunkte künftiger Infrastruktur-
entwicklung, Aussagen zu den Standards der Sozialen Dienste und konzep-
tionelle Elemente für ein Berichtswesen im Bereich der Hilfen zur Erziehung
entwickelt werden. Denn nach mehrmaligen organisatorischen und konzep-
tionellen Veränderungen zeigte sich die dringende Notwendigkeit einer ge-
meinsamen Verständigung auf eine fachliche Grundrichtung, die als Basis
für die Entwicklung gemeinsamer fachlicher Standards unter der Ein-
beziehung rechtlicher und ökonomischer Gegebenheiten dienen kann.

1 Lediglich in der neuen Region Nord konnten beide Außenstellen erhalten werden,
die auch organisatorisch als je eigenständige Abteilungen geführt werden. Diese
Abteilungen entsprechen bzgl. ihres räumlichen Verantwortungsbereiches je ei-
nem Planungsraum, wie sie im Zuge der Evaluation vereinbart wurden.
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Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurden zunächst in einer Auftaktphase
das Evaluationsdesign abgestimmt, eine Arbeitsstruktur aufgebaut sowie die
Arbeitsorte „Steuerungsgruppe“ und „Fachtag“ konzeptioniert und eingeführt.
In der Steuerungsgruppe waren die Dezernatsebene, alle Bereiche der Ju-
gendhilfe durch ihre Bereichsleitungen, die Sozialen Dienste durch die je-
weiligen Regionalteamleitungen bzw. Abteilungsleitungen2, die Jugendhilfe-
planung sowie ein Vertreter der im ambulanten Bereich tätigen freien Träger
beteiligt. Zu den Fachtagen waren jeweils alle MitarbeiterInnen der Sozialen
Dienste und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, VertreterInnen von LuZiE, die
RegionalteamleiterInnen der Kindertagesstätten, VertreterInnen der Er-
ziehungsberatungsstelle und der Jugendförderung sowie die Mitglieder der
Steuerungsgruppe eingeladen. Zwischenergebnisse wurden im Jugendhilfe-
ausschuss sowie im AK Jugendhilfeplanung vorgestellt und diskutiert.
Darüber hinaus fand eine enge Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung und
dem Controlling statt.

In einer zweiten Phase wurden verschiedene Analysen durchgeführt, näm-
lich eine Zielgruppenanalyse, eine Elternbefragung sowie eine Sozialstruktur-
analyse. Die Erhebungsinstrumente für die Zielgruppenanalyse und die
Elternbefragung wurden mit der Steuerungsgruppe abgestimmt. Für die
Zielgruppenanalyse wurde eine Vollerhebung aller am 31.12.2002 laufenden
und in 2002 beendeten Hilfen durch die Fachkräfte des Sozialen Dienstes
geleistet. Die Fragebögen an die Eltern wurden durch das Jugendamt ver-
schickt. Auch der Rücklauf wurde durch das Jugendamt organisiert. Ausge-
wählt wurden hier alle Hilfen, die im Jahr 2002 beendet worden waren. Sämt-
liche Daten wurden durch das ism ausgewertet und zur Präsentation und
Diskussion aufbereitet.

In der Bewertungsphase wurden die vielfältigen Ergebnisse der Zielgruppen-
analyse und der Elternbefragung intensiv in der Steuerungsgruppe, einem
zweitägigen Fachtag sowie in drei Regionalteams diskutiert. Im Zuge dieses
Diskussions- und Bewertungsprozesses zeigte sich, dass das Konzept der
Lebenswelt- und Sozialraumorientierung nach wie vor ein tragfähiges
Leitkonzept für die Hilfen zur Erziehung in der Stadt Ludwigshafen darstellt.
Hier gilt es an IGAZHU anzuknüpfen und zu prüfen, wie Lebenswelt- und
Sozialraumorientierung auch unter den Bedingungen der jüngsten organisa-
torischen Veränderungen realisiert werden kann. Darüber hinaus kristallisier-
ten sich in dieser Bewertungsphase zentrale Themen mit Entwicklungs-
bedarfen heraus, an die anschließend eine Reihe von Handlungsempfehl-
ungen entwickelt wurde. Auch hier waren Steuerungsgruppe und Fachtage
wichtige Foren der Diskussion und Abstimmung. Leitkonzept und Handlungs-
empfehlungen werden mit dem hier vorliegenden Bericht vorgestellt und be-
schrieben und damit für die weitere Diskussion und Umsetzungsplanung
zugänglich gemacht.

An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die die Umsetzung des Projekt-
vorhabens ermöglicht und mitgetragen haben. Angesichts der ständigen Ver-
änderungen innerhalb des Jugendamtes auch während des Projekt-
zeitraumes war es nicht einfach, trotz Ungewissheiten und Irritationen klare
fachliche Orientierungslinien und Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Dies
erforderte von allen Beteil igten ein immer wieder neues Einlassen

2 Im Zuge der organisatorischen Veränderungen innerhalb des Jugendamtes wäh-
rend des Projektzeitraumes kam es auch zu begrifflichen Veränderungen. So wur-
den die zuvor sieben Regionen in drei Regionen zusammengefasst, aus den
RegionalteamleiterInnen wurden AbteilungsleiterInnen, aus Sparten wurden Be-
reiche.
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aufeinander und Einbringen in die Sache, nämlich die Weiterentwicklung der
Hilfen zur Erziehung in der Stadt Ludwigshafen – auch unter schwierigen
Rahmenbedingungen.

1.3 Zum Aufbau des Berichtes

Im nachfolgenden Kapitel wird zunächst aufgezeigt, welche Einflussfaktoren
auf die Nachfrageentwicklung nach Hilfen zur Erziehung bedacht werden
müssen, und welche Steuerungsmöglichkeiten dabei für die Jugendhilfe im
allgemeinen und die Sozialen Dienste im besonderen ausgemacht werden
können. Damit wird der theoretische Rahmen der Evaluation abgesteckt.
Diese Betrachtungen sollen dazu dienen, den Handlungs- und Verant-
wortungsbereich der Jugendhilfe deutlicher zu markieren und damit zur Klä-
rung der wechselseitigen Erwartungshaltungen zwischen Jugendhilfe und
Politik sowie Jugendhilfe und anderen Handlungsbereichen der Kommune
beizutragen.

In einem weiteren Kapitel wird dann das Leitkonzept der Sozialraum-
orientierung ausführlich vorgestellt und aufgezeigt, welche Elemente zur
Umsetzung der Sozialraumorientierung notwendig sind. Dabei sollen unter-
schiedliche Möglichkeiten der Umsetzung sowie ihre jeweiligen Auswirkun-
gen auf das Gesamtsystem der Jugendhilfe aufgezeigt werden. Dieses Ka-
pitel mündet in eine kurze Beschreibung von Perspektiven, die bezogen auf
einen sozialraumorientierten Umbau im Verlauf der Evaluation entwickelt
werden konnten. Dazu gehören die Definition von sechs Planungsräumen,
die Weiterentwicklung des Hilfesystems hin zu mehr flexiblen und integrier-
ten Hilfen sowie die Entwicklung von Planungs- und Steuerungsgremien in
der Kooperation von Sozialem Dienst und Leistungserbringern unter der ein-
deutigen Zuweisung von Gesamtverantwortung an den Sozialen Dienst bzw.
das Jugendamt.

Im letzten Kapitel wird das zuvor skizzierte Leitmodell für einen sozialraum-
orientierten Umbau entlang von fünf Umsetzungsperspektiven konkretisiert.
Dazu werden Daten aus der Sozialstrukturanalyse, der Zielgruppenanalyse
und der Elternbefragung herangezogen. Diese Umsetzungsperspektiven
werden jeweils in konkrete Handlungsempfehlungen operationalisiert.

Der Bericht mündet schließlich in zusammenfassende Schlussfolgerungen,
die als Basis für einen Umsetzungskontrakt zwischen Sozialem Dienst, den
entsprechenden Leitungsebenen innerhalb der Stadtverwaltung, den
Leistungserbringern und der Politik dienen können.
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2. Hilfen zur Erziehung als sozialstaatliche Leistung für
junge Menschen und Familien in prekären Lebenslagen –
eine theoretische Reflexion der Einflussfaktoren auf die
Nachfrage nach Jugendhilfeleistungen

Wie in den vorangegangenen Ausführungen bereits aufgezeigt wurde, han-
delt es sich bei den Hilfen zur Erziehung um den zentralen Leistungsbereich
innerhalb der Jugendhilfe, der im vergangenen Jahrzehnt sowohl unter fach-
lich-rechtlichen wie unter ökonomischen Gesichtspunkten in vielfacher Wei-
se reformiert und umgebaut wurde. Dabei ging es nicht nur darum die
Reformimpulse des Kinder- und Jugendhilfegesetzes oder die Handlungs-
maximen der Lebensweltorientierung in fachliche Konzepte und Infrastruk-
turentwicklungen umzusetzen. Immer auch stand die Frage im Raum, wie
vor dem Hintergrund begrenzter öffentlicher Mittel der steigenden Hilfenach-
frage und den Ausgabezuwächsen adäquat begegnet werden kann.

Im Zuge der Einführung Neuer Steuerungsmodelle zur Modernisierung der
Kommunalverwaltung waren es ebenfalls die Hilfen zur Erziehung, die Ge-
genstand von betriebswirtschaftlich ausgerichteten Managementkonzepten
wurden. D.h. auch die Hilfen zur Erziehung sollten steuerungstechnisch er-
fasst und produkt- und zielorientiert gesteuert werden (vgl. KGST 1998).
Allerdings wurde schnell offenkundig, dass sich der Bereich der Hilfen zur
Erziehung einfachen Steuerungsterminologien und –konzepten entzieht und
der Bedarf an Jugendhilfeleistungen nur unter Berücksichtigung mehrerer
Einflussfaktoren zu erfassen und zu prognostizieren ist.

Um die spezifischen Möglichkeiten der Planung und Steuerung im Bereich
der Hilfen zur Erziehung überhaupt bestimmen zu können, sollen im Folgen-
den die zentralen Einflussfaktoren auf die Nachfrage nach Jugendhilfe-
leistungen näher beschrieben werden. Damit wird zugleich ein theoretisches
Modell vorgestellt, das für die einzelnen Evaluationsmodule sowie für die
Begründung und Schwerpunktlegung von Weiterentwicklungsperspektiven
erkenntnisleitend ist. Darüber hinaus lassen sich über dieses theoretische
Modell Kernelemente für die Ausgestaltung eines fachlichen Berichtswesens
für die Hilfen zur Erziehung begründen.

Entsprechend soll im Folgenden zunächst der rechtliche Rahmen der Hilfen
zur Erziehung als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen skizziert wer-
den. Daran anschließend sollen vier Faktoren beschrieben werden, die we-
sentlichen Einfluss darauf haben, dass überhaupt ein Bedarf nach Hilfen zur
Erziehung in einer bestimmten Qualität und Quantität entsteht. Diese sind
die demographische Entwicklung, die soziostrukturellen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen, die Qualität und konzeptionelle Ausrichtung der
sozialen Infrastruktur sowie die Qual i tät  der Hi l feplanungs- und
Entscheidungsprozesse im Jugendamt. Dieses Kapitel mündet schließlich in
den Aufriss einiger Fragestellungen, die die spezifischen Steuerungs-
möglichkeiten der Jugendhilfe im Blick auf die Fallzahlen- und Kosten-
entwicklung bei gleichzeitiger Sorge um eine ausreichende Unterstützung
von Familien in prekären Lebenslagen aufzeigen sollen.

2.1 Der rechtliche Handlungsrahmen der Hilfen zur Erziehung

Zu allererst ist festzustellen, dass Hilfen zur Erziehung in individuellen
Rechtsansprüchen von Personensorgeberechtigten begründet sind, die
immer dann eintreten, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen
entsprechende Erziehung nicht (mehr) gewährleistet ist (§§ 27ff SGB VIII).
Dieser Rechtsanspruch gilt für die jeweils notwendige und geeignete Hilfe.
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Diesem gilt es unabhängig von der Finanzlage der Kommune oder sonstigen
öffentlichen Gegebenheiten zu entsprechen. Da es sich allerdings um eine
personenbezogene Dienstleistung handelt, lässt sich der Bedarf weder mit-
tels objektiver Kriterien eindeutig festlegen, noch als genau vordefinierte
materielle Hilfe erbringen, wie es beispielsweise bei den sachlichen oder
finanziellen Sozialleistungen nach dem BSHG möglich ist. Deshalb sieht der
Gesetzgeber ein partizipatives Verfahren vor, das unter Beteiligung mehre-
rer Fachkräfte zu einem Verstehen und Einschätzen der belastenden Fakto-
ren aber auch der verfügbaren bzw. erschließbaren Ressourcen führt. Auf
diesem Weg soll eine Hilfeperspektive eröffnet werden, die auf Standards
professionellen Handelns basiert, nachvollziehbar ist und von den
AdressatInnen der Hilfe akzeptiert und mitgestaltet werden kann.

Dem Jugendamt obliegen in diesem Prozess die Verfahrensverantwortung
sowie die Klärung der Leistungsvoraussetzungen. Damit wird die gesetzlich
verankerte Hilfeplanung gleichzeitig zu einem Steuerungselement des ge-
samten Hilfeprozesses, verbunden mit entsprechenden Qualitätsan-
forderungen für das professionelle Handeln in Verwaltungsstrukturen (vgl.
Merchel 1998). Die Kosten, die zur Deckung des vorab festgestellten Hilfe-
bedarfs entstehen, trägt über den Weg der Einzelfallfinanzierung das Ju-
gendamt.

Der Gesetzgeber hat allerdings mit der Einführung des KJGH nicht nur die
Rechtsposition und die Beteiligungsrechte der AdressatInnen im SGB VIII
gestärkt, sondern auch ein Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) bei der
Inanspruchnahme von Hilfen verankert. D.h. die Leistungsberechtigten ent-
scheiden darüber, welches Angebot aus ihrer Perspektive zu der zuvor defi-
nierten Leistung passt, so weit dadurch keine unvertretbaren Mehrkosten
entstehen. Daraus ergibt sich ferner, dass im Rahmen der Jugendhilfe-
planung darauf geachtet werden muss, dass über die Vorhaltung verschie-
dener Träger und Angebote dieses Wunsch- und Wahlrecht auch aktiv aus-
geübt werden kann (vgl. Münder 2001, S. 39).

Rechtlich ergibt sich somit für den Bereich der Hilfen zur Erziehung ein so
genanntes Dreiecksverhältnis zwischen den beteiligten Rechtspersonen. Bei
Vorliegen eines entsprechenden Handlungsbedarfs haben die leistungs-
berechtigten Bürger und Bürgerinnen einen subjektiven Rechtsanspruch, der
sich gegen den öffentlichen Träger der Jugendhilfe richtet. Bei der Erbringung
dieser Leistungen entsteht eine weitere Rechtsbeziehung zwischen den
Leistungsberechtigten und den ausgewählten Trägern der Hilfe, aus denen
Ansprüche auf Beratung, Betreuung oder andere (sozial-)pädagogische
Dienstleistungen erwachsen. Die leistungserbringenden Träger haben einen
Anspruch auf ein entsprechendes Entgeld, das über Vereinbarungen zwi-
schen dem öffentlichen Träger und den Leistungserbringern festgelegt wird.
Mit diesem jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis sind zum Teil kompli-
zierte Rechtsfragen aufgeworfen, die insbesondere im Rahmen der Ausge-
staltung von sozialraumorientierten Umbaumodellen der Hilfen zur Erziehung
diskutiert werden (vgl. Münder 2001, sowie die entsprechenden Kommenta-
re, SPI 2001). Generell besteht also die Schwierigkeit, dass weder die Quan-
tität noch die Qualität des einzulösenden individuellen Rechtsanspruchs über
Planungen genau vorhergesagt, noch durch Haushaltsvorgaben Ober-
grenzen für Leistungen festgesetzt werden können. Vielmehr trägt der öf-
fentliche Jugendhilfeträger die Planungs- und Gesamtverantwortung, um zu
gewährleisten, dass rechtzeitig und ausreichend alle Angebote und Maßnah-
men vorhanden sind, die zur Bedarfsdeckung entsprechend der Normierung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erforderlich sind (§§ 79, 80 SGB VIII).



 ism
19

Auch wenn eine direkte Steuerung der Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung
und damit entsprechender Haushaltsbudgets nicht möglich ist, so lassen sich
dennoch die oben bereits angeführten vier unterschiedlich gelagerten Ein-
flussfaktoren ausmachen, auf die im Rahmen von Steuerungskonzepten ein-
gegangen werden muss. Dabei handelt es sich allerdings um ein komplexes
Bedingungsgefüge, das nur in begrenzter Weise von der Jugendhilfe selbst
beeinflussbar ist. Darüber hinaus ist auf die soziale Kommunalpolitik zu ver-
weisen, also auf Politikbereiche, die aktiv auf die Lebenslagen von Menschen
bzw. auf die Verursachungsbedingungen von schwierigen Lebenslagen Ein-
fluss nehmen können. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, ist es die de-
mographische und soziostrukturelle Entwicklung, die zumindest in Teilen auf
kommunaler Ebene sozialpolitisch gestaltbar ist. Außer dass die Jugendhilfe
auch rechtlich aufgefordert ist, auf gesellschaftliche Desintegrationsprozesse
in ihren Folgen und Ausmaßen für die Sozialisationsbedingungen junger Men-
schen hinzuweisen und sich aktiv einzumischen, hat sie hier nur begrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten. Um diesem Einmischungsauftrag allerdings ge-
recht werden zu können, bedarf es qualifizierter Informationen, um den Zu-
sammenhang der Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen transparent machen zu können, damit jugend- und
sozialpolitisch die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden können.
Beeinflussbar durch die Jugendhilfe(politik) und damit plan- und steuerbar sind
einerseits die Verfügbarkeit und die Qualität der sozialen Infrastruktur in ei-
nem Gemeinwesen sowie eine fachliche Ausgestaltung von Hilfeplanungs- und
Entscheidungsprozessen im Jugendamt. Auf die Ausprägung der einzelnen
Einflussfaktoren in ihrem Zusammenhang zur Nachfrage nach Hilfen zur Er-
ziehung wird im Folgenden nun dezidierter eingegangen.

Abb. 1: Einflussfaktoren auf die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung
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2.2 Die demographische Entwicklung als
bedarfsbeeinflussender Faktor

Lange Zeit galt der demographische Faktor als einzige Bezugsgröße zur
Bedarfsplanung stationärer Hilfen und damit zur Prognose von Platzzahlen in
Heimen der Jugendhilfe. Vor allem in den 1980er und 1990er Jahren hat sich
allerdings gezeigt, dass der demographische Faktor an Prognosequalität ver-
liert, da andere Einflussgrößen im Zuge gesellschaftlicher Moderni-
sierungsprozesse an Bedeutung gewannen. Vor allem für den neu aufzubau-
enden ambulanten und teilstationären Bereich lagen keine Orientierungs-
werte vor, mit Hilfe derer das sich ausdifferenzierende Hilfespektrum zu de-
mographischen Entwicklungen hätte in Bezug gesetzt werden können. Trotz
aller Unwägbarkeiten handelt es sich bei dem demographischen Faktor den-
noch um eine zentrale Bezugsgröße zur Beschreibung und Erklärung der
Nachfrageentwicklung nach Hilfen zur Erziehung. So haben in dem 10-Jah-
res-Zeitraum von 1992 bis 2002 vor allem die Altersklassen der 12- bis 15-
Jährigen und der 15- bis 18-Jährigen noch deutliche Bevölkerungszuwächse
zu verzeichnen (etwa 14% je Altersklasse im Durchschnitt der kreisfreien
Städte in Rheinland-Pfalz), die die Hauptzielgruppe von Hilfen zur Erziehung
darstellen. In Ludwigshafen lag der Zuwachs in diesen Altersgruppen bei
19,2% (12- bis 15-Jährige) bzw. 12,7% (15- bis 18-Jährige), so dass auch
hierin ein Erklärungsmoment für die stetige Fallzahlenzunahme angenom-
men werden  kann.

Der demographische Faktor erhält weitere Bedeutung im Blick auf die
Bevölkerungsprognose für die nächsten zehn Jahre. In diesem Zeitraum sind
erhebliche Umbrüche in der Altersstruktur zu erwarten, die mit nachhaltigen
Konsequenzen für die Hilfen zur Erziehung verbunden sind. So lässt sich
noch für die nächsten fünf bis acht Jahre für die in den Hilfen zur Erziehung
überproportional vertretenen Altersgruppen (12 – 18 Jahre) ein demographi-
sches Wachstum und eine damit im Zusammenhang stehende Fallzahlen-
steigerung prognostizieren. Das heißt, der Nachfragedruck auf die Jugend-
hilfe verbunden mit Kostensteigerungen und Umbauerfordernissen hält für
diese Altersgruppe bereits aus demographischen Gründen noch eine Zeit
lang an. Dann allerdings ist von einer zahlenmäßigen Abnahme der heute
noch in den Hilfen zur Erziehung überproportional vertretenen Altersgruppen
auszugehen, da im Zeitraum von 1992 bis 2002 bei den 0- bis 6-Jährigen ein
deutlicher Rückgang zu verzeichnen war (-17,8% bei den 0- bis 3-Jährigen,
-11,5% bei den 3- bis 6-Jährigen).

Angesichts dieser Betrachtungen ist eine regelmäßige Fortschreibung der
Bevölkerungsentwicklung gerade im Blick auf die für die Jugendhilfe rele-
vanten Altersgruppen durch ein qualifiziertes Berichtswesen von besonderer
Bedeutung. Nur so wird es möglich sein, frühzeitig auf sich abzeichnende
Veränderungen bzgl. des Umfangs von Hilfebedarfen für bestimmte Alters-
gruppen reagieren zu können. Allerdings muss sich diese demographische
Betrachtung stets mit der Betrachtung weiterer Einflussfaktoren verbinden.

2.3 Sozialstrukturelle und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen als bedarfsbeeinflussender Faktor

Neben demographischen Einflussgrößen sind es vor allem die veränderten
sozialstrukturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die
Nachfrage nach Erziehungshilfen maßgeblich beeinflussen. So konnte
insbesondere Ulrich Bürger in seinen Untersuchungen für das Bundesgebiet
und dezidierter für die 21 Jugendamtsbezirke des Verbandsgebietes
Württemberg-Hohenzollern nachweisen, dass soziostrukturelle Belastungs-



 ism
21

faktoren im Zusammenhang mit der Nachfrage nach Erziehungshilfe-leistungen
zu sehen sind (LWV Württemberg-Hohenzollern (Hg) 2002)). Dieser Zusam-
menhang lässt sich empirisch belegen, kann aber auch fachlich gut erklärt
und begründet werden.

Mit zunehmenden gesellschaftlichen Ausgrenzungserfahrungen (z.B. Arbeits-
losigkeit, Armut) wachsen auch die Bewältigungsanforderungen an Famili-
en. Je stärker einerseits diese Belastungsfaktoren ausgeprägt und
andererseits die individuellen und sozialen Bewältigungskompetenzen be-
grenzt sind, desto größer ist auch das Risiko, dass ein gelingender Alltag
und positive Sozialisationsbedingungen für Kinder und Jugendliche nicht
mehr gewährleistet werden können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
Erziehungsprozesse scheitern, Überforderungssituationen, Krisen und Ver-
nachlässigung eintreten und somit professionelle Unterstützungsleistungen
erforderlich werden.

Zur Zeit gibt es keine Hinweise auf eine Umkehrung dieses Trends von an-
haltend hoher Arbeitslosigkeit, Armut und Ausdifferenzierung von Familien-
formen. Vielmehr zeichnet sich ab, dass die Folgen gesellschaftlicher Desin-
tegration eine wachsende Zahl von Familien erreichen wird und die Bedeu-
tung der Jugendhilfe als dritte Sozialisationsinstanz neben Familie und Schu-
le weiter zunimmt.

Vor diesem Hintergrund bedarf es differenzierter Analysen zum Zusammen-
hang von soziostrukturellen Belastungsfaktoren und der Nachfrage nach Er-
ziehungshilfeleistungen. Im Rahmen der Evaluation wurde der Frage nach
dem Zusammenhang von sozialstrukturellen Belastungen und der Nachfra-
ge nach Hilfen zur Erziehung in zwei Evaluationsschritten nachgegangen.
Zum einen wurden ausgewählte Sozialstruktur-Indikatoren für die Regionen
und Planungsräume der Stadt Ludwigshafen aufbereitet und ausgewertet
sowie zum Eckwert Hilfen zur Erziehung in Bezug gesetzt. Der auf diese
Weise gebildete Sozialstrukturindex dient nicht nur zur Erklärung bzw. kriti-
schen Reflexion der Nachfrageentwicklung nach Jugendhilfeleistungen, son-
dern kann auch im Rahmen von Jugendhilfeplanungsprozessen eine
steuerungsrelevante Größe darstellen, wenn Mittel zwischen den Planungs-
räumen gerecht und transparent zu verteilen sind bzw. jugendhilfepolitische
Schwerpunktlegungen vorgenommen werden sollen. Zum anderen wurden
im Rahmen der Zielgruppenanalyse fallbezogen Lebenslagenmerkmale der
AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung erfasst, um auf diese Weise die
Relevanz von Sozialstrukturindikatoren im Zielgruppenprofil prüfen und be-
stimmen zu können.

Die Ergebnisse beider Evaluationsschritte zeigen in der Zusammenschau,
dass sozialstrukturell benachteiligte Lebenslagen in hohem Maße mit der
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zusammenhängen. Bei den
AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung zeigen sich überdurchschnittlich
häufig Arbeitslosigkeit und Armut als prekäre Lebenslagen, die in besonde-
rer Weise bei kinderreichen Familien zu Erziehungsproblemen führen, die
ohne professionelle Hilfe nicht adäquat bearbeitet werden können. Gerade
diese kinderreichen Familien gehören aber ebenso wie Alleinerziehende
überproportional häufig zu den AdressatInnen der Hilfen zur Erziehung. Die-
ser Zusammenhang von sozialer Benachteiligung und der Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung findet sich in der Analyse der unterschiedlichen
Nachfrageprofile der Regionen bzw. Planungsräume wieder. Auch hier kann
zusammenfassend festgehalten werden, dass mit  wachsender
sozialstruktureller Belastung eines Planungsraumes die Inanspruchnahme-
quote von Hilfen zur Erziehung zunimmt.
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Damit wird deutlich, dass es sich bei den Hilfen zur Erziehung in besonderer
Weise um eine sozialstaatliche Unterstützung von benachteiligten Familien
und jungen Menschen handelt. Die Hilfen zur Erziehung stellen somit einen
zentralen Leistungsbereich der Jugendhilfe dar, der insbesondere für junge
Menschen und Familien in prekären Lebenslagen gesellschaftliche Teilhabe-
chancen durch individuelle Hilfe und die Erschließung sozialer Ressourcen
eröffnet.

2.4 Qualität und konzeptionelle Ausrichtung der sozialen
Infrastruktur als bedarfsbeeinflussender Faktor

Nicht nur die demographischen und sozialstrukturellen Rahmenbedingungen
üben einen Einfluss auf die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung aus, sondern
auch die Qualität und die konzeptionelle Ausrichtung der sozialen Infrastruk-
tur. So kann heute begründet angenommen werden, dass durch den Ausbau
und die Qualifizierung ambulanter und teilstationärer Hilfen zur Erziehung ein
weiterer Anstieg der Fremdunterbringungen vermieden bzw. abgebremst wer-
den konnte (vgl. MASFG (Hg) 2003: Expertise zu Fallzahl- und Kosten-
steigerung). Diese These wird durch das Ergebnis verschiedener Zielgruppen-
analysen unterstützt, die zeigen, dass sich die Problemlagen von Familien in
ambulanten und teilstationären Hilfeformen nur wenig von denen in stationären
Unterbringungen unterscheiden. Ob im Einzelfall eine ambulante oder teil-
stationäre Hilfe gewährt wird, hängt vielmehr häufig davon ab, ob entsprechend
qualifizierte Angebote vorhanden und frühzeitig eingesetzt werden können (vgl.
Hamburger, Müller, Porr 1998).

Daraus kann allerdings nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass
ambulanten und teilstationären Hilfen immer auch der Vorrang vor einer
Fremdunterbringung zukäme oder hierdurch eine Hierarchie von Hilfen vorge-
geben würde. Im Mittelpunkt der Bedarfsfeststellung und Leistungsgewährung
steht vielmehr die Frage: „Welche Hilfe ist notwendig und geeignet und wie
kann diese in einem akzeptierten Hilfesetting erbracht werden?“ Nur dann las-
sen sich Ziele im Hilfeprozess unter Beteiligung der AdressatInnen realisieren
und die aufgewendeten Mittel effizient und wirkungsorientiert einsetzen. In
diesem Sinne liegen Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit eng beieinander.
Werden dagegen verwaltungsinterne Vorgaben leitend wie „erst ambulant, dann
teilstationär und erst, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, stationär“, so füh-
ren diese – wie die Erfahrungen mittlerweile zeigen – nicht selten dazu, dass
Hilfeprozesse eskalieren, sich zeitlich ausdehnen und in der Wirkung wenig
Effekte zeigen.

Quantitativ betrachtet liegt in der Stadt Ludwigshafen der Schwerpunkt der
Hilfen nach wie vor bei der Fremdunterbringung. So liegt der Anteil der am-
bulanten und teilstationären Hilfen bei ca. einem Drittel aller Hilfen, entspre-
chend liegt der Anteil der Fremdunterbringungen (Vollzeitpflege, Erziehungs-
stellen, Heimerziehung und betreutes Wohnen zusammengefasst) bei ca.
66%. Das heißt zugleich, dass zwei von drei Kindern fremduntergebracht
werden.



 ism
23

Abb 2: Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung nach zusammengefassten Hilfe-
arten

Anteil unterschiedlicher Hilfearten an allen Hilfen zur Erziehung
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen

Angaben in % aller gültigen Fälle nach §§ 29 - 34, 35a Kombi (n = 740)
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Wie die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse gezeigt haben, kann dieser hohe
Anteil der Fremdunterbringungen damit begründet werden, dass für bestimm-
te Zielgruppen Konzepte im Bereich der ambulanten Hilfen fehlen. Denn eine
Stärkung des ambulanten Bereichs kann nicht durch einen pauschalen Aus-
bau oder eine veränderte Hilfegewährungspraxis erreicht werden, sondern
bedarf einer spezifischen Konzeptentwicklung. Dabei bedarf es insbesondere
der Berücksichtigung besonderer Zielgruppen wie z.B. Familien in verfestig-
ten Strukturkrisen und Familien mit Suchtproblemen oder psychischer Er-
krankung. Aber auch Hilfen, die in sozialen Brennpunkten durch netzwerk-
und sozialräumliche Arbeitsansätze zur Vermeidung von
Fremdunterbringungen beitragen können, sind konzeptionell verstärkt zu
entwickeln. Dies erfordert den Ausbau hochqualifizierter Hilfesettings, die
eine fachlich angemessene und ökonomisch effiziente Hilfeerbringung ge-
währleisten können. Ferner zeigt sich Handlungsbedarf zum Aufbau ambu-
lanter Clearingformen sowie bezogen auf die Frage, wie vor allem Mädchen
frühzeitiger und durch ambulante/teilstationäre Hilfesettings erreicht werden
können, da nach den Ergebnissen der Zielgruppenanalyse bei jugendlichen
Mädchen die Fremdunterbringung die vorherrschende Hilfeform ist. Diese
Beispiele machen deutlich, dass die Verfügbarkeit bzw. Nicht-Verfügbarkeit
qualifizierter Hilfesettings bedarfsbeeinflussend und damit auch ggf. kosten-
steigernd wirkt, wenn aufgrund fehlender Angebote nach der Verfestigung
von Krisen in Familien die Fremdunterbringung zur ultima ratio wird.

Wie hoch die Nachfrage nach Erziehungshilfen in den Kommunen ist, hängt
weiter auch davon ab, ob und wie die Schnittstelle zu den Regelangeboten
der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Kindertagsstätten, Jugendarbeit, Schul-
sozialarbeit) und den Schulen hergestellt und konzeptionell gefüllt wird.
Immer häufiger kommt es zu intervenierenden und kostenintensiven Er-
ziehungshilfen, weil „schwierige“ Kinder und Jugendliche aus den Regelan-
geboten ausgesondert werden. Nicht selten kommt es zu einer Unterbrin-
gung in einer Tagesgruppe, oder es wird eine Sozialpädagogische Familien-
hilfe eingerichtet, weil schulische Unterstützungsmöglichkeiten und Möglich-
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keiten der Ganztagsbetreuung fehlen. So ist nach den Ergebnissen der
Zielgruppenanalyse in Ludwigshafen bei knapp einem Drittel der Fälle die
mangelnde Sicherung von Grundbedürfnissen eine Indikation für Hilfen zur
Erziehung und ebenfalls bei knapp einem Drittel geht es um Schulprobleme.

Nur sehr langsam setzt sich bundesweit die Erkenntnis durch, dass eine kon-
sequente Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung auch an den Schnitt-
stellen zu Regelinstitutionen ansetzen muss. Denn Hilfen zur Erziehung kön-
nen u.a. dann vermieden werden, wenn es gelingt, Kindertagesstätten, Schu-
len und Jugendarbeit im Umgang mit „schwierigen“ Kindern so zu qualifizie-
ren, dass eine Aussonderung in Einzelfallhilfen nicht mehr bzw. nur kurzzei-
tig und ergänzend notwendig wird.

Neben der qualifizierten Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung liegt hier
die zentrale zukünftige Gestaltungsaufgabe. Eine präventive Ausrichtung der
Jugendhilfe, die intervenierende und kostenintensive Hilfen zu vermeiden
sucht, muss an den Schnittstellen zu den Regelangeboten ansetzen sowie
soziale Netze und sozialräumliche Bezugssysteme von jungen Menschen und
Familien stärken. Die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung wächst nicht des-
halb, weil Eltern selbst Unterstützung anfordern – in Ludwigshafen haben
lediglich in 27,5% der Fälle Eltern selbst den ersten Kontakt zum Jugendamt
hergestellt – sondern weil zunehmend die Regelinstitutionen (z.B. Kinderta-
gesstätten, Schulen) oder andere gesellschaftliche Teilsysteme (z.B. Poli-
zei, Justiz, Medizin) auf die Leistungen der Jugendhilfe verweisen. Hier zeigt
sich ein allgemeiner Trend in allen Gesellschaftsbereichen, nämlich dass
zunehmend alltägliche (Lebens-)Aufgaben an zuständige Expertensysteme
delegiert werden. Dieser Trend ist infolge fortschreitender Modernisierungs-
und Ausdifferenzierungsprozesse nicht einfach umkehrbar. Für den Bereich
der Hilfen zur Erziehung bedeutet dies, dass nicht nur fallbezogen Hilfen
anzubieten sind, sondern die soziale Infrastruktur und die Institutionen, die
es mit Sozialisationsprozessen von Kindern und Jugendlichen zu tun haben,
so zu unterstützen sind, dass Aussonderungen in spezialisierte Hilfen nicht
mehr strukturell sondern nur bedarfsspezifisch notwendig werden. Oder
anders ausgedrückt: Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Abbau
von präventiven Infrastrukturleistungen eine höhere Nachfrage nach inter-
venierenden Hilfen bewirkt.

2.5 Qualität der Hilfeplanungs- und Entscheidungsprozesse im
Jugendamt als bedarfsbeeinflussender Faktor

Schließlich hängt die Nachfrageentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung auch stark von der Qualität der Hilfeplanungs- und Entscheidungs-
prozesse im Jugendamt ab. In jedem Einzelfall entscheidet das Jugendamt,
welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt gewährt wird. Ob Hilfeprozesse dann er-
folgreich verlaufen, steht in einem engen Zusammenhang zur Einhaltung
fachlicher Standards der Hilfeplanung, zu organisatorischen Rahmen-
bedingungen und personellen Ressourcen in den Diensten (vgl. Thiersch u.a.
1998).

Die Umsetzung der fachlichen Standards setzt eine ausreichende Ausstat-
tung des Sozialen Dienstes mit Personalressourcen voraus. Da es allerdings
bundesweit keinerlei Orientierungswerte zur Personalbemessung in den So-
zialen Diensten gibt, herrscht hier eine große Unsicherheit, um die Ausstat-
tung der Jugendämter aufgaben- und qualitätsorientiert bemessen zu kön-
nen. Aus dem interkommunalen Vergleich innerhalb von Rheinland-Pfalz er-
gibt sich eine Spannbreite im Personaleckwert von einer Fachkraft je 1000
junge Menschen bis zu einer Fachkraft je 5000 junge Menschen. Noch grö-
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ßer werden die Unterschiede bei dem Verhältnis von Fachkräften und Fall-
zahlen. Hier streut die Fallbelastung pro Fachkraft von 1:14 bis zu 1:140.

Mit Blick auf die interkommunale Streubreite bei der Fallzahl-Personalstellen-
Relation verdichten sich die Hinweise, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen personeller Ausstattung der Sozialen Dienste und der Nachfrage-
entwicklung nach Hilfen zur Erziehung gibt. Danach geht eine unter-
durchschnittliche personelle Ausstattung der Sozialen Dienste mit hohen und
wachsenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung einher. Diese
Hypothese ist auch mit Blick auf das Aufgaben- und Arbeitsprofil der Sozia-
len Dienste gut zu erklären. Wenn aufgrund hoher Fallzahlbelastungen we-
nig Handlungsspielräume zur Abklärung des Hilfebedarfs bestehen, dann
erfolgt insbesondere in krisenhaften Fällen eher eine Einleitung einer Hilfe
zur Erziehung und damit die Delegation von Aufgaben und Verantwortung an
einen leistungserbringenden Dienst oder freien Träger. Wenn darüber hin-
aus aufgrund von fehlenden zeitlichen Ressourcen die Hilfesteuerung nicht
qualifiziert erbracht werden kann, verlängern sich Hilfeprozesse. Damit wird
aber auch die gängige These, dass „viele SozialarbeiterInnen auch viele Pro-
bleme sehen“ in ihr Gegenteil verkehrt. Eher umgekehrt kann formuliert wer-
den, dass eine qualifizierte Fallsteuerung zu der eine qualifizierte Sozialpäd-
agogische Diagnose ebenso gehört wie die regelmäßige Durchführung von
Hilfeplangesprächen und die Auswertung von Hilfeverläufen nicht nur fach-
lich angemessener ist, sondern auch zu Mitteleinsparungen führt. Eine Er-
mittlung von Soll-Werten zur Personalbemessung vor dem Hintergrund des
hier beschriebenen Aufgabenprofils der Sozialen Dienste steht allerdings
noch aus.

2.6 Zusammenfassende Bemerkungen zu den Steuerungs-
möglichkeiten der Jugendhilfe

In der Zusammenschau dieser vier Einflussfaktoren auf die Hilfen zur Erzie-
hung und der eingangs geschriebenen Rechtslage ist zu resümieren, dass
die Steuerungsmöglichkeiten in diesem Bereich sehr unterschiedlich gela-
gert sind, verbunden mit direkten und indirekten Interventionspotentialen.
Indirekte Steuerungs- und Planungsmöglichkeiten erhält die Jugendhilfe
dadurch, dass sie transparent machen kann, worin die Ursachen für die
Nachfrage nach Jugendhilfeleistungen begründet sind, um damit Einfluss zu
nehmen auf  sozial- und kommunalpolitische Schwerpunktlegungen. Auf die
sozialstrukturell bedingten Lebenslagenprobleme als Ursache für die Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung kann sie selbst nicht steuernd einwir-
ken, sondern kommt entsprechend dem Nachrangigkeitsprinzip für die Folge-
probleme gesellschaftlicher Desintegration auf. Das heißt zu den Aufgaben
der Jugendhilfe gehört, über ein integriertes Berichtswesen für den Bereich
der Hilfen zur Erziehung systematisch zu analysieren und zu dokumentieren,
warum Jugendhilfeleistungen vor dem Hintergrund sozialstrukturell vor-
geprägter Lebenslagen von welcher Zielgruppe in Anspruch genommen wer-
den.

Damit sind Aufgaben für die Jugendhilfeplanung sowie für den Sozialen
Dienst formuliert, die mit unterschiedlichen Funktionen und eingebettet in
eine gemeinsame Arbeitsstruktur am Aufbau und an der Ausgestaltung eines
Berichtswesens arbeiten müssen. Dieses Berichtswesen hat einmal die Funk-
tion jugend- und sozialpolitisch Tranzparenz über die Aufgaben und Leistun-
gen der Jugendhilfe zu schaffen sowie die Politik in die Lage zu versetzen,
über gezielte Schwerpunktlegungen die Ursachen von Erziehungs- und
Sozialisationsproblemen abzubauen (Programme gegen Arbeitslosigkeit,
Brennpunktsanierung, Wohnraumforderung etc.). Zum zweiten stellt dieses
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Berichtswesen eine zentrale Informationsgrundlage für Jugendhilfeplanungs-
prozesse und zur Reflexion professioneller Handlungskompetenz dar.

Über die Beschreibung des rechtlichen Rahmens der Hilfen zur Erziehung
sollte zudem deutlich gemacht werden, dass dieser Gegenstandsbereich sich
bestimmten Steuerungsvorstellungen entzieht. Der Bedarf (Quantität, Quali-
tät) an Hilfen zur Erziehung als individueller Rechtsanspruch ist nicht direkt,
sondern nur indirekt steuerbar. Hier zeigt sich Handlungsbedarf, um die
Schnittstellen zur Logik von „Neuer Steuerung“ zu bestimmen, die auch in
der Stadt Ludwigshafen Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung ist. Dazu
weisen zwischenzeitlich zahlreiche Veröffentlichungen neben den Chancen
auch auf die Gefahren hin, die mit der Übertragung von Neuen Steuerungs-
modellen auf die Jugendhilfe verbunden sind (vgl. Flösser/Otto 1996,
Merchel/Schrapper 1996, Otto/Peter 2002). So sind die betr iebs-
wirtschaftlichen und technokratischen Management-Modelle wenig geeignet,
das Kernaufgabenfeld der Jugendhilfe zu erfassen oder gar unter Qualitäts-
aspekten steuerbar zu machen.

Vielmehr ist demgegenüber festzustellen, dass die Jugendhilfe selbst über
eine Reihe fachlicher Steuerungsmodelle wie der Hilfeplanung nach § 36
SGB VIII und der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII verfügt, die es
angemessen in Ablauf- und Aufbaustrukturen zu integrieren gilt. Auch im
Bereich des Qualitätsmanagements entwickelt die Jugendhilfe eigene Ver-
fahren und Methoden, die jenseits technokratischer Machbarkeits-
vorstellungen den Besonderheiten des (sozial-)pädagogischen Handlungs-
feldes Rechnung zu tragen suchen, wenn Aussagen zur Wirkung personen-
bezogener Dienstleistungen gemacht werden sollen. Zur Weiterentwicklung
dieser der Jugendhilfe entsprechenden Steuerungsinstrumente bedarf es
allerdings einer klaren Verortung innerhalb des rechtlichen Handlungs-
rahmens der Jugendhilfe sowie einer genaueren Betrachtung der bedarfs-
generierenden Einflussfaktoren im Blick auf die Hilfen zur Erziehung.

Planvolle und steuernde Einflussmöglichkeiten der Jugendhilfe gibt es somit
bezogen auf die Beantwortung der Fragen:

· Welche Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen brauchen
Eltern bzw. Personensorgeberechtigte im Alltag als Regelstruktur, um ih-
ren Erziehungsaufgaben gerecht werden zu können?

· Wie können Regeleinrichtungen und soziale Netzwerke so gestärkt und
ausgestattet werden, dass sie Eltern und Kinder ausreichend unterstüt-
zen bzw. fördern können?

· Wie können positive Lebensbedingungen  für Kinder und Eltern in Sozial-
räumen geschaffen und gesichert werden, dass ausreichend Anregungs-
potentiale für eine Entwicklung der Kinder hin zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gegeben sind?

· Wie können spezifische Beratungsbedarfe so alltagsnah, also auch so
zeitlich und räumlich nah am Problem bzw. am Problementstehungs-
zusammenhang angeboten werden, dass sie weitgehend barrierefrei zu-
gänglich sind, als Dienstleistungsangebot wahrgenommen und als Hilfe
zur Selbsthilfe wirksam werden können?

· Wie müssen Qualitätsstandards von Hilfeplanungs- und Entscheidungs-
prozessen ausgestaltet sein, damit Hilfen bedarfs-, beteiligungs- und
prozessorientiert erbracht werden können?

Diese Steuerungsfragen weisen auf das theoretische und konzeptionelle
Modell der Sozialraumorientierung hin, das im folgenden Kapitel beschrie-
ben werden soll.



 ism
27

3. Sozialraumorientierung als Leitkonzept für die
Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in der Stadt
Ludwigshafen

Im nachfolgenden Kapitel wird vor dem Hintergrund der Zusammenschau
aller Evaluationsergebnisse ein Modell für die sozialraumorientierte Weiter-
entwicklung der Hilfen zur Erziehung in der Stadt Ludwigshafen vorgestellt,
inhaltlich begründet sowie in seinen Kernelementen kritisch reflektiert. Die
Voranstellung dieser Modellüberlegungen ist insofern notwendig, als die in
Kapitel 4 dargestellten einzelnen Evaluationsergebnisse und die daran an-
schließenden Handlungsempfehlungen nur in einem Gesamtzusammenhang
versteh- und umsetzbar sind.

Die Ausarbeitung eines Leitkonzeptes für die Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung in der Stadt Ludwigshafen war aus verschiedenen Gründen
notwendig: Durch die zahlreichen Umstrukturierungen in der Stadtverwaltung
wurden nicht nur die organisatorischen Rahmenbedingungen zur Umsetzung
von Jugendhilfeaufgaben in der Verantwortung des öffentlichen Trägers ver-
ändert.  In der Konsequenz stel l t  s ich vor dem Hintergrund der
Umstrukturierungen und der Haushaltskonsolidierungsprogramme die Fra-
ge, welche Ziele der öffentliche Jugendhilfeträger mit welchen Rahmen-
bedingungen und Schwerpunktlegungen im Sinne einer zukunftsorientierten
Ausgestaltung von Konzepten und Organisationsformen verfolgen will. Ohne
ein solches Leitmodell, das von Politik, Verwaltung, freien Trägern und Fach-
kräften akzeptiert eine gemeinsame Handlungsorientierung abgibt, bleiben
einzelne Innovationen relativ folgenlos, erscheinen willkürlich oder wirken
anderen Handlungsansätzen sogar konträr entgegen.

Das Leitmodell des sozialräumlichen Umbaus der Hilfen zur Erziehung stellt
allerdings nicht nur den Rahmen für die Umsetzung einzelner Handlungs-
orientierungen dar, die auf den spezifischen Evaluationsergebnissen basie-
ren. Es ermöglicht darüber hinaus auch, dass bestehende Alltagroutinen und
Konzepte, die nicht im Blick der Evaluation waren, ebenso an den Zielen und
Reformansätzen dieses Modells reflektiert und ggf. daran ausgerichtet wer-
den können. Dadurch wird auch ein Rahmen für eine integrierte Weiterent-
wicklung von „Bewährtem“ und „Neuem“ geschaffen.

Richtungsweisend ist dieses Leitmodell für den sozialräumlichen Umbau
auch deshalb, weil – und darin besteht eine zentrale Zukunftsaufgabe – hier
nicht nur der enge Bereich der Hilfen zur Erziehung, sondern auch die Schnitt-
stellen zu anderen Leistungsfeldern der Jugendhilfe, zu Regelstrukturen wie
Kindertagesstätten und Schulen sowie lebenswelt l ichen Netzen
gleichermaßen bedacht werden.

Ferner knüpft das Leitkonzept der Sozialraumorientierung – wie schon mit
der Einleitung zu diesem Bericht angemerkt – an die bereits Mitte der 1990er
Jahre mit dem Projekt IGAZHU auf den Weg gebrachte Entwicklung inner-
halb des Stadtjugendamtes Ludwigshafen an, nimmt diesen Faden wieder
auf und führt ihn den aktuellen Bedingungen angemessen weiter. Das heißt
auch, dass hier nicht der Eindruck erweckt werden soll, dass nun alles ganz
anders gemacht werden müsse als vorher und damit gängige Praxis quasi
automatisch diskreditiert wird. Vielmehr ist es so, dass dieses Leitkonzept
an bestehende Strukturen und Handlungskonzepte in den Sozialen Diensten
aber auch in anderen Bereichen wie der Jugendarbeit, der Erziehungsbera-
tung oder auch der Angebote von LuZiE anschlussfähig ist. Daran schließen
sich eben auch besondere Chancen für die Umsetzung an, da Innovationen
nicht aufoktroiert, sondern als Weiterentwicklung von Handlungsroutinen und
Strukturen in einem Prozessverlauf angegangen werden können.
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Damit bildet dieses Kapitel den allgemeinen konzeptionellen Rahmen für die
Summe der Handlungsempfehlungen und schlägt damit eine programmati-
sche Weiterentwicklungsperspektive vor. Da allerdings in der breiten Dis-
kussion sehr Unterschiedliches mit dem Begriff der Sozialraumorientierung
verbunden wird, ist es zunächst erforderlich, diesen Begriff inhaltlich zu be-
stimmen und somit ein gemeinsames Verständnis zu ermöglichen. Dies soll
im folgenden Abschnitt geleistet werden. In einem zweiten Schritt sollen dann
zentrale Strukturelemente eines sozialraumorientierten Umbaumodells her-
ausgearbeitet und beschrieben werden. In einem dritten Abschnitt wird dann
das konkrete Modell für die Stadt Ludwigshafen erläutert.

3.1 Was heißt Sozialraumorientierung im Kontext einer
lebensweltorientierten Jugendhilfe: Begriffsklärung und
Zielsetzung

Bei dem Leitkonzept der Sozialraumorientierung, das in vielen bundes-
deutschen Kommunen das Label zur Etikettierung der Umbauziele darstellt,
handelt es sich keineswegs um ein gänzlich neues Modell. Sozialraum-
orientierung wie sie hier verstanden und inhaltlich gefüllt wird, hat ihre Wur-
zeln in Ansätzen der Sozialen Arbeit, wie sie in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zu finden sind. Dazu gehört der Ansatz der Einzelfallhilfe, wie
in Mary Richmond beschrieben hat, ebenso wie quartiersbezogene Ansätze
von Jane Adams und stadtökologische Ansätze der Chicagoer Schule (vgl.
Müller 2002). Damals wie heute geht es darum, die Arbeit am Fall und im
Feld so miteinander zu verbinden, dass sich beide Perspektiven wechselsei-
tig ergänzen können. Dies bedeutet, dass sich die Jugendhilfe nicht auf die
Entwicklung von Problemlösungen mit und für den Einzelfall begnügt, son-
dern vielmehr die Verursachungsbedingungen systematisch mit betrachtet
und unter Beteiligung der AdressatInnen eine Verbesserung der Lebensla-
gen in einem räumlich bestimmbaren Quartier angeht. Sozialraum-
orientierung ist also darauf ausgerichtet, mit weiträumigem Blick über die
Arbeit am Fall sich auch ins Feld hineinzubewegen ..., um Ressourcen eines
Quartiers – je nach Bedarf – wieder für weitere Fälle zu nutzen (vgl. Hinte
2002).

Eine solchermaßen bestimmte Sozialraumorientierung findet ihre theoreti-
sche Grundlegung in der lebensweltorientierten Jugendhilfe, wie sie u.a. mit
dem 8. Jugendbericht der Bundesregierung (1990) vorgestellt wurde und
auch in der Ausformulierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes leitend
gewesen ist. Im Kern geht es hier vor allem darum, die Jugendhilfe nicht nur
als individuelle, emotionale und materielle Hilfe zur Lebensbewältigung zu
verstehen, sondern ebenso als Bestandteil sozialer Daseinsfürsorge und
Interessensvertretung im Hinblick auf die Herstellung von sozialer Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit. Im Konzept der Lebensweltorientierung findet
somit eine Verbindung von erfahrener Wirklichkeit der Subjekte und politi-
scher Einflussnahme statt. Es geht darum, Familien – Kinder, Jugendliche
und ihre Eltern – in ihren je alltäglichen Situationen und Strukturen zu verste-
hen, darauf aufbauend Handlungskonzepte und institutionalisierte Unter-
stützungsleistungen zu arrangieren sowie sozialpolitische Einflussnahme zu
gestalten. Durch die Rekonstruktion der alltäglichen Wirklichkeit wird ein
Zugang eröffnet, der Menschen nicht länger als Objekte gesellschaftlicher
Strukturen sieht, deren Alltag zwar durch diese vorstrukturiert wird, den sie
gleichzeitig aber auch aktiv mitbestimmen und mitgestalten können. Daraus
ergibt sich eine Abkehr von einem traditionell defizitären und individualisie-
renden Blick auf soziale Probleme hin zu einem Handlungskonzept, das das
Zusammenspiel von Problemen und Möglichkeiten, von Stärken und Schwä-
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chen von Menschen in spezifischen Lebensverhältnissen in den Blick nimmt.
Ressourcen- und Netzwerkarbeit gewinnen damit ebenso Bedeutung wie die
partizipative Ausgestaltung von Hilfesettings (vgl. Thiersch u.a. 2002).

Lebensweltorientung hebt so vor allem auf das Verstehen der je subjektiven
Wirklichkeit der AdressatInnen im Kontext ihrer jeweiligen Biographie, ihrer
je spezifischen Einbindung in ein soziales Gefüge und ihrer räumlichen Um-
welt ab. Dieses ist Voraussetzung, um Hilfen bedarfsgerecht und damit auch
an die Eigensinnigkeit der AdressatInnen anschlussfähig entwickeln zu kön-
nen. Eine solche Anschlussfähigkeit aber ist als eine notwendige Vorausset-
zung anzusehen, damit Hilfen angenommen und wirksam werden können,
ist somit also auch Voraussetzung für eine effektive Hilfegestaltung.

Die Lebenswelt als subjektiv erfahrene Wirklichkeit hat immer Bezug auf ei-
nen bestimmten, geographisch fassbaren Sozialraum. Lebenswelt und
Sozialraum gehen aber nicht in einander auf. Ein bestimmter regional be-
grenzter Sozialraum wird für verschiedene Menschen unterschiedlich lebens-
weltlich relevant. So hat derselbe Raum in der Lebenswelt eines Kleinkindes
eine andere Bedeutung, als für Jugendliche, Eltern oder auch alte Menschen.

Der Sozialraum ist – in Abgrenzung von der Lebenswelt des einzelnen – eine
infrastrukturelle Planungsgröße, die Analysezwecken dient, unter der Berück-
sichtigung von Kenntnissen über Lebenswelten und soziale Milieus festge-
legt wird, und auf die bezogen es Handlungsstrategien zu entwickeln gilt, die
zur Verbesserung der Lebenslagen im Sozialraum beitragen. Ein Sozialraum
ist so gesehen zunächst ein Konstrukt, um einen bestimmten geographischen
Raum zu gliedern, damit überschaubar und beplanbar zu machen. Um den
Anforderungen einer lebensweltorientierten Jugendhilfe gerecht werden zu
können, erfordert dies allerdings, die Sozialräume so weit wie möglich auf
die räumlichen Bezugspunkte der Lebenswelten und sozialen Milieus der
BewohnerInnen abzustimmen. Nur so kann die ressourcenorientierte Ent-
wicklung und Nutzung von sozialen Netzwerken im Sozialraum gefördert
werden.

Lebenswelt- und Sozialraumorientierung wie sie bisher beschrieben wurden,
führen im Blick auf die Entwicklung von Handlungsstrategien und Prinzipien
der Hilfegestaltung zu flexiblen und integrierten Hilfen im Sinne von maßge-
schneiderten und im Sozialraum verankerten Hilfen. Ein solches Konzept
flexibler und integrierter Hilfen versteht sich u.a. als kritische Reflexion einer
ausdifferenzierten und spezialisierten Jugendhilfepraxis, die sich in den
vergangenen 30 Jahren nicht nur modernisiert hat, sondern damit auch neue
Folgeprobleme erzeugt hat (vgl. Wolff 2001). Denn gerade Ausdifferenzierung
und Spezialisierung führen vielfach zu Hilfekarrieren, da weniger der „ganze
Mensch“ in seinen komplexen sozialen Bezügen als vielmehr „Ausschnitte“
spezifischer Problemlagen und Symptome von unterschiedlichen Diensten,
Einrichtungen und Fachkräften bearbeitet, aber kaum noch zusammenge-
führt werden. So notwendig und fachlich vertretbar ein breites Spektrum von
Angeboten für unterschiedliche Problemlagen und Zielgruppen auch ist, so
unübersichtlich gestaltet sich aber auch das Feld im Nebeneinander spezia-
lisierter Dienste, die sich im Zweifelsfall bei komplexen Problemlagen auch
für nicht-zuständig erklären können. Nicht selten ergeben sich daraus
besonders für Familien, die sich in Strukturkrisen befinden, Mehrfach-
betreuungen und Beziehungsabbrüche, die Hilfeprozesse verkomplizieren
und zeitlich verlängern. Dieser Zusammenhang ist auch in Ludwigshafen
genauer zu betrachten, da hier allein im Bereich der Hilfen zur Erziehung
knapp ein Fünftel der Familien über 40% der Hilfen erhalten. Inwieweit diese
Familien außerdem noch Hilfen über andere Dienste, insbesondere das
Sozialamt, Beratungsstellen etc. erhalten, geht aus der Zielgruppenanalyse
nur bedingt hervor.
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Die Anforderung „flexible“ Hilfen zu gestalten bedeutet, die Hilfesettings im
wesentlichen an den je konkreten Bedarfen im Einzelfall auszurichten, d.h.
zunächst danach zu fragen, was an Hilfe- und Unterstützungsleistungen er-
forderlich ist und was aus der Perspektive der Betroffenen als akzeptiert und
hilfreich angesehen wird. Denn komplexe Problemlagen von jungen Men-
schen und ihren Familien lassen sich selten in einem Standardkonzept von
Hilfen bearbeiten. Vielmehr zeigen sich in jedem Einzelfall und im Hilfeverlauf
sehr unterschiedliche Anforderungen an die Ausgestaltung von Hilfesettings,
die mal mehr oder weniger intensiv, mal mehr oder weniger alltags- bzw.
familienorientiert oder therapeutisch ausgerichtet sein können. Daran an-
schließend gilt es „maßgeschneiderte“ Hilfesettings zu entwickeln und
beteiligungsorientiert umzusetzen.

Mit dem Begriff „integrierte“ Hilfe ist zum einen gemeint, dass sich unter-
schiedliche Hilfeformen im Fall aufeinander abgestimmt ergänzen können,
zum anderen kommt hier aber auch die sozialräumliche Dimension für päd-
agogisches Handeln und Infrastrukturplanung ins Spiel. Die Integration von
Hilfen und Angeboten beinhaltet eine dreifache Anforderung, die sich biogra-
phisch, inhaltl ich-methodisch und institutionell-organisatorisch aus-
buchstabieren lässt. So zielen integrierte Hilfen darauf, weniger spezialisier-
te Angebote für spezifische Problemlagen zu sein, als vielmehr den
Biographieverläufen junger Menschen mit ihren Brüchen und Bewältigungs-
anforderungen folgen zu können. Inhaltlich-konzeptionell zielen sie auf
Normalisierung, d.h. möglichst nicht stigmatisierend der Lebenswelt der
AdressatInnen angepasst zu sein (z.B. mit niedrigschwelligen Zugangs-
möglichkeiten). Daraus ergibt sich institutionell-organisatorisch nicht nur eine
sozialräumliche Verankerung, sondern auch eine dichte Schnittstelle zu den
Regelinstitutionen wie Kindertagesstätten, Schulen und Jugendarbeit sowie
eine Einbettung in die soziale Infrastruktur vor Ort. Wie aber kann eine sol-
che, dem Konzept der Lebensweltorientierung verpflichtete Sozialraum-
orientierung umgesetzt werden?

3.2 Zentrale Strukturelemente sozialräumlicher Umbaumodelle

Von der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) und dem
SOS-Kinderdorfverein wurde eine Expert ise  zur Klärung rechts-
systematischer Fragen in Auftrag gegeben, die sich aus der Umsetzung von
Sozialraummodellen ergeben. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich trotz
aller Unterschiedlichkeit bei allen Umbaumodellen drei zentrale Struktur-
elemente als durchgängige Gemeinsamkeit herauskristallisiert haben (vgl.
Münder 2001). Dies sind die Trägerexklusivität, die Ausgestaltung von
Steuerungsaufgaben und das Sozialraumbudget. Alle drei Elemente wurden
einer rechtlichen Prüfung unterzogen, um zu klären, welche Bedingungen
gegeben sein müssen, um diese Strukturelemente mit dem KJHG konform
ausgestalten zu können. Die Realisierung dieser Strukturelemente ist
zugleich als Voraussetzung dafür anzusehen, dass die oben skizzierten Prin-
zipien einer flexiblen und integrierenden Hilfegestaltung tatsächlich umge-
setzt werden können. Im Folgenden werden die drei Strukturelemente sozial-
raumorientierter Umbaumodelle hergeleitet und hinsichtlich ihrer Möglich-
keiten und Grenzen beschrieben.

3.2.1 Zur Trägerexklusivität
Zunächst zeichnen sich alle sozialraumorientierten Umbaumodelle im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung dadurch aus, dass die Jugendämter und
Leistungserbringer in der Fallarbeit sowie bei raumbezogenen Infrastruktur-
planungen näher zusammenrücken müssen. Zur Realisierung niedrig-
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schwelliger Zugangsmöglichkeiten zu Hilfen, bedarfsorientierter Hilfesettings
und zum Aufbau vernetzter Hilfestrukturen in Gemeinwesen und Regionen
sind dichte Absprachen im Fall und prozessorientierte flexible Planungs-
strategien zwischen Jugendamt und Leistungserbringer notwendig. Eine kon-
sequente Umsetzung sozialraumorientierter Arbeitsansätze bedeutet ferner,
dass die leistungserbringenden Träger nicht nur Verantwortung für eine kom-
petente Hilfeerbringung, sondern auch Gestaltungsverantwortung im „Raum/
Feld“ übernehmen, damit Ressourcen für die Fallarbeit erschlossen, Netz-
werke gebildet und Prävention gestärkt werden kann.

Aus ganz praktischen Überlegungen heraus zeigt sich, dass ein solcher
sozialräumlicher Umbau nicht mit beliebig vielen leistungserbringenden Trä-
gern gestaltet werden kann, die eine sozialräumliche Verantwortung über-
nehmen, sich sozialräumlich kundig machen und integrierte Hilfesysteme
aufbauen. In fast allen Sozialraummodellen finden sich deshalb Formen der
Trägerexklusivität, bei der ein oder mehrere Träger für einen abgrenzbaren
Sozialraum zuständig sind. Dieser Träger oder Trägerverbund wird zustän-
dig für die Erbringung bestimmter Leistungen aus dem Spektrum der Hilfen
zur Erziehung sowie fallübergreifender und fallunspezifischer Aufgaben zur
Verbesserung der sozialen Infrastruktur.

Aus dieser fachlich und praktisch nachvollziehbaren Konsequenz ergibt sich
allerdings die Frage, ob in diesen Modellen der „Trägerexklusivität“ das nor-
mierte Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) als Auswahlmöglichkeit der
Leistungsberechtigten zwischen Angeboten und Trägern noch hinreichend
gegeben ist oder nicht vielmehr eine Vorauswahl oder Setzung durch die
sozialräumlichen Zuständigkeitsaufteilungen bereits erfolgt ist.3 Nach Mün-
der gilt es darum bei der Gestaltung von Trägerstrukturen in Sozialraum-
modellen darauf zu achten, dass plurale Angebotsformen in Planungs-
prozessen des öffentlichen Jugendhilfeträgers ihren Niederschlag finden. Da
rein rechtlich die Vergabe individueller Leistungen an einen Träger nicht
möglich sei, besteht eine Handlungsalternative in der Schaffung von Träger-
verbünden oder auch – wie in Ludwigshafen vorgesehen – in der Kooperati-
on mit unterschiedlichen Trägern in unterschiedlichen Sozialräumen, deren
Zuständigkeit für einen Sozialraum zudem zeitlich befristet ist. Durch die
zeitliche Befristung und ein „transparentes“ Vergabeverfahren könne eine
Chancengleichheit potentieller Bewerber hergestellt, sowie eine kontinuierli-
che Reflexion entlang fachlicher Standards durchgeführt werden. Dem
Jugendhilfeausschuss kommt in diesem Vergabeverfahren eine besondere
Bedeutung zu (vgl. Münder 2001). Davon nicht tangiert bleibt die rechtliche
Vorgabe des § 78a ff SGB VIII, wonach grundsätzlich alle Leistungsanbieter
im Bereich der teilstationären und stationären Hilfen bei Erfüllung bestimm-
ter Voraussetzungen sich in einem Sozialraum niederlassen können. Fak-
tisch allerdings führt die vorrangige Zuständigkeit eines oder mehrerer
Leistungserbringer zu einem privilegierten Zugang zu Fällen, Geld und
Planungsinformationen.

3 Diese berechtigte kritische Anfrage gilt allerdings nicht nur für Sozialraummodelle,
sondern auch für die bislang gängigen Verfahren der Vergabe bestimmter Ange-
bote z.B. der sozialpädagogischen Familienhilfe oder Tagesgruppe an einen Trä-
ger, der dann zwar nicht nur für einen Sozialraum, sondern für eine ganze Stadt
oder einen Landkreis zuständig ist. Auch gibt es nicht wenige – vor allem ländliche
– Regionen, in denen aufgrund einer insgesamt geringeren Angebotsdichte auch
bislang nur sehr eingeschränkt Auswahlmöglichkeiten zwischen Trägern und An-
geboten bestand (vgl. Hinte 2001).
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3.2.2 Zur Ausgestaltung von Steuerungsaufgaben
Ein weiteres Merkmal der Sozialraummodelle besteht in der veränderten meist
intensiveren Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Leistungserbringern,
die häufig auch organisatorisch in Teams und Gremien verankert ist. Diese
Gremien haben fall- und sozialraumbezogene Gestaltungs-, Steuerungs- und
Planungsfunktionen. Auf diese Weise können in der Ablaufstruktur von Hilfe-
und Infrastrukturplanungsprozessen dichte Absprachen, Fallübergaben und
Koordinationen erfolgen, Ressourcen und Kompetenzen gebündelt werden, die
sich zudem auf gemeinsame Ziele, Verantwortungsbereiche und Aufgaben
beziehen. Diese Funktionen folgen der Intention des Gesetzgebers, der das
KJHG auch als „Kooperationsgesetz“ angelegt hat, um die Jugendhilfe als
Bestandteil der sozialen Infrastruktur zu verorten und abgestimmte Handlungs-
strategien in der Lebenswelt von jungen Menschen zu ermöglichen. Ein kriti-
sches Hinterfragen solcher Gremien, die in der Regel mit öffentlichem Träger
und Leistungserbringern besetzt sind, ist allerdings dann notwendig und an-
gebracht, wenn „von außen“ nicht mehr erkennbar wird, wie hier Aufgaben und
Kompetenzen zwischen den beteiligten Akteuren verteilt sind, wer welche
Steuerungsfunktion inne hat und wie mit datenschutzrechtlichen Regelungen
umgegangen wird.

Verkompliziert wird dieser Sachverhalt insbesondere dadurch, dass sozialpä-
dagogische Hilfeprozesse einer nur schwer vorhersehbaren Entwick-
lungsdynamik folgen, also immer prozesshaft angelegt sind und dass die
Abklärung des individuellen Hilfebedarfs oftmals auch fließende Übergänge
zur Leistungserbringung selbst hat. Oder anders ausgedrückt, wird in vielen
Fällen der eigentliche Bedarf erst deutlich, nachdem intensiv mit den jungen
Menschen und Familien gearbeitet wurde und die Komplexität von Problem-
lagen und Ressourcen transparenter ist. Die Ausgestaltung „maßgeschnei-
derter Hilfen“ zielt gerade auf diese Erkenntnis, nämlich prozesshaft das
Hilfesetting den individuellen Bedarfen anpassen zu können, um Verschie-
be- und Maßnahmekarrieren zu vermeiden.

In der Ausgestaltung von Hilfeplanungsprozessen ist darum darauf zu ach-
ten, dass in dem gesamten Verfahren von der Klärung der Leistungsvor-
aussetzung bis hin zur Entscheidung, der fachlichen Überprüfung und Been-
digung der Hilfe, diese Aufgaben in der Verantwortung des öffentlichen Trä-
gers verbleiben. Denn der individuelle Rechtsanspruch auf die notwendige
und geeignete Hilfe richtet sich immer gegen das Jugendamt, das in diesem
beteiligungsorientierten Verfahren seine Gesamtverantwortung wahrnehmen
muss. D.h. die Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen und individueller Leis-
tungen kann nicht pauschal an einen oder mehrere Träger in einem Sozial-
raum übertragen werden, die dann vor dem Hintergrund begrenzter Ressour-
cen selbst über die Angemessenheit einer Hilfe entscheiden.

Außerdem ist datenschutzrechtlich sicher zu stellen, dass dem Erforderlich-
keitsgrundsatz entsprochen und bei der Übermittlung von Daten die Zustim-
mung der Leistungsberechtigten eingeholt wird. Schließlich kommt es dar-
auf an, dass innerhalb dieser kooperativen Arbeitsbündnisse eine klare Auf-
gaben-, Rollen- und Kompetenzklärung vorliegt, aus der hervorgeht, dass
die Leistungsverpflichtung beim öffentlichen Träger angesiedelt ist. Dieser
Grundsatz lässt sich auch auf den Bereich der Jugendhilfeplanung übertra-
gen. Auch hier kann die Ermittlung des Bedarfs an Angeboten und Diensten
im Zusammenwirken unterschiedlicher Träger und Institutionen erfolgen,
können gemeinsame Vorschläge und Konzepte erarbeitet und umgesetzt
werden, die Letztentscheidung und die Gesamtverantwortung für die
Infrastrukturentwicklung kann allerdings nicht vom Jugendamt auf andere
übertragen werden (vgl. Münder 2001).
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3.2.3 Zum Sozialraumbudget
Als drittes Kernelement der Sozialraummodelle gilt die Einführung so genann-
ter „Sozialraumbudgets“. Dabei handelt es sich der Intention nach um ein
neues Finanzierungsmodell, das zum einen kammeralistische Hürden bei der
Realisierung von bedarfsorientierten Hilfen überwinden und zum anderen eine
gerechte Verteilung von Mitteln zwischen Sozialräumen mit unterschiedlichen
bedarfsgenerierenden Faktoren zwecks einer planvollen und zielorientierten
Steuerung ermöglichen soll. Die Forderung nach Einführung von „Sozialraum-
budgets“ resultiert aus vielfacher Kritik an den bestehenden Finanzierungs-
systemen. Dazu gehört die Kritik an der Unübersichtlichkeit des bestehenden
Systems ebenso wie die Einschätzung, dass bestehende Systeme die
Versäulung von Hilfen unterstützen und für die Entwicklung von flexiblen Hilfen
fast unüberwindbare Hürden darstellen, die nicht nur unfachlich sondern auch
unökonomisch sind. Weiter wird kritisiert, dass die gängigen Finanzierungs-
modelle wie Pflegesätze und Fachleistungsstunden auch in der Fallarbeit kaum
Spielräume für das Einbinden und Erkunden von sozialen Netzen im Gemein-
wesen gewähren.

Mit dem Begriff des „Sozialraumbudgets“ verbindet sich zunächst ein
Finanzierungsprinzip, nach dem ein bestimmtes Geldvolumen für ausgewähl-
te Jugendhilfeleistungen für einen Sozialraum berechnet und zur Verfügung
gestellt wird. Die Bemessung des Sozialraumbudgets soll (theoretisch) auf
der Basis sozial- und infrastruktureller Planungsdaten und unter Berücksich-
tigung individueller Leistungsansprüche im Bereich der Hilfen zur Erziehung
erfolgen und die Realisierung fachlicher wie jugendhilfepolitischer (Umbau-)
Ziele begünstigen. Dieses Sozialraumbudget dient den Trägern im Sozialraum
als fiskalische Planungsgrundlage, um Ressourcen flexibler und zielorien-
tierter in Hilfe- und Infrastrukturentwicklungsprozesse einsetzen zu können.
Dazu gehört insbesondere, dass die Budgetzusammensetzung neben fall-
spezifischer auch fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit berücksich-
tigt, so dass flexible Hilfesettings und präventive Tätigkeiten im Sozialraum
miteinander verbunden werden können. Über ein entsprechendes Kontrakt-
management zwischen öffentlichem Träger und Leistungserbringern wird si-
chergestellt, dass entlang festgelegter Ziele gearbeitet und der Mitteleinsatz
transparent nachvollzogen werden kann.4

Rechtliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Modelle zeigen sich
da, wo das Sozialraumbudget weniger als Planungsgröße verstanden wird,
sondern als Deckelung und Sparvorgabe bei wachsenden Jugendhilfeaus-
gaben. Eindeutig rechtswidrig ist ein Sozialraumbudget dann, wenn individu-
elle Leistungen aufgrund eines bereits ausgeschöpften Budgetrahmens nicht
mehr umgesetzt werden. Oder anders ausgedrückt, die Gewährung einer
notwendigen und geeigneten Hilfe muss immer budgetsprengende Wirkung
haben. Dieser Sachverhalt ist eindeutig. Klärungsbedürftig ist in diesem Zu-
sammenhang die Frage der Budgetzusammensetzung bezogen auf das Ver-
hältnis von fallbezogenen zu fallübergreifenden Leistungen. Da die fall-
bezogenen Aufwendungen weder plan- noch steuerbar, sondern abhängig
von der Nachfrageentwicklung sind, muss die fallübergreifende Arbeit im
Voraus festgelegt werden. Dieses festgelegte Budget zur Finanzierung Ein-
zelfall unabhängiger, übergreifender oder niedrigschwelliger Hilfen und Tä-
tigkeiten an der Schnittstelle zu den Hilfen zur Erziehung stellt eine zentrale
Innovation dar. Die Komplexität der Sozialraummodelle wächst, je mehr

4 Das hier zugrunde liegende Modell wurde durch eine Veröffentlichung der KGSt
(1998) bundesweit bekannt und Grundlage vieler Sozialraumbudgets.
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Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe in die Budgetbemessung mit
einfließen. Eine Ausweitung der Bemessungsgrundlage über die ambulan-
ten Hilfen hinaus ist allerdings notwendig, damit überhaupt eine Umbau-
wirkung erzielt werden kann.

Insofern kann die Funktion von Sozialraumbudgets folgendermaßen zusam-
mengefasst werden:

· Sie stellen einen Orientierungsrahmen für die Verteilung von Jugendhilfe-
ausgaben auf einzelne Sozialräume dar.

· Verbunden mit der Analyse von Lebenslagen und Nachfrageentwicklungen
können Mittelvereinbarungen zwischen Sozialräumen transparent ge-
macht werden.

· Abrechnungstechnisch sollen flexible und integrierte Hilfen, die nicht mehr
genauer einem Leistungsparagraphen des SGB VIII zugeordnet werden
können, ermöglicht werden.

· Die Wechselwirkung zwischen einzelnen Leistungsbereichen der Jugend-
hilfe kann transparent gemacht werden (z.B.: Führen Kürzungen im prä-
ventiven Bereich in einem Sozialraum zu höheren Ausgaben bei den Hil-
fen zur Erziehung?)

· Niedrigschwellige, fallunabhängige und –übergreifende Tätigkeiten wer-
den auch finanztechnisch erfasst.

· Sozialraumbudgets schaffen Planungssicherheit für die leistungser-
bringenden Dienste und Träger und ermöglichen eine stärkere Planungs-
und Steuerungskompetenz in den Sozialen Diensten.

Nicht mehr und nicht weniger sollen die Sozialraumbudgets leisten. Dabei ist
zu bedenken, dass je komplizierter ein Budgetmodell gestrickt ist, desto
weniger sich die zuvor formulierten Ziele erreichen lassen. Das zeigen
zumindest die derzeitigen Erfahrungen (z.B. Bogumil/Holtkamp 2002).

3.3 Das Modell der Sozialraumorientierung als Leitkonzept für
die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung

Nachdem nun einerseits der Begriff des Sozialraumes konkretisiert und
andererseits die zentralen Strukturelemente eines sozialraumorientierten
Umbaumodells dargestellt wurden, geht es nun um die Konkretisierung ei-
nes solchen Modells für die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in
der Stadt Ludwigshafen. Dazu sollen im Folgenden Eckpunkte des Umbau-
modells und die Grundlinien des Leitkonzeptes vorgestellt werden, die sich
in dem nachfolgenden Schaubild auch schematisch wiederfinden.
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Abb. 3: Modell der Sozialraumorientierung
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3.3.1 Einteilung des Stadtgebietes in sechs Planungsräume
Schon parallel zur Evaluation der Hilfen zur Erziehung wurde in der Stadt
Ludwigshafen die Entscheidung für ein Regionalmodell als Steuerungs-
konzept für den gesamten Bereich der Jugendhilfe getroffen. Für den Be-
reich der Kindertagesstätten liegt ein stadtteilorientiertes Planungskonzept
vor und trägerübergreifende Konferenzstrukturen auf Stadtteilebene wurden
entwickelt. Dieses Konzept hat sich bewährt, insofern auf diesem Weg räum-
lich schwankende Bedarfslagen, unterschiedliche demographische Entwick-
lungen und Wanderungsbewegungen effektiv erfasst und bedarfsgerecht
umgesetzt werden können.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Silverage-Studie das gesamte Stadt-
gebiet in 17 Sozialräume gegliedert, die in ihren geographischen Gebieten
einem Stadtteil bzw. einem Teil eines Stadtteils entsprechen. Auf dieser Ba-
sis sollen über die Jugendhilfe hinaus auch für den Bereich der Altenhilfe
und die Arbeit mit MigrantInnen Indikatoren für ein Steuerungskonzept ent-
wickelt werden.

Zur Entwicklung eines Modells der Sozialraumorientierung im Bereich der
Hilfen zur Erziehung, wie es oben skizziert wurde, war es nun notwendig, für
den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Sozialen Dienste passende
räumliche Zuschnitte zu finden, die mit diesen bereits in den anderen Zu-
sammenhängen definierten Sozialräumen deckungsfähig sind. Diese Räu-
me sollten jeweils der regionalen Zuständigkeit eines Teams des Sozialen
Dienstes entsprechen, damit der Soziale Dienst seine Gesamtverantwortung
für den jeweiligen Sozialraum wahrnehmen kann. Dies bedeutete zugleich,
dass neben den oben beschriebenen Anforderungen an den Zuschnitt von
Sozialräumen auch organisationsbedingte Momente im Blick auf eine ange-
messene Teambildung innerhalb des Sozialen Dienstes hinzu genommen
werden müssen. So sollte der Umfang des Aufgabengebietes, bestimmt über
die geographische Größe und das Fallaufkommen, durch ein Team von fünf
bis acht Personen zu bewältigen sein. Diese Personenzahl ergibt sich aus
der Erfahrung, dass Teams dieser Größenordnung besonders gut arbeitsfä-
hig sind. Bei Teams mit weniger als fünf Personen wird dagegen die Arbeits-
fähigkeit leicht durch personelle Ausfälle in Zeiten von Urlaub  und Krankheit
bedroht, bei Teams mit mehr als acht Personen wächst dagegen erfahrungs-
gemäß das Risiko von Kommunikationsproblemen deutlich. Schließlich ist
die Teamgröße von fünf bis acht Personen für die Durchführung der kollegia-
len Beratung als einer der wichtigsten Maßnahmen der Qualitätssicherung
am günstigsten, da es hier eine ausreichend große Varianz an Wissens-
beständen und Blickwinkeln auf Fallgeschichten gibt, die zugleich im gemein-
samen Austausch kommunizierbar bleiben (vgl. Darius/Müller/Teupe 2004).

In Anbetracht dieser Anforderungen an einen räumlichen Zuschnitt der Hil-
fen zur Erziehung ist offensichtlich geworden, dass mit der aktuellen Diffe-
renzierung des Sozialen Dienstes in drei Regionen kein Konzept der Sozial-
raumorientierung, wie es oben ausgeführt worden ist, umsetzbar ist. Es be-
darf einer Binnendifferenzierung, einer Form der Arbeitsteilung innerhalb der
vier Abteilungen, aber auch der Klärung von Verantwortlichkeiten bezogen
auf die definierten Räume. Dies gilt insbesondere für die Abteilungen Mitte
und Süd. Zugleich war aber ebenso offensichtlich, dass die im Rahmen der
Silverage-Studie differenzierten 17 Sozialräume für die Sozialen Dienste zu
klein sind, es einer Zusammenfassung dieser Sozialräume auf mindestens 6
Gebiete bedarf. In Anlehnung an die sieben alten Regionen, wie sie im Zuge
von IGAZHU eingeführt worden waren, wurden darum sechs Räume be-
stimmt, die jeweils eine Zweiteilung der drei neuen Regionen darstellen, sich
aus der Zusammenfassung von jeweils mehreren Sozialräumen ergeben, und
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auch mit dem Regionalkonzept der Kindertagesstätten übereinstimmen. Die-
se sind: Oppau/Edigheim/Pfingstweide, Oggersheim/Ruchheim, Nord/
Hemshof/Friesenheim/West, Mitte/Süd, Gartenstadt/Maudach und Munden-
heim/Rheingönheim. Wie die im nachfolgenden Kapitel 4 dargestellten
Evaluationsergebnisse zeigen, unterscheiden sich diese sechs Planungs-
räume deutlich bezogen auf soziostrukturell verursachte Bedarfslagen von
Hilfen zur Erziehung und machen deshalb auch eine spezifische Infrastruktur-
planung erforderlich. Über die begriffliche Bezeichnung als Planungsräume
wurde zugleich sichergestellt, dass die räumlichen Zuschnitte der Hilfen zur
Erziehung eindeutig den Sozialen Diensten zuordenbar und damit von den
im Rahmen der Silverage-Studie definierten Sozialräumen unterscheidbar
bleiben. Zu klären ist allerdings noch die organisatorische Umsetzung der
sechs Planungsräume im Blick auf die Teambildung innerhalb der bestehen-
den vier Abteilungen des Sozialen Dienstes.

3.3.2 Sozialräumliche Verankerung der Hilfen zur Erziehung
insbesondere im ambulanten und teilstationären Bereich

Die sechs Planungsräume kennzeichnen zudem auch die sozialräumliche
Rahmung für die Verankerung ambulanter und teilstationärer Hilfen. D.h. in
dieser Modellkonzeption ist vorgesehen, dass jeder Planungsraum bedarfs-
angemessen mit Ressourcen für ambulante und teilstationäre Hilfen ausge-
stattet wird. Die konzeptionelle Ausprägung der Angebote orientiert sich an
den konkreten Handlungsbedarfen vor Ort, damit Hilfesettings flexibel und
integriert erbracht werden können. Dazu ist es erforderlich, dass ein Träger
oder Trägerverbund die Zuständigkeit in einem Planungsraum übernimmt.
Die Ausgestaltung flexibler und integrierter Hilfen, die lebensweltangebunden
sind, setzt voraus, dass die zuständigen Träger ebenfalls über eine sozial-
räumliche Kundigkeit und institutionelle Verankerung im Sozialraum verfü-
gen.

3.3.3 Infrastrukturell abgesicherte niedrigschwellige Hilfen an
der Schnittstelle zu den Hilfen zur Erziehung

Eine Lücke in der Infrastruktur besteht zurzeit vor allem im Bereich der
niedrigschwelligen Hilfen, die den Hilfen zur Erziehung vorgelagert sind.
Dabei handelt es sich um eine Zielgruppe, die einerseits von den präventi-
ven Jugendhilfeleistungen nicht (mehr) erfasst und in Regeleinrichtungen
nicht adäquat unterstützt bzw. ausgegrenzt wird, und für die andererseits
eine intensive einzelfallbezogene und kostenintensive Hilfe als nicht notwen-
dig erscheint. Für diese Zielgruppe ließen sich Hilfen zur Erziehung vermei-
den, wenn niedrigschwellige Hilfen im Netzwerk bestehender Infrastruktur-
angebote vorhanden wären, die über strukturierte Situationen (wie z.B. das
ehemalige Café Familie in der Gartenstadt) Gelegenheiten für alltagsnahe
Beratung und Unterstützung in konkreten Fragen und Aufgaben schaffen und
soziale Netzwerke aktivieren und fördern. Dabei ist an entsprechende Res-
sourcen für eine formlose Betreuung durch den Sozialen Dienst ebenso zu
denken, wie an die Einrichtung und Gestaltung von Treffpunkten, Anlauf-
stellen und Formen der Gruppenarbeit durch Leistungserbringer. In der Kon-
sequenz zeigt sich hier Handlungsbedarf, der in den sechs Planungsräumen
durch spezifische Angebotsformen gedeckt werden sollte. Schritte in diese
Richtung weisen in Ludwigshafen die Soziale Gruppenarbeit am Kärtnerhort,
das Video-Home-Training bzw. Video-Interaktions-Training oder auch das so
genannte Mundenheimer Modell. Erfahrungen aus anderen Modellprojekten
zeigen überdies, dass für eine Weiterentwicklung solcher niedrigschwelliger
Hilfen neben der Absicherung von Ressourcen im Sozialen Dienst für form-
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lose Betreuung auch Ressourcen beim Schwerpunktträger im Planungsraum
geschaffen werden müssen, die über Jugendhilfeplanungsprozesse und fall-
bezogene Absprachen mit dem öffentlichen Jugendhilfeträger konkret ver-
einbart und ausgestaltet werden (vgl. Darius/Müller 2004).

3.3.4 Aufbau von Netzwerken in den Planungsräumen
Ein weiterer konzeptioneller Schwerpunkt für die Ausgestaltung der
Planungsräume liegt im Aufbau von Netzwerk- und Planungsstrukturen in-
nerhalb der Planungsräume. Dabei geht es vor allem darum, die Schnittstel-
len zu den Regeleinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder Ange-
boten der Jugendarbeit systematisch zu gestalten. Dazu ist der Aufbau von
fallbezogenen und fallübergreifenden Kooperationsstrukturen in der Verant-
wortung des Sozialen Dienstes erforderlich.

3.3.5 Verbleibende Notwendigkeit planungsraumübergreifender
spezialisierter Hilfen

Auch wenn dieses Leitkonzept darauf zielt, möglichst alle Hilfen in sozial-
räumlichen Kontexten zu verorten, um damit an die spezifischen Ressour-
cen in den Lebenswelten von jungen Menschen und ihren Familien anzu-
schließen, verbietet sich die dogmatische Handhabung, die Besonderheiten
des Einzelfalls theoretischen Überlegungen unterzuordnen. Weder fachlich
noch ökonomisch ist es sinnvoll, bestimmte spezialisierte Angebote abzu-
schaffen oder in jedem Planungsraum vorzuhalten. Das gilt z.B. für bestimm-
te stationäre Angebote, geschlechtsspezifische Konzepte oder bei geringen
Bedarfslagen, die nur stadtweit abgedeckt werden können. Hier ist über die
Jugendhilfeplanung sicherzustellen, dass diese spezialisierten Angebote
entsprechend der Bedarfe der Planungsräume im Stadtgebiet vorhanden und
bei den Fachkräften der Jugendhilfe bekannt sind.

3.3.6 Verankerung von Planungs-, Kooperations- und
Netzwerkaufgaben im Aufgabenprofil der Sozialen Dienste

Eine stärkere Bedarfsorientierung von Hilfen zur Erziehung wie eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in den Planungsräumen,
setzt eine Verankerung von Planungs-, Kooperations- und Netzwerkaufgaben
im Aufgabenprofil der Sozialen Dienste voraus. Planung im Bereich der Hil-
fen zur Erziehung ist nicht nur eine Aufgabe der zuständigen Planungs-
fachkräfte. Da Planung im Bereich der Hilfen zur Erziehung immer auch heißt,
die spezifischen Bedarfslagen jedes Einzelfalls im Blick zu haben, kann dies
nur in enger Abstimmung mit den Fachkräften der Sozialen Dienste erfolgen,
die über das Wissen zu den Bedingungen ge- bzw. misslingender Hilfe-
prozesse verfügen. Eine bedarfsorientierte und damit auch ökonomisch effi-
ziente Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Fall wie im Feld
erfordet dichte Kooperationsbeziehungen des Sozialen Dienstes zu den hilfe-
erbringenden Diensten bzw. freien Trägern und zu den Regelinstitutionen im
Planungsraum sowie dazu erforderlichen Planungs- und Steuerungsgremien.
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3.3.7 Sozialraumbezogene Jugendhilfeplanung
Der sozialräumliche Umbau der Hilfen zur Erziehung ist in entscheidender
Weise auf eine qualifizierte Jugendhilfeplanung angewiesen. Die Planungs-
informationen wiederum stellen eine bedeutende Grundlage für eine profes-
sionelle Konzeptentwicklung von Jugendamt und leistungserbringenden Trä-
gern dar. Insofern wird hierdurch die Bedeutung der Jugendhilfeplanung ge-
stärkt und ihr Aufgabenprofil erweitert (z.B. sozialräumliches Berichtswesen,
Planungsraumkonferenz, Kooperationsstrukturen zu den Sozialen Diensten,
Schnittstellen zwischen den Planungsräumen und den anderen Leistungs-
feldern der Jugendhilfe).

Handlungsempfehlung 1:

Leitbildentwicklung für die Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Ludwigshafen:
Sozialraumorientierung als professionelle und organisatorische Handlungs-
maxime.

Da es sich bei dem hier vorgestellten Modell um eine sehr weitreichende
Perspektive für die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung sowie an-
grenzender Leistungsbereiche der Jugendhilfe handelt, sollte die Umsetzung
der Handlungsempfehlungen von einem Leitbildentwicklungsprozess beglei-
tet werden. Die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes aller Jugendhilfe-
bereiche kann als Rahmen für einen Verständigungsprozess über eine ge-
meinsame fachliche Aus- und Zielrichtung dienen. Über einen entsprechen-
den Abstimmungsprozess muss allerdings sichergestellt werden, dass das
Leitbild von Leitung, Mitarbeiterschaft und Politik mitgetragen werden kann.

Darüber hinaus bildet das Leitbild „Sozialraumorientierung“ auch eine ge-
meinsame Klammer für die Ausarbeitung von Qualitätsstandards und Kon-
zepten beim öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe. Zugleich kann
dadurch auch verhindert werden, dass die notwendigen und mit diesem Kon-
zept intendierten unterschiedlichen – da bedarfsorientierten – Entwicklun-
gen nicht mehr auf einer gemeinsamen fachlichen Basis zusammengefasst
werden können.

Das bereits vorhandene Leitbild gilt es auf die anvisierten Veränderungen
hin zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Das setzt aber auch einen
Diskussionsprozess innerhalb der Abteilungen und Dienste mit den Fach-
kräften voraus und bedarf in der Folge, einer Abstimmung innerhalb der Ver-
waltung sowie einer Verabschiedung durch den Jugendhilfeausschuss.
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4. Konkretisierung des Konzepts der
Sozialraumorientierung auf der Basis der
Evaluationsergebnisse

Im Verlauf der Evaluation haben sich für die Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung in der Stadt Ludwigshafen fünf Dimensionen herauskristallisiert,
mittels denen der Handlungsbedarf systematisch gegliedert werden kann.
Danach nimmt Sozialraumorientierung Bezug auf sozialstruk-turelle Gegeben-
heiten, entwickelt sich aus der fachlichen Grundhaltung der Ressourcen-
orientierung und Familienaktivierung heraus und führt zu flexiblen und inte-
grierten Hilfen. Zur Entwicklung einer solchen Sozialraumorientierung braucht
es einerseits einen Sozialen Dienst als zentrale Planungs- und Steuerungs-
instanz im Fall wie auch im Feld und andererseits die Jugendhilfeplanung als
zentrales Steuerungsinstrument für die Gestaltung einer gesamtstädtischen
Infrastruktur-Entwicklung. Jede dieser fünf Perspektiven wird im Folgenden
zunächst fachlich eingeführt. Daraus ergibt sich jeweils ein spezifischer Fo-
kus unter dem dann ausgewählte Daten der Sozialstrukturanalyse, der
Zielgruppenanalyse und der Elternbefragung vorgestellt werden. Damit wird
eine empirische Begründungsbasis für die anschließenden Handlungs-
empfehlungen geschaffen. Diese konkreten Handlungsempfehlungen werden
am Ende jeden Abschnittes aufgelistet, so dass sie der Datenbasis und den
dazugehörenden fachlichen Ausführungen zuordenbar bleiben.

4.1 Entwicklung sozialraumorientierter Hilfen zur Erziehung in
Bezugnahme auf sozialstrukturelle Gegebenheiten

Wie oben bereits dargestellt sind die Hilfen zur Erziehung qua Kinder- und
Jugendhilfegesetz eine sozialstaatliche Leistung mit dem Ziel, das Recht jun-
ger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu sichern
und Eltern in der Ausübung ihrer Erziehungsaufgaben zu beraten und zu
unterstützen (vgl. § 1 SGB VIII). Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass der
Bedarf an Hilfen zur Erziehung eng mit bestimmten sozialstrukturellen Gege-
benheiten verbunden ist (vgl. LWV Württemberg-Hohenzollern (Hg) 2002). So
ist der Anteil der Familien, die materielle sozialstaatliche Leistungen wie Hilfe
zum Lebensunterhalt oder Arbeitslosengeld beziehen, unter den AdressatInnen
von Hilfen zur Erziehung gegenüber der Gesamtbevölkerung deutlich überre-
präsentiert. Weitere Faktoren sind beispielsweise enge Wohnverhältnisse oder
auch der Status der Eltern als Alleinerziehende. Für eine sozialraumorientierte
Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung ist es darum von großer Bedeu-
tung, die sozialstrukturellen Gegebenheiten im Blick auf darin enthaltene be-
sondere Belastungsmomente für Familien zu betrachten. Dabei geht es um
die daraus resultierenden spezifischen Bewältigungsanforderungen sowohl für
die Eltern als auch für die Kinder. Hinsichtlich der Eltern sind diese u.a. als
erschwerte Erziehungsbedingungen zu lesen. Im Blick auf Kinder und Jugend-
liche ist davon auszugehen, dass an diese zusätzlich zu ihren alters-
spezifischen Entwicklungsaufgaben Anforderungen an die subjektive Lebens-
bewältigung gestellt werden. Hilfen zur Erziehung sind so immer auch als
Unterstützungssysteme für Eltern und Kinder mit besonderen Bewältigungs-
anforderungen zu verstehen, die allerdings gerade im Blick auf sozialstruk-
turelle Belastungsmomente durch fallübergreifende und feldbezogene Hilfe-
und Entwicklungsansätze zu flankieren sind. Um aber solche Hilfen sozial-
raum- und bedarfsorientiert entwickeln zu können, braucht es eine systemati-
sche Analyse der sozialstrukturellen Gegebenheiten.
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Im Rahmen der Evaluation erfolgte eine solche Sozialstrukturanalyse bezo-
gen auf die im Projektverlauf definierten sechs Planungsräume. Daraus erge-
ben sich Hinweise auf unterschiedliche Belastungsgrade, damit unterschiedli-
che Anforderungen an die regionalen Sozialen Dienste aber auch auf unter-
schiedlich notwendige Schwerpunktsetzungen in den Planungsräumen.5 Dazu
sollen Daten zur Migration, HLU-Bezug, Arbeitslosigkeit, Mobilität, kinderrei-
che Familien und Alleinerziehende betrachtet werden.

4.1.1 Junge Menschen mit Migrationshintergrund
Die Betrachtung des Jugendeinwohnerwertes zeigt, dass der Anteil der jun-
gen Menschen unter 21 Jahren je Planungsraum zwischen den Planungs-
räumen nur wenig differiert. Er streut lediglich zwischen 18,5% (Mitte/Süd)
und 22,7% (Nord/Hemshof/Friesenheim/West). Ein erster Hinweis auf die
unterschiedlichen Lebenslagen und Lebenswelten dieser zwar überall ähn-
lich großen Gruppe ergibt sich aus der Betrachtung des Anteils der jungen
Menschen mit Migrationshintergrund. Dies ist insofern von Bedeutung als
die Migrationserfahrungen immer auch besondere Bewältigungsaufgaben für
die jungen Menschen mit sich bringen. Sie sind herausgefordert, unterschied-
liche kulturelle Systeme subjektiv miteinander in Einklang zu bringen, Wi-
dersprüche in den sozialen Systemen und Regelungen zu überbrücken und
auszubalancieren, somit im Nebeneinander der Unterschiede, die mehr oder
weniger miteinander konkurrieren oder mit spezifischen Machtprozessen
verbunden sind, ihren eigenen Weg zu finden.

Betrachtet man nun den Anteil der jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund an allen jungen Menschen differenziert nach Planungsräumen,
sind hier große Unterschiede festzustellen. So liegt der Anteil der jungen
Menschen mit Migrationshintergrund in den Planungsräumen Mitte/Süd
(40,6%) und Nord/Hemshof/Friesenheim/West (41,9%) nämlich deutlich über
dem städtischen Durchschnitt von 26,5%. In Mundenheim/Rheingönheim
befindet sich der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund mit
21,9% dem städtischen Durchschnitt am nächsten. In den verbleibenden drei
Planungsräumen ist der Anteil der jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund deutlich unterrepräsentiert (13,6% bis 17,3%).

5 Die Sozialstrukturanalyse wurde erst nach der Festlegung der sechs Planungs-
räume durchgeführt, so dass diese Ergebnisse direkt auf die Planungsräume Be-
zug nehmen. Im Unterschied dazu wurden in der früher durchgeführten
Zielgruppenanalyse regionale Auswertungen bezogen auf die sieben alten Regio-
nen, wie sie im Zuge von IGAZHU entwickelt worden waren, und bezogen auf die
in 2003 definierten drei Regionen vorgenommen. Die verschiedenen regionalen
Differenzierungen sind insofern kompatibel, als sich die Planungsräume von den
alten Regionen lediglich hinsichtlich der Zusammenfassung der beiden alten Re-
gionen Nord/Hemshof/Friesenheim und West zu einem Planungsraum Nord/
Hemshof/Friesenheim/West unterscheiden. Die drei neuen Regionen entsprechen
wiederum weiteren Zusammenfassungen, nämlich
· neue Region Nord ist Oppau/Edigheim/Pfingstweide und Oggersheim/Ruchheim
· neue Region Mitte ist Nord/Hemshof/Friesenheim/West und Mitte/Süd
· neue Region Süd ist Gartenstadt/Maudach und Mundenheim/Rheingönheim.
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Abb 4: Anteil der 0- bis 21-Jährigen Ausländer im jeweiligen HzE-Planungsraum
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Betrachtet man die Verteilung der jungen Menschen mit Migrationshintergrund
auf das Stadtgebiet, so wird außerdem sichtbar, dass über 60% der jungen
Menschen mit Migrationshintergrund in den Planungsräumen Mitte/Süd und
Nord/Hemshof/Friesenheim/West leben. Diese Daten verdeutlichen, dass
insbesondere in zwei Planungsräumen das Thema „Migration“ von zentraler
Bedeutung ist. Hier ist nahezu jeder zweite junge Mensch nicht-deutscher
Herkunft, würde man die nicht statistisch erfassten Gruppen jugendlicher Aus-
siedler oder eingebürgerter MigrantInnen mit hinzunehmen.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich nun allerdings, wenn man die Ergebnisse
der Sozialstrukturanalyse mit denjenigen der Zielgruppenanalyse in Verbin-
dung bringt. Hier sind nun in der neuen Region Nord Jugendliche mit
Migrationshintergrund im Alter zwischen 15  und 18 Jahren in den Hilfen zur
Erziehung gegenüber ihrem Anteil an allen jungen Menschen in dieser Regi-
on deutlich überrepräsentiert. In der neuen Region Mitte sind dagegen die
jungen Menschen mit Migrationshintergrund in fast allen Altersgruppen un-
terrepräsentiert. In der neuen Region Süd schließlich fallen die jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund ganz besonders durch eine über-
proportionale Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung auf.

Hieraus ist zu schließen, dass das Migrationsthema gerade in seiner unter-
schiedlichen Bedeutung für die einzelnen Planungsräume von hoher Brisanz
für die Hilfen zur Erziehung ist. Es ist zu fragen, welche Relevanz diese Fest-
stellung für die Ausgestaltung und personelle Ausstattung der Sozialen Diens-
te, der Regeleinrichtungen in den jeweiligen Planungsräumen und der
fallunspezifischen Arbeit hat. Welchen Stellenwert haben migrations-
spezifische Arbeitsansätze, welchen Stellenwert haben aber auch migrations-
spezifische Qualifikationen auf Seiten der Fachkräfte? Wie begegnet die
Jugendhilfe Ausgrenzungs- und Segregationstendenzen, welche Unter-
stützungsstrukturen werden den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in
ihrem jeweiligen Lebensumfeld gewährt? Diese Fragen markieren Ansatz-
punkte für eine sozialraumorientierte Weiterentwicklung der Hilfen zur Erzie-
hung, die es gerade im Blick auf die unterschiedlichen Facetten des Migra-
tionsthemas aufzunehmen gilt.
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4.1.2 Sozialleistungsbezug
Ein weiterer im Blick auf die Hilfen zur Erziehung relevanter Aspekt der Sozi-
alstruktur ist der Anteil der jungen Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt
(HLU) beziehen. Hier fällt der Planungsraum Mitte/Süd ganz besonders auf.
Von 1000 jungen Menschen unter 18 Jahren beziehen hier fast 100 Hilfe
zum Lebensunterhalt (97,9), im Planungsraum Nord/Hemshof/Friesenheim/
West sind es 73,1. Der Eckwert für die Gesamtstadt liegt bei 60,5, der nied-
rigste Eckwert findet sich im Planungsraum Oppau/Edigheim/Pfingstweide
mit 34,3.

Abb 5: Anteil der minderjährigen HLU-EmpfängerInnen und Arbeitslosen im jeweili-
gen HzE-Planungsraum
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Ein Blick auf den Anteil der arbeitslosen Bürger und Bürgerinnen zeigt ein
ähnliches, wenn auch nicht so ausgeprägtes Bild. Hier liegt der Eckwert der
Arbeitslosen pro 1000 Einwohner wiederum in den Planungsräumen Mitte/
Süd (59,3) und Nord/Hemshof/Friesenheim/West (60,7) am höchsten. Am
niedrigsten ist dieser Wert in Oppau/Edigheim/Pfingstweide mit 32,5. Der
städtische Durchschnitt liegt bei 46,8.

Betrachtet man zum HLU-Bezug und zur Arbeitslosigkeit die Verteilung der
SozialleistungsempfängerInnen über die Gesamtstadt, so zeigt sich
nochmals eine hohe Parallelität. Fast ein Drittel der minderjährigen HLU-
EmpfängerInnen und auch fast ein Drittel der Arbeitslosen (jeweils 29,3%)
leben im Planungsraum Nord/Hemshof/Friesenheim/West. Gut ein Fünftel
der Arbeitslosen und fast ein Viertel der minderjährigen HLU-EmpfängerInnen
lebt im Planungsraum Mitte/Süd. Es kann somit resümiert werden, dass die-
se beiden Planungsräume am stärksten von Armutsentwicklungen betroffen
sind, die deut l iche Auswirkungen auch auf die Entstehung von
Erziehungshi l febedarfen haben, wie oben gezeigt wurde. Aus der
Zielgruppenanalyse ergibt sich daraus, dass im gesamten Stadtgebiet 41,2%
der Familien, die in 2002 Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen hat-
ten, auch HLU bezogen haben. In der neuen Region Mitte beträgt dieser
Anteil sogar mit 47,8% fast die Hälfte, in den beiden anderen neuen Regio-
nen Nord und Süd liegt dieser Anteil bei einem Drittel.
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Abb 6: Anteil der Haushalte mit HLU-Bezug sowie Anteil aller Familien, die in
2002 Hilfen in Anspruch genommen und HLU bezogen haben nach neuen Regi-
onen

Anteil aller Haushalte mit HLU-Bezug sowie Anteil aller Familien, die in 2002 Hilfen in Anspruch 
genommen und HLU bezogen haben nach neuen Regionen

Hilfen nach §§ 29 - 32, 34, 35a Kombi, 42; Bevölkerungsdaten zum 31.12.2002
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4.1.3 Zu- und Fortzüge (Mobilität)
In die Sozialstrukturanalyse wurde auch der Faktor „Mobilität“ aufgenommen.
Dazu wurden die Zu- und Fortzüge pro 100 Einwohner in den Planungsräumen
ausgewertet und die jeweiligen Eckwerte zu einem Faktor „Mobilität“ addiert.
Mobilität ist ein zentrales Kennzeichen moderner Gesellschaften und ein Indi-
kator für den sozialen Wandel. Der Faktor „Mobilität“ hat dabei aus
jugendhilfeplanerischer Perspektive zwei Seiten. Die Möglichkeit, sich
entlang von biographischen bzw. beruflichen Erfordernissen auch räumlich
jeweils neu orientieren zu können, schafft Freiräume und Optionen.
Andererseits beeinflusst Mobilität aber auch die Stabilität sozialer Netzwer-
ke und macht soziale Beziehungen flüchtig. Angesichts der Tatsache, dass
die Mobilität der Bevölkerung weiter wachsen und in Bezug auf die geforder-
te Arbeitsmarktflexibilität an Bedeutung gewinnen wird, resultiert hieraus ein
zentrales Handlungsfeld der Jugendhilfe, nämlich am Aufbau sozialer Bezü-
ge mitwirken zu müssen, da sie nur noch begrenzt quasi „urwüchsig“ in den
sozialen Räumen entstehen. Auch hier fallen wiederum die Planungsräume
Mitte/Süd und Nord/Hemshof/Fr iesenheim/West mit  den höchsten
Wanderungswerten auf. 32,6 bzw. 31,0 von 100 EinwohnerInnen sind hier im
Jahr 2002 zu- oder fortgezogen, das heißt jeder dritte.
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Abb 7: Migrationseckwert: Zu- und Fortzüge pro 100 EinwohnerInnen im HzE-
Planungsraum
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Hier stellt sich die Frage, wie angesichts eines so hohen Maßes an Mobilität
soziale Netzwerke aufgebaut und gestützt werden können bzw. welche spe-
zifischen Bewältigungskompetenzen und Unterstützungsmöglichkeiten Fa-
milien in der Mobilität benötigen. Der städtische Durchschnitt an Zu- und
Fortzügen liegt bei 24,8, was bedeutet, dass bezogen auf die gesamte Stadt
immerhin jede vierte Person umgezogen ist.

4.1.4 Ausgewählte Aspekte zur Lebenslage von Familien mit
Kindern

Betrachtet man nun nochmals genauer die Ludwigshafener Familien mit Kin-
dern nach den Aspekten HLU-Bezug, Kinderreichtum6 und Status des
Alleinerziehens dann fallen folgende regionale Disparitäten auf. Auch hier
finden sich die Spitzenwerte wiederum in den gleichen Planungsräumen, die
Unterschiede zwischen den Planungsräumen erscheinen aber bezogen auf
die Haushalte mit Kindern nicht ganz so groß. So liegt der Anteil der Haus-
halte, die HLU beziehen, an allen Haushalten mit Kindern im Planungsraum
Mitte/Süd bei 15,3%, in Nord/Hemshof/Friesenheim/West bei 12,0%, der
städtische Durchschnitt liegt bei 9,8% der niedrigste Anteil findet sich mit
6,2% in Oppau/Edigheim/Pfingstweide. Der Anteil der Haushalte mit drei und
mehr Kindern ist im Planungsraum Nord/Hemshof/Friesenheim/West mit
16,8% am höchsten, gefolgt von Mitte/Süd mit 14,5%. Der städtische Durch-
schnitt liegt hier bei 13,8%, der geringste Anteil findet sich mit 11,9% wiederum
in Oppau/Edigheim/Pfingstweide. Der Anteil der Alleinerziehenden schließlich
ist im Planungsraum Mitte/Süd mit 27,2% am höchsten, gefolgt von Garten-
stadt/Maudach mit 25,3%. Der städtische Durchschnitt liegt hier bei 23,7%,
der geringste Anteil findet sich wiederum in Oppau/Edigheim/Pfingstweide mit
21,0%.

6 Unter kinderreichen Familien werden hier Familien mit drei und mehr Kindern zu-
sammengefasst.
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Abb 8: Anteil der HLU-Haushalte mit Kindern, der Haushalte mit drei und mehr
Kindern sowie Alleinerziehende
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Betrachtet man auch hier nochmals die Verteilung der Haushalte mit Kindern,
die HLU beziehen, die Verteilung der Haushalte mit drei und mehr Kindern
sowie der Alleinerziehenden auf die Gesamtstadt, so zeigt sich wiederum,
dass von allen drei Gruppen der größte Anteil im Planungsraum Nord/Hemshof/
Friesenheim/West lebt. Die zweit größte Gruppe der Haushalte mit Kindern,
die HLU beziehen, lebt im Planungsraum Mitte/Süd, die zweit größte Gruppe
der Haushalte mit drei und mehr Kindern lebt allerdings im Planungsraum
Oggersheim/Ruchheim, ebenso die zweit größte Gruppe der Alleinerziehen-
den. Die kleinste aller drei Merkmalsgruppen lebt im Planungsraum Munden-
heim/Rheingönheim.

Stellt man nun auch hier wiederum die Ergebnisse der Sozialstrukturanalyse
denjenigen der Zielgruppenanalyse gegenüber, so zeigt sich im Blick auf die
Alleinerziehenden, wieviel häufiger Alleinerziehende auf Hilfen zur Erziehung
angewiesen sind bzw. ihre Unterstützungsbedarfe mit Hilfen zur Erziehung
beantwortet werden. So liegt der Anteil der Alleinerziehenden, die in 2002
Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen haben, bei 62,3% während er
in der Gesamtbevölkerung lediglich bei 23,7% liegt. Diese Diskrepanz gilt für
alle alten Regionen gleichermaßen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprä-
gung. So sind in der Region Mundenheim/Rheingönheim nur knapp die Hälf-
te der Eltern, die in 2002 Hilfen in Anspruch genommen haben, Alleinerzie-
hende. In der Region Nord/Hemshof/Friesenheim beträgt dieser Anteil dage-
gen 75,2%.
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Abb. 9: Anteil der Alleinerziehenden an der Gesamtbevölkerung und in den 2002
durch das Jugendamt gewährten individuellen Hilfen nach alten Regionen
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Weiter zeigt die Zielgruppenanalyse, dass auch kinderreiche Familien über-
proportional häufig Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen. Hier liegt der
Anteil der Familien mit 3 Kindern mehr wie doppelt so hoch wie in der
Gesamtbevölkerung, bei den Familien mit vier und mehr Kindern versech-
facht sich dieser Anteil. Dies gilt über alle Regionen gleichermaßen.

Abb 10: Anzahl der Kinder je Familie in der Gesamtbevölkerung und in Familien, die
in 2002 Hilfen durch das Jugendamt erhalten haben
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das Jugendamt erhalten haben
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Dieser Vergleich von Sozialstrukturdaten und Ergebnissen der Zielgruppen-
analyse weist darauf hin, dass die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
in engem Zusammenhang mit Familienstrukturen und damit verbundenen be-
sonderen Anforderungen an die Bewältigung von Alltags- und Erziehungsauf-
gaben stehen. Hier ist bezogen auf die Gegebenheiten und Möglichkeiten in
den jewei l igen Planungsräumen zu prüfen, in wie weit  diesen
Unterstützungsbedarfen von Familien durch die Weiterentwicklung der sozi-
alen Infrastruktur und einem entsprechenden Ausbau sowie einer Qualifizie-
rung von Regeleinrichtungen entsprochen und damit der Aufwand individuel-
ler Lösungen reduziert werden kann.

4.1.5 Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Ein Blick auf die Verteilung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung in
2002 auf die Planungsräume zeigt schließlich, dass hier der deutlich größte
Teil der Hilfen im Planungsraum Nord/Hemshof/Friesenheim/West geleistet
wurde. Hier wurde über ein Drittel der Hilfen in Anspruch genommen. In allen
anderen Planungsräumen liegt der Anteil der Hilfen zur Erziehung unter 20%.

Abb 11: Anteil der Hilfen zur Erziehung in den jeweiligen HzE-Planungsräumen
an allen HzE in der Stadt Ludwigshafen
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Ein ähnliches Verhältnis ergibt die Betrachtung des Eckwertes, also die An-
zahl der HzE-Fälle je 1000 junger Menschen unter 21 Jahren. Hier liegt der
Eckwert im Planungsraum Nord/Hemshof/Friesenheim/West bei 31,0, der in
Gartenstadt/Maudach bei 24,7, der städtische Durchschnitt bei 21,5. Der
geringste Eckwert findet sich im Planungsraum Oggersheim/Ruchheim mit
13,1.

Aus der Gesamtheit der Einzeldaten, wie sie soeben vorgestellt wurden, las-
sen sich nun ein Sozialstruktur- sowie ein HzE-Index bilden. Indem beide
Indizes nebeneinander gestellt werden, wird deutl ich sichtbar, wie
sozialstrukturelle Belastungen mit Erziehungshilfebedarfen einhergehen.
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Abb 12: Sozialstruktur- und HzE-Index
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4.1.6 Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Sozialstrukturanalyse verweisen sehr deutlich auf unter-
schiedliche sozialstrukturelle Belastungsfaktoren in den Planungsräumen der
Stadt Ludwigshafen. Daraus ergeben sich gleichzeitig auch unterschiedliche
konzeptionelle Schwerpunktlegungen, die im Rahmen der konkreten Umset-
zung des Sozialraummodells bedacht werden müssen.

Sehr anschaulich kann mit der Sozialraumanalyse auch erklärbar gemacht
werden, dass die unterschiedlich hohe Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung
in engem Zusammenhang mit der Dichte von sozialstrukturellen Belastun-
gen steht. D.h. die Jugendhilfe ist hier in vielen Fällen eine Art Ausfallbürge
für gesamtgesellschaftliche Desintegrationsprozesse, die aller Voraussicht
nach auch in Zukunft nicht geringer werden.

Damit aber der Soziale Dienst Hilfen in Bezug auf die sozialstrukturellen
Gegebenheiten des jeweiligen Planungsraumes entwickeln kann, bedarf es
der Reorganisation von Planungsraum bezogenen Teams im Sozialen Dienst.
Darüber hinaus ist aber auch die Ausstattung und Qualifizierung der Sozia-
len Dienste in den jeweiligen Planungsräumen von Bedeutung. So müssen
die regionalen Disparitäten in der Verteilung der Personalressourcen des
Sozialen Dienstes ihren Niederschlag finden und die Fachkräfte müssen sich
in ihrem fachlichen Handeln auf die Besonderheiten der sozialstrukturellen
Gegebenheiten einstellen und ggf. weiterqualifizieren können. Im Einzelnen
lassen sich dazu folgende Handlungsempfehlungen formulieren:
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Handlungsempfehlung 2:

Organisatorische Umsetzung der Planungsräume für den Bereich der Hilfen zur
Erziehung

Im Verlauf der Evaluation wurden für den Bereich der Hilfen zur Erziehung
sechs Planungsräume definiert, die die Grundlage für die sozialräumliche
Weiterentwicklung darstellen können.  Auf diese Planungsräume wären dann
die Ausgestaltung der Sozialen Dienste, die Entwicklung der Infrastruktur
und die Konzeptionierung von Hilfesettings ebenso zu beziehen wie das
Datenkonzept für ein Berichtswesen (z.B. Fallerfassung).

Handlungsempfehlung 3:

Bildung von Planungsraum bezogenen Teams bei den Sozialen Diensten

Zur Umsetzung des Planungsraumkonzeptes empfiehlt sich auch eine Reor-
ganisation der Teams der Sozialen Dienste. Dabei ist im Blick auf die
Personalbemessung darauf zu achten, dass arbeitsfähige Teams entstehen.
D.h. bei der Personalzuordnung sollte Berücksichtigung finden, dass die
Anzahl von fünf bis acht Personen je Team nicht wesentlich über- oder un-
terschritten wird.

Aufgrund der vielfältigen Umstrukturierungen die in den vergangenen Jah-
ren in den Sozialen Diensten in der Stadt Ludwigshafen vorgenommen wur-
den, empfiehlt sich bei der Umsetzung dieser Handlungsempfehlung eine be-
gleitende Teamsupervision einzurichten. Darüber hinaus ist eine Konzept-
entwicklung unter Beteiligung der MitarbeiterInnen zur Entwicklung und Ver-
einbarung einheitlicher Standards von Teamarbeit erforderlich.

Handlungsempfehlung 4:

Aufgabenbezogene Personalbemessung für den Sozialen Dienst und die
Planungsräume

Sowohl die soziostrukturellen Belastungsfaktoren wie auch das Fall- und
Arbeitsaufkommen divergieren zwischen den sechs Planungsräumen erheb-
lich. Für die Einhaltung fachlicher Standards sowie zur Gewährleistung einer
gerechten Arbeitsverteillung im Sozialen Dienst ist eine aufgabenbezogene
Personalbemessung unter Berücksichtigung der soziostrukturellen Belast-
ungsfaktoren und der Hilfenachfrage erforderlich. Richtwerte liegen z.Z. bun-
desweit nicht vor. Aus diesem Grund ist ein Abgleich der Ist-Soll-Perspektive
notwendig. D.h. zunächst muss das derzeitige Aufgabenspektrum der Sozia-
len Dienste inhaltlich und ressourcenbezogen erfasst und mit der anzustre-
benden Soll-Perspektive abgeglichen werden. Dazu ist allerdings eine Konzept-
entwicklung für das neue Aufgabenprofil des Sozialen Dienstes notwendig.

Handlungsempfehlung 5:

Weiterentwicklung der Jugendhilfeleistungsstruktur hinsichtlich migrations-
spezifischer Anforderungen

Junge Menschen nicht-deutscher Herkunft stellen in der Stadt Ludwigshafen
eine zentrale Zielgruppe für die Jugendhilfe dar. Nach wie vor zeigt sich,
dass diese Zielgruppe überdurchschnittlich häufig von sozialstrukturellen
Belastungen und Ausgrenzungen betroffen ist. In den Hilfen zur Erziehung
ist diese Gruppe bezogen auf die Gesamtstadt entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil vertreten. Aufgrund der Relevanz, die diese Zielgruppe
im Hinblick auf den Abbau von sozialen Benachteiligungen hat, gilt es hier
(insbesondere in den Planungsräumen mit deutlich unter- oder über-
proportionaler Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung) die Konzepte im
präventiven Bereich wie bei den Hilfen zur Erziehung darauf hin zu überprü-
fen, ob sie bedarfsorientiert ausgerichtet sind (z.B. sprachliche/kulturelle
Zugangsbarrieren, Diskriminierung, ethnische Konflikte). Ebenso wäre zu
überprüfen, ob nicht auch im Rahmen der Personalentwicklung beim öffentli-
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chen Träger wie den Leistungserbringern darauf geachtet werden kann, dass
auch Fachkräfte nicht-deutscher Herkunft entsprechend repräsentiert sind.

4.2 Sozialraumorientierung als professionelles
Handlungsmodell: Ressourcenorientierung und
Familienaktivierung

Sozialraumorientierung trägt besonders dann zu einer wirkungsvollen Hilfe-
gestaltung bei, wenn sie sich mit einer fachlichen Grundhaltung der
Ressourcenorientierung und Familienaktivierung verbindet. Dies bedeutet,
dass in der Hilfeplanung stets danach zu fragen ist, welche Ressourcen in
der Familie und im sozialen Umfeld gegeben sind, welche Ressourcen akti-
viert oder auch neu erschlossen werden können und wie damit gegebene
Schwierigkeiten (besser) bewältigt oder adäquatere Lösungsstrategien ent-
wickelt werden können. Diese Fokussierung auf die Ressourcen zielt auf die
Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfekräfte in den Familien, und zwar bei
den Eltern ebenso wie bei den Kindern. Hilfen zur Erziehung sollen so Hilfe
zur Selbsthilfe werden, d.h. Hilfen zur Erziehung mögen zunächst entlasten,
um zu neuen Kräften zu kommen, müssen bei Bedarf auch für die notwendi-
ge (Grund)Ausstattung der Familie sorgen und streben dann in erster Linie
aber eine Befähigung von Eltern und Kindern an, damit sie die sich ihnen
stellenden Aufgaben im Alltag so weit wie möglich (wieder) selbst bewältigen
können.

Eine solche auf Nachhaltigkeit zielende Hilfe zur Erziehung erfordert, Eltern
und Kinder als ExpertInnen ihrer Lebenswelt wahr- und ernstzunehmen, Hilfe-
angebote an ihre Deutungsmuster anschlussfähig zu formulieren, sie an der
Ausgestaltung der Hilfe zu beteiligen, damit die Hilfe zu ihrer Sache wird.
Dabei gilt es Eltern so weit als möglich die Erziehungsverantwortung zu be-
lassen bzw. mehr und mehr zurückzugeben und das innerfamiliäre
Beziehungssystem hinsichtlich seiner stützenden Potentiale zu fördern.

Allerdings geht mit einer solchen bedarfs- und ressourcenorientierten Ent-
wicklung von Hilfeangeboten stets die Frage einher, in wie weit Eltern ihre
Erziehungsfähigkeit im konkreten Alltag mit ihren Kindern entwickeln und
erweitern können oder aber Maßnahmen zum Schutz der Kinder notwendig
werden. Die Einschätzung aber, wann ein Eingriff im Sinne der Garanten-
pflicht der öffentlichen Jugendhilfe zum Schutz von Kindern notwendig wird,
stellt sich oft als eine Gradwanderung dar und hat weitreichende Konsequen-
zen für Eltern und Kinder. Dies gilt in besonderer Weise dann, wenn die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kindern als eine bedeutende Ressource für die
Eltern und/oder die Kinder angesehen werden muss, die bei einer möglichen
Intervention aus Kinderschutzgründen verloren gehen könnte.

In diesem Zusammenhang gewinnt der mit dem Referentenentwurf für die
KJHG-Novellierung vorgesehene neue § 8a Bedeutung, mit dem der Gesetz-
geber das Wächteramt stärker profiliert. Damit wird das doppelte Mandat
von Hilfe und Kontrolle, von Dienstleistung als Unterstützung der Eltern in
ihrer Erziehungstätigkeit und Garantenpflicht in den gesetzlichen Grundla-
gen deutlicher markiert. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Hilfen
zur Erziehung immer. Um diesen neu akzentuierten Anforderungen gerecht
werden zu können, braucht es die Entwicklung von fachlichen Standards und
abgestimmten Verfahrensweisen innerhalb des Sozialen Dienstes und in der
Kooperation mit den Leistungserbringern sowie weiterer im Einzelfall rele-
vanter Einrichtungen und Dienste. Hierzu empfehlen sich Kooperations-
vereinbarungen zwischen öffentlichem Träger und Leistungserbringern, die den
Umgang mit Fragen des Kinderschutzes für den konkreten Einzelfall klären
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helfen, wie es mit dem Kinderschutzdienst in Ludwigshafen bereits gesche-
hen ist.

Zur Umsetzung einer familienaktivierenden und ressourcenorientierten Grund-
richtung der Hilfen zur Erziehung ist gerade auch angesichts der möglichen
Grenzen des Kinderschutzes die Reflexion von Settingstrukturen von Bedeu-
tung: In welchem Rahmen können Eltern und Kinder am besten ihre Ressour-
cen einbringen und weiterentwickeln? Welches Setting ermöglicht notwendi-
ge Entlastung und fordert zugleich aber auch die Eigenkräfte der Familie
heraus? Was ist ein angemessener Raum des Lernens für Eltern und Kinder,
und zwar sowohl im Blick auf jeweils persönliche Aufgabenstellungen als auch
im Blick auf das familiäre Miteinander? Vor diesem Hintergrund können dann
auch ressourcen- und bedarfsorientierte Auswahlkriterien für die jeweilige Hilfe-
art entwickelt werden, die zugleich Schutzräume für Kinder und Freiräume für
Eltern zur eigenen Entwicklung sicherstellen können. Eine solche Ressour-
cen- und Bedarfsorientierung führt zu zunehmend individuelleren Settings, die
ambulante und teilstationäre Elemente, bei Bedarf auch stationäre Phasen
miteinander kombinieren, und zwar immer mit dem Ziel, dass die Eltern so-
weit und sobald als möglich wieder selbst die Erziehungsverantwortung für
ihre Kinder übernehmen können.

Die Ressourcen- und Familienaktivierung führt so auch zu einer neuen Refle-
xion der Bedeutung aller Formen der Fremdunterbringung als einer sehr um-
fassenden Form der Entlastung von Eltern, zumal hier vielfach mit der
Entlastung auch die Entlassung aus der Erziehungsverantwortung einher
geht. Dies aber ist rechtlich nicht (in erster Linie) intendiert. So bestimmt
§ 37 SGB VIII, dass durch Beratung und Unterstützung die Erziehungs-
bedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit ver-
bessert werden soll, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst
erziehen kann. Außerdem soll während dieser Zeit durch begleitende Bera-
tung und Unterstützung der Familie darauf hingewirkt werden, dass die Bezie-
hung des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunfsfamilie gefördert wird. Erst
wenn eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraumes nicht erreichbar ist, soll mit den
beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen
förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.

Schließlich kommen unter der Maßgabe von Ressoucenorientierung und
Familienaktivierung zwei Zielgruppen der Hilfen zur Erziehung besonders in
den Blick, nämlich die Alleinerziehenden und die Familien, die mehrere Hil-
fen erhalten bzw. sich in Strukturkrisen befinden. Beide Gruppen haben quan-
titativ eine hohe Relevanz bzgl. der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erzie-
hung, und Ressourcen wie Problemindikationen verweisen auf besondere
Belastungs- und Überforderungssituationen dieser Zielgruppen.

Im Folgenden sollen zunächst Daten zu diesen beiden Zielgruppen vorge-
stellt werden. Es schließen sich Beschreibungen zur Verteilung der Hilfe-
arten an, bevor dann Ausführungen zu Ressourcen und Problemindikationen,
zum Sorgerechtsentzug, zum Zwangskontext sowie zur Beteiligung der El-
tern folgen. Daten zu Ressourcen und Problemindikationen fließen außer-
dem bereits in die Beschreibungen zu Zielgruppen und Hilfearten mit ein.
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4.2.1 Familien mit mehreren Hilfen
Im Blick auf Familien, die mehrere Hilfen erhalten, fällt auf, dass gut ein Fünf-
tel der Familien Adressat von 45% aller in 2002 geleisteten Hilfen waren. Über
die drei neuen Regionen variiert dieses Verhältnis etwas, wobei am auffälligs-
ten hier die Region Süd ist, in der ein Drittel der Familien fast 60% der Hilfen
erhält. Betrachtet man weitere Merkmale dieser Familien, so fällt auf, dass
Familien mit mehreren Hilfen deutlich häufiger HLU beziehen als Familien, die
nur eine Hilfe erhalten. So liegt der Anteil der Familien mit einer Hilfe, die nur
von HLU leben, bei 36%, bei Familien mit mehreren Hilfen liegt dieser Anteil
bei 44%. Auch haben Familien mit mehreren Hilfen deutlich mehr Kinder. Fa-
milien mit einer Hilfe haben durchschnittlich 2,3 Kinder, Familien mit mehre-
ren Hilfen dagegen 3,0 Kinder. Schließlich ist der Anteil der Alleinerziehenden
in der Gruppe der Familien mit mehreren Hilfen höher als bei Familien mit
einer Hilfe. Damit ist festzuhalten, dass ein wesentlicher Teil der Hilfen zur
Erziehung Familien erhalten, deren Lebenslagen von dauerhaften und struktu-
rellen Belastungsmomenten gekennzeichnet sind. Außerdem sind die Kinder
bei Beginn der auf sie bezogenen Hilfen tendenziell jünger als die Kinder in
Familien mit nur einer Hilfe. Dies verweist darauf, dass es hier zu einem we-
sentlichen Teil um Familien geht, die schon über längere Zeit dem Jugendamt
bekannt sind.

Der Blick auf die Problemindikationen zeigt, dass es bei den Familien mit
mehreren Hilfen deutlich häufiger um die mangelnde Sicherung von Grund-
bedürfnissen, um gesundheitliche Probleme, um beengte Wohnverhältnisse,
um gewalttätiges Verhalten gegenüber den Kindern und um Suchtprobleme
geht. Damit ist eine Reihe von Merkmalen angesprochen, die auf besondere
Belastungssituationen der Familien hinweisen und auch als Ausdruck von
Überforderung zu verstehen sind. Diesen Problemindikationen der Eltern ste-
hen nun Ressourcen gegenüber, die vor allem das familiäre Beziehungs-
system betreffen. So wird bezogen auf die Eltern deutlich häufiger als bei
Familien mit nur einer Hilfe die Ressource „stabile Bindung zum Kind“ be-
nannt. Als Pendant werden auch auf Seiten der Kinder die Ressourcen „trag-
fähige Beziehung zu Eltern“ und „stabile Beziehung zu Geschwistern“ häufi-
ger als bei Familien mit nur einer Hilfe angegeben. Bei allen widrigen Um-
ständen und schwierigen Lebensbedingungen scheint also gerade für diese
Familien in Strukturkrisen die Familie an sich eine der wichtigsten Ressour-
ce zu sein.

Hier schließt sich unweigerlich die Frage an, was dies unter dem Fokus von
Ressourcenorientierung und Familienaktivierung für die Ausgestaltung von
Hilfen zur Erziehung bedeuten kann, zumal wenn man anhand ausgewählter
Daten zum Hilfeprozess sehen kann, dass die erste Kontaktaufnahme zum
Jugendamt noch häufiger als bei Familien mit einer Hilfe durch das soziale
Umfeld, Polizei und Justiz sowie andere soziale Dienste erfolgt. Die Eltern
selbst melden hier deutlich seltener Hilfe- und Unterstützungsbedarf an als
Eltern, die nur eine Hilfe erhalten (23,4% gegenüber 40,5%).
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Abb 13: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt nach Familien mit einer
und mehreren Hilfen

Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt nach Familien mit einer und mehreren Hilfen
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen

Angaben in % aller gültigen Fälle je Familiengruppe (§§ 29 - 35a, 35a Kombi, 42)
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Allerdings sind Familien mit mehreren Hilfen häufig auch schon durch voraus-
gegangene Hilfen dem Jugendamt bekannt. Dennoch – oder gerade deshalb –
werden Hilfen hier deutlich häufiger mit Zwangscharakter begonnen. Welche
Form der Hilfe wäre für diese Familien in Strukturkrisen angemessen? Was
könnte ihnen helfen, besser für sich und ihre Kinder zu sorgen und in ihren
engen materiellen und räumlichen Verhältnissen zurecht zu kommen? Wel-
che Formen der Entlastung und Unterstützung wären hier angemessen? In
welchem Rahmen könnten diese Eltern(teile) ihre Erziehungsverantwortung
entwickeln? Im Kontext einer sozialraumorientierten Weiterentwicklung der
Hilfen zur Erziehung sind hier sicher Überlegungen zur Entwicklung der sozi-
alen Infrastruktur, zur Qualifizierung von und Zusammenarbeit mit Regelein-
richtungen von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus stellt sich hier die Fra-
ge, wie es gelingen kann, zum einen die Eltern mehr für die Hilfe zu gewinnen,
somit den Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter zu erhöhen, und zum
anderen Hilfekarrieren zu vermindern, somit gerade diese Familien aus dem
System der individuellen Erziehungshilfen zu verselbständigen.

4.2.2 Alleinerziehende
Für die Gruppe der Alleinerziehenden zeigt sich nun zum einen wiederum ein
erhöhter Anteil derjenigen, die nur von HLU leben. Dies ist hier fast die Hälf-
te aller Alleinerziehenden. Alleinerziehende haben zwar tendenziell weniger
Kinder als Zwei-Eltern-Familien, dennoch beträgt auch hier der Anteil der
Alleinerziehenden mit drei und mehr Kindern mehr als ein Drittel. Auch hier
sind die Kinder bei Beginn der Hilfe tendenziell jünger. Auffallend ist im Blick
auf die Art der Hilfe, dass Alleinerziehende deutlich häufiger als Zwei-Eltern-
Familien SPFH (11,5% gegenüber 6,5%), Vollzeitpflege (16,6% gegenüber
4,1%) und Heimerziehung (36,5% gegenüber 21,6%) erhalten.
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Abb 14: Verteilung der Hilfearten bei Alleinerziehenden und bei 2-Eltern-Famili-
en

Anteil der Alleinerziehenden und leiblichen zusammenlebenden Eltern an den einzelnen Hilfearten
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen

Angaben in % aller gültigen Fälle je Hilfeart
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AEZ leibliche Eltern zusammenlebend

Dazu sind nun wiederum die Angaben zu Ressourcen und Problemindikationen
interessant. Im Vergleich zu den Zwei-Eltern-Familien und auch in deutlichem
Unterschied zu den Familien in Strukturkrisen ist die Ressource „stabile Bin-
dung zum Kind“ weniger ausgeprägt. Noch auffälliger sind die Angaben zu den
Ressourcen der Kinder. Hier ist der Anteil der Kinder, denen die Ressource
„tragfähige Beziehung zu Eltern“ zugeschrieben wird, deutlich geringer als bei
Zwei-Eltern-Familien. Das Bild ergänzt sich hier mit Blick auf die Problem-
indikationen. Dort fällt auf, dass die Problemindikation „Konflikt mit den El-
tern“ bei den Kindern von Alleinerziehenden deutlich häufiger angegeben wird
als bei Zwei-Eltern-Familien. Das familiäre Beziehungssystem wird hier also
häufiger als bei Familien in Strukturkrisen als ein Problemkreis beschrieben.
Im Blick auf die Eltern werden bei den Problemindikationen insbesondere
Suchtprobleme und die mangelnde Sicherung von Grundbedürfnissen benannt,
was wiederum als Signale für Überforderungssituationen verstanden werden
kann.

Im Blick auf den Hilfeprozess zeigen sich nun weitere Unterschiede zu Fami-
lien in Strukturkrisen. So nehmen Alleinerziehende deutlich häufiger selbst
Kontakt zum Jugendamt auf, aber auch Polizei und Justiz stellen häufiger
als bei Zwei-Eltern-Familien einen Kontakt zum Jugendamt her. Schließlich
ist gerade bei den Alleinerziehenden der Zuständigkeitswechsel in Folge ei-
nes Umzuges der Familie ein häufiger Grund für die erste Kontaktaufnahme
mit dem Jugendamt. Dies verweist darauf, dass Alleinerziehende aus dem
Umland nach Ludwigshafen, also in die Stadt kommen, hier somit auch
Mobilitätsgründe für den hohen Anteil der Alleinerziehenden eine Rolle spie-
len. Außerdem fällt auf, dass bei Alleinerziehenden auf beendete Hilfen häu-
figer als bei Zwei-Eltern-Familien eine weitere Hilfe folgt (43% gegenüber
30%), dies ist zum ganz überwiegenden Teil eine Fremdunterbringung (zum
geringeren Teil Vollzeitpflege, zum bedeutend höheren Anteil Heimer-
ziehung). In der Zusammenschau der bezogen auf Alleinerziehende vorge-
stellten Daten stellt sich somit die Frage, wie Alleinerziehende in ihrer spezi-
fischen Belastungssituation unterstützt werden können und welche Formen
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der Hilfe gerade auch im Blick auf die Beziehungsdynamiken in diesen Fami-
lien angemessen sind. Dabei ist zu prüfen, ob und wie durch stärker familien-
orientierte und familienaktivierende Hilfen Fremdunterbringungen vermieden
werden können.

4.2.3 Unterschiedliche Inanspruchnahme von ambulanten,
teilstationären und stationären Hilfen

Die Dominanz von Formen der Fremdunterbringung, insbesondere der Heim-
erziehung im Blick auf Alleinerziehende leitet über zur Betrachtung der un-
terschiedlichen Inanspruchnahme der verschiedenen Hilfearten. Hier fällt
zunächst auf, dass sich in der Stadt Ludwigshafen insgesamt eine Dominanz
der Heimerziehung findet. Der Anteil dieser Hilfen macht rund 45% aus, wäh-
rend je ein gutes Fünftel auf ambulante Hilfen und Vollzeitpflege bzw. Er-
ziehungsstellen entfällt. Der Bereich der teilstationären Hilfen ist mit knapp
einem Achtel an allen Hilfen vertreten.

Ein Blick auf die Dauer der unterschiedlichen Hilfearten zeigt nun allerdings,
dass eine stationäre Unterbringung nicht unbedingt eine längerfristige Un-
terbringung bedeuten muss. So beträgt der Anteil mit mittelfristiger Laufzeit
(3 Monate bis 2 Jahre) an allen in 2002 beendeten stationären Hilfen ca.
40%, ein auffallend großer Anteil, nämlich gut ein Drittel, dauerte sogar nur
weniger als 3 Monate. Nur ein verbleibender Rest von ungefähr einem Vier-
tel der Hilfen dauerte länger als 2 Jahre. Dies bedeutet, dass Heimerziehung
nur noch für eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen die Bedeu-
tung eines längerfristigen Lebensortes, damit auch eine Funktion von
Beheimatung erlangen kann und muss. In einem Großteil der Fälle stellen
die stationären Hilfen dagegen Interimslösungen dar. Zu fragen ist allerdings,
wie diese Interimslösungen gerade im Kontext von Ressourcenorientierung
und Familienaktivierung fachlich konzipiert werden, welche Zielsetzungen für
Kinder und Eltern damit verbunden werden und wie dieser Hilfeabschnitt
Heimerziehung ggf. in einen längerfristigen Hilfeprozess mit ambulanten und
teilstationären Anteilen eingebunden wird. Außerdem ist kritisch zu prüfen,
in wie weit stationäre Hilfephasen auf Grund mangelnder Ausgestaltung von
ambulanten oder teilstationären Hilfen zustande kommen. Erst dann werden
fachlich begründete stationäre Hilfen als Auszeiten für die Familien von Hilfe-
karrieren unterscheidbar, die aus unzureichender Ausstattung und Qualifi-
zierung von Hilfeangeboten resultieren.

Werden nun in einem nächsten Schritt die Ressourcen, die sich auf die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind beziehen, nach Hilfeart differenziert, so
fällt auf, dass der Anteil der Heimerziehung ebenso hoch ist, wie der der
ambulanten Hilfen. Dies bedeutet zwar verglichen mit den Anteilen der am-
bulanten und stationären Hilfen an allen Hilfen, dass bei Erkennen dieser
Ressourcen tendenziell eher ambulante Hilfen gewählt werden, dennoch
werden in einem Drittel der Fälle trotz der Ressource stabiler familiärer Be-
ziehungen Kinder stationär untergebracht. Hier ist kritisch zu fragen, welche
Bedeutung die stationäre Unterbringung in diesem Kontext hat und welche
Gründe gegen eine ambulante oder teilstationäre Betreuung sprechen. Die-
se Frage stellt sich einmal mehr, betrachtet man nur die Hilfen mit einer
Laufzeit von unter drei Monaten. Diese Hilfen sind zum ganz überwiegenden
Teil stationärer Art (40% Heimerziehung, 40% Inobhutnahme). Im Vergleich
zu allen Hilfen fällt hier auf, dass bei den Kurzzeithilfen auf Seiten der Eltern
überproportional häufiger die Ressource „Kompetenzen zur Alltags-
bewältigung“ (37% gegenüber 30%) und bei den Kindern die Ressource „trag-
fähige Beziehung zu den Eltern“ (51% gegenüber 43%) benannt wird. Da bei
diesen kurzen Hilfen davon auszugehen ist, dass es zum überwiegenden
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Teil hier um Krisenintervention und um Klärungsprozesse geht, stellt sich die
Frage, in wie weit durch den Ausbau entsprechend frühzeitig wirksamer am-
bulanter Angebote stationäre Maßnahmen vermieden werden könnten.

4.2.4 Ressourcen- und Problemindikationen
Werden Ressourcen und Problemindikationen nochmals im Gesamt betrach-
tet, so ergibt sich folgendes Bild: Zu den Ressourcen wurde auf Seiten der
Eltern am häufigsten die stabile Beziehung zu den Kindern angegeben (33%),
gefolgt von „können sich Unterstützung holen“ (32%), „Kompetenzen zur
Alltagsbewältigung“ (30%) und „ausreichende Gewährleistung einer Grund-
versorgung durch die Eltern“ (26%). Bei den Kindern wird die Ressource
„tragfähige Beziehung zu den Eltern“ mit Abstand am häufigsten genannt
(43%). Es folgen in der Rangfolge „Lern- und Aufnahmebereitschaft“ und
„stabile Beziehung zu Geschwistern“ bei jeweils ca. einem Fünftel der Fälle.
Auffallend ist somit, dass sowohl bezogen auf die Eltern als auch bezogen
auf die Kinder, über das Gesamt der Hilfen zur Erziehung die familiären Be-
ziehungen als stärkste Ressourcen gesehen werden. Damit scheint doch in
einem bedeutenden Anteil der Fälle eine wesentliche Grundlage gegeben zu
sein, um familienaktivierend arbeiten zu können.

Bei den Problemindikationen wird bezogen auf die Eltern in 40% der Fälle
angegeben, dass mit den kindlichen Bedürfnissen nicht altersgemäß umge-
gangen wird. Das ist die häufigste Nennung. In immer noch 30% der Fälle
wird angegeben, dass die Grundbedürfnisse nicht ausreichend gesichert
sind, und in 23% der Fälle, dass es an Emotionalität mangelt, bzw. dass die
Emotionalität der Eltern die Kinder überfordert. Bezogen auf die Kinder sind
nun die Problemindikationen ganz anders gelagert. In über einem Drittel der
Fäl le geht es hier um Entwicklungsstörungen bzw. Entwicklungs-
verzögerungen und in einem Drittel um schulische Probleme. Bei jeweils ei-
nem Viertel der Fälle geht es um aggressives Verhalten und um Konflikte mit
den Eltern.

In der Zusammenschau ergibt sich aus diesen Nennungen zu Ressourcen
und Problemindikationen ein Bild, das wie folgt skizziert werden kann: In
einem bedeutenden Anteil der Familien, die Erziehungshilfen in Anspruch
nehmen, gibt es ein hohes Interesse aneinander. Die Familienmitglieder sind
sich wechselseitig wichtig und können sich mehr oder weniger aufeinander
verlassen. Daneben gibt es aber auch eine zu beachtende Gruppe, bei der
Konflikte zwischen Eltern und Kindern zumindest für die Kinder (zeitweise)
nicht mehr erträglich sind. Ein ganzer Teil der Eltern hat Kompetenzen zur
Alltagsbewältigung, kann auch die Grundversorgung der Kinder sicherstel-
len, andere stoßen hier deutlich an ihre Grenzen. Deutliche Unterstützungs-,
Beratungs- und Schulungsbedarfe für Eltern scheint es im Blick auf einen
altersgemäßen Umgang mit Kindern zu geben, dies zeigt sich dann auch in
Entwicklungsstörungen und Entwicklungsverzögerungen auf Seiten der Kin-
der. Häufiger Grund für Erziehungshilfen sind aber auch schulische Proble-
me. Auch hier scheinen die Eltern vielfach mit einer angemessenen Unter-
stützung der Kinder in schulischen Angelegenheiten überfordert zu sein.

Insgesamt zeigt die Betrachtung der am häufigsten angegebenen Ressour-
cen und Problemindikationen bei Eltern und Kindern, dass es im Rahmen
von Hilfen zur Erziehung zu einem bedeutenden Anteil um Elternschulung
und Elternbildung im Sinne der Entwicklung von Erziehungsfähigkeit gehen
kann und gehen muss. Hier ist zu prüfen, wie u.a. im Rahmen der Eltern-
arbeit in Regeleinrichtungen verstärkt Angebote für Eltern entwickelt werden
können. Desweiteren haben Hilfen zur Erziehung aber auch kompensatori-
sche Funktion, z.B. wenn es um die Sicherstellung der Grundversorgung von
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Kindern geht oder auch die Unterstützung von Kindern in schulischen Proble-
men. Hier ist sicher im Einzelfall zu prüfen, in wie weit über familien-
aktivierende Ansätze Eltern noch mehr befähigt werden können, oder wo es
längerfristige familienunterstützende Angebote braucht, die dann aber so-
weit wie möglich über eine entsprechende Entwicklung der sozialen Infra-
struktur zur Verfügung gestellt werden sollten. Dabei ist sowohl an den Aus-
bau von Ganztagsplätzen im Bereich der Kindertagesstätten, des Hortes und
der schulischen Betreuung zu denken als auch an Formen der sozialen
Gruppenarbeit.

4.2.5 Sorgerechtsentzug und Zwangskontext
Unter besonderem Vorzeichen stehen Hilfen, wenn sie unter den Vorausset-
zungen eines Sorgerechtsentzuges und/oder unter den Bedingungen eines
Zwangskontextes eingeleitet werden. Hier ist in besonderem Maße erforder-
lich, die Eltern für die Hilfe zu gewinnen, ihnen die Notwendigkeit einer Maß-
nahme zum Schutz ihrer Kinder bzw. zur Gewährleistung einer angemesse-
nen Erziehung zu vermitteln, so dass gemeinsame Entwicklungsprozesse
möglich werden.

Ein teilweiser oder vollständiger Sorgerechtsentzug lag zu Beginn der in 2002
in Anspruch genommenen Hilfen nur in einem Achtel der Fälle vor. Im Ver-
gleich der alten Regionen stellt sich dies allerdings recht unterschiedlich dar.
So ist der Anteil der Fälle mit Sorgerechtsentzug in den Regionen Nord/
Hemshof/Friesenheim und West deutlich höher als in der Gesamtstadt. Alle
anderen Regionen liegen unter dem städtischen Durchschnitt. Hier ist zu
fragen, in wie fern dieser Unterschied durch die sozialstrukturellen Belastun-
gen dieser beiden Regionen und fehlender Unterstützungsstrukturen für die
Familien einerseits und durch Unterschiede in den Entscheidungsprozessen
der Sozialen Dienste andererseits beeinflusst werden.

Im Blick auf die Bedingungen des Zwangskontextes zu Beginn der Hilfe fällt
über das Gesamt der Hilfen zunächst auf, dass der Anteil der Hilfen mit
Zwangscharakter (49,3%) fast ebenso hoch ist wie der mit Dienstleistungs-
charakter (50,7%). Über die Regionen zeigen sich aber auch hier wieder
Unterschiede.

Abb. 15: Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter nach alten Regionen

Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter nach alten Regionen
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen ohne §§ 33, 35a (LRS) und 27.2
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So ist der Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter in den alten Regionen
Gartenstadt/Maudach und Mundenheim/Rheingönheim deutlich niedriger (48%
bzw. 43%) als in Nord/Hemshof/Friesenheim, wo der Anteil der Hilfen mit
Dienstleistungscharakter mit 82% am höchsten ist. Aber auch Familien mit
Zwangskontext für eine Hilfe zu gewinnen, ist gerade im Blick auf den Erhalt
von Familien von besonderer Bedeutung. Dazu sind von den Fachkräften be-
sondere Kompetenzen zur Erschließung eines ressourcenorientierten  und
familienaktivierenden Zugangs gefordert, der die Eltern in ihrer Verantwortlich-
keit für und in ihrer Bindung zum Kind bzw. zu den Kindern anzusprechen
vermag.

4.2.6 Beteiligung der Eltern und jungen Menschen
Wie oben bereits erwähnt, ist eine gelingende Beteiligung der Eltern an der
Hilfeplanung in jedem Fall eine notwendige Voraussetzung für ressourcen-
orientierte und familienaktivierende Hilfeansätze. Denn Eltern werden sich
nur dann aktivieren lassen, wenn die Hilfe zu ihrer Sache geworden ist, sie
für sich eigene Ziele gesetzt haben und diese mit Unterstützung der Er-
ziehungshilfe zu erreichen suchen. Wie aber gelingt bisher die Beteiligung
der Eltern? Hierzu gibt es Einschätzungen sowohl aus der Zielgruppen-
analyse als auch aus der Elternbefragung.

Aus der Zielgruppenanalyse fällt zunächst auf, dass bei der Bewertung der
Umsetzungsmöglichkeiten der im Jugendamt entwickelten Standards des
Hilfeplanungsprozesses die Beteiligung der Eltern als am wenigsten gelun-
gen eingeschätzt wird. Die Aussage „Es ist gelungen, die Eltern angemes-
sen am Hilfeprozess zu beteiligen“ bewerten nur 50% der Fälle mit „trifft voll
und ganz oder eher zu“, während ein Viertel sagt, dass dies eher nicht oder
überhaupt nicht zutrifft. Bei allen anderen Standards, die zur Bewertung vor-
gelegt wurden, fallen die positiven Bewertungen deutlich höher aus (zwischen
72% und 92%) und die negativen Bewertungen deutlich geringer (zwischen
3% und 9%). Dies verweist darauf, dass es im Blick auf die Beteiligung der
Eltern der weiteren Qualifizierung der Fachkräfte im Sozialen Dienst bedarf.

Wie bedeutend das Thema Beteiligung ist, wird nochmals anhand der Fakto-
ren deutlich, die zum Gelingen einer Hilfe beigetragen bzw. sich negativ auf
den Verlauf einer Hilfe ausgewirkt haben. So ist einerseits die Beteiligung
der jungen Menschen (31%) wie auch die Beteiligung der Eltern (17%) –
sofern sie gelingt – ein wichtiger Faktor für das Gelingen der gesamten Hilfe.
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Abb. 16: Zentrale Faktoren, die zum Gelingen der Hilfe beigetragen haben
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Andererseits wirkt sich die mangelnde Akzeptanz der Eltern wie auch der
jungen Menschen deutlich negativ auf den Hilfeverlauf aus. Wie bedeutsam
dieser negative Einflussfaktor ist, wird daran sichtbar, dass die mangelnde
Akzeptanz der Eltern in einem Viertel der Fälle angegeben wurde. Dies ist
die mit Abstand häufigste Nennung, sofern überhaupt negative Einfluss-
faktoren benannt wurden. Dieser Zusammenhang ist allerdings plausibel.
Dort wo die Hilfe im Grunde nicht gewollt ist, wird sie auch nur schwerlich
Wirkung erzeugen können, zumal eine familienaktivierende Wirkung. Dies
bedeutet zugleich aber, dass dem Beginn einer Hilfe, der Kontaktaufnahme
zu den Eltern, dem Herstellen einer tragfähigen Arbeitsbeziehung, der Auf-
tragsklärung und Zielentwicklung ein hohes Gewicht zuzumessen ist. Gera-
de eine ressourcenorientierte und familienaktivierende Zugangsweise zu Hil-
fen zur Erziehung erfordert ein hoch qualifiziertes Kontraktmanagement, das
über den Anfangskontrakt hinaus auch im Hilfeverlauf den Kontrakt regel-
mäßig überprüft und ggf. an neue Gegebenheiten, Sichtweisen und Einschät-
zungen anpasst. Beteiligung ist somit ein fortlaufender Prozess, dem eine
hohe Bedeutung hinsichtlich der Effektivität von Hilfen zukommt.

Im Rahmen der Elternbefragung wurden Eltern, die in 2002 Hilfen beendet
haben, um die Bewertung des Hilfeprozesses unter verschiedenen Aspekten
gebeten. Dazu ist zunächst festzustellen, dass im Gesamt die Eltern die Hil-
fen sehr positiv bewertet haben. Im Blick auf die Beteiligung der Eltern an
der Hilfeplanung sind allerdings auch die Schlussbemerkungen der Eltern
von Interesse. Hier kommt zum  Ausdruck, dass eine Hilfe, die aus Sicht der
Eltern geholfen hat, sich u.a. dadurch auszeichnet, dass sich die Eltern in
ihren Bemühungen um Alltagsbewältigung und Erziehung ihrer Kinder wert-
geschätzt fühlen und die Hilfe dort anknüpft, wo sie ihre Grenzen und Unter-
stützungsbedarfe markieren. Deutlich negative Rückmeldungen gibt es von
Eltern dann, wenn sie sich übergangen und bevormundet fühlen, wenn sie
Zuschreibungen des Versagens erleben und die Entscheidungen des Jugend-
amtes für sie nicht nachvollziehbar sind.
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4.2.7 Zusammenfassung
Unter dem Fokus der Ressourcen- und Familienorientierung lassen sich zu-
sammenfassend vor allem folgende Ergebnisse hervorheben:

· Eine zentrale Zielgruppe von Hilfen zur Erziehung stellen Familien dar, die
nicht nur in besonderer Weise sozial benachteiligt sind, sondern deren
Lebenslage sich durch verfestigte Strukturkrisen kennzeichnen lässt. Häu-
fig handelt es sich dabei um kinderreiche Familien, d.h. um Familien mit
drei und mehr Kindern. Auf diesen Typus von Familien entfallen fast die
Hälfte aller in 2002 geleisteten Hilfen. In diesen Fällen gehört zu den Auf-
gaben der Jugendhilfe nicht nur die Stärkung und Erweiterung der Er-
ziehungskompetenzen der Eltern, sondern auch die Sicherstellung ele-
mentarer Grundbedürfnisse von jungen Menschen.

· Eine zweite zentrale Zielgruppe der Hilfen zur Erziehung stellen Alleiner-
ziehende mit mehreren Kindern dar. Der Bedarf an Hilfen zur Erziehung
steht hier ebenfalls häufig im Zusammenhang mit der Kummulation von
Problemlagen (Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsprobleme), die sich ne-
gativ auf die Erziehungskompetenzen bzw. die Sozialisationsbedingungen
der Kinder auswirken.

· Trotz eines Ausbaus ambulanter und teilstationärer Hilfen in der Stadt
Ludwigshafen in den vergangenen Jahren, handelt es sich bei fast jeder
zweiten Hilfe um eine Heimerziehung. Der hohe Anteil dieser Hilfeart ist
auch dadurch bedingt, dass es sich hier bei einem beachtenswerten Anteil
um Fälle des stationären Clearings handelt. Darüber hinaus fällt auf, dass
es sich bei der Heimerziehung nur noch in wenigen Fällen um eine langfris-
tige Herausnahme aus der Familie handelt. 40% der Fälle dauern zwischen
3 Monaten und 2 Jahren.

· Die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse zeigen, dass es sich bei den Hilfen
zur Erziehung nicht nur um eine sozialpädagogische Unterstützung von
Familien mit Erziehungsproblemen handelt. In fast jedem zweiten Fall ist
fachlich abzuklären, ob hier das Wohl des Kindes in der Familie sicherge-
stellt ist. Insbesondere in diesen Fällen tragen die Fachkräfte der Sozialen
Dienste ein hohes Maß an Verantwortung.

· Beteiligung der Eltern und Kinder an der Ausgestaltung von Hilfen ist nicht
nur eine zentrale Rechtsnorm des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, son-
dern stellt auch eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg von Hil-
fen dar. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich gleichzeitig hohe fach-
liche Anforderungen, insbesondere dann, wenn über die Hilfen auch Schutz-
funktionen und Wächteramtaufgaben mehr oder weniger direkt realisiert
werden sollen. Beteiligung wird nach Einschätzung der Fachkräfte in ei-
nem hohen Anteil der Fälle auch tatsächlich praktiziert. Die positiven Er-
gebnisse der Elternbefragung bestätigen dieses Bild.

Handlungsempfehlung 6:

Weiterentwicklung der professionellen Handlungskompetenz hinsichtlich
Familienaktivierung, Ressourcenorientierung und Beteiligung von Eltern und
Kindern

Ressourcen- und Familienaktivierung zeichnet sich im Rahmen eines pro-
fessionellen Handlungsmodells durch eine stringente Bezugnahme auf die
Deutungsmuster und Bedarfslagen der AdressatInnen aus. Dazu gehören
ebenfalls entsprechende methodische Kompetenzen zur Realisierung von
Beteiligungsmöglichkeiten. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um eine pro-
fessionelle Ausfüllung des sozialräumlichen Umbaus.
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Aus diesem Grund erfordert die sozialräumliche Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung eine Absicherung des sich hieraus ergebenden Fortbildungs-
bedarfs und eine systematische Fortbildungsplanung. Um einheitliche fachli-
che Standards und Haltungen gewährleisten zu können, bieten sich Fort-
bildungen für ganze SD-Teams sowie gemeinsame Fortbildungen von Sozia-
lem Dienst und Fachkräften der leistungserbringenden Dienste bzw. Träger
an. Darüber hinaus bedarf es der Operationalisierung dieses Handlungsmodells
im Rahmen des SD-Konzeptes sowie der Absicherung in Leistungs-
vereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Handlungsempfehlung 7:

Entwicklung von fachlichen Standards und abgestimmten Verfahrensweisen in
Fragen des Kinderschutzes innerhalb des Sozialen Dienstes und in Kooperation
mit anderen Institutionen

Die Hilfen zur Erziehung bewegen sich immer im Spannungsfeld von Hilfe und
Kontrolle. Bei der Entwicklung von bedarfs- und ressourcenorientierten Hilfen
stellt sich darum immer auch die Frage, in wie weit Eltern ihre Erziehungs-
kompetenzen im konkreten Alltag mit ihren Kindern entwickeln können, oder
aber (vorübergehende) Maßnahmen des Kinderschutzes notwendig sind. Zur
Unterstützung und Absicherung von fachlich begründeten und im Einzelfall
abgewogenen Entscheidungen bedarf es der Entwicklung von fachlichen Stan-
dards und der Einbindung in Beratungsstrukturen.

Die Installation von kollegialer Fallberatung auch bzgl. Fragen des Kinder-
schutzes sowie die Entwicklung einer qualifizierten sozialpädagogischen Di-
agnostik stellen dabei wichtige Elemente dar. Dazu bedarf es der Absicherung
von genügend Zeitressourcen für diese Aufgaben im Sozialen Dienst.
Darüber hinaus ermöglicht eine enge Kommunikation und Information zwi-
schen dem Sozialen Dienst und anderen Institutionen der Jugendhilfe sowie
angrenzender Bereiche eine frühzeitige Information des Sozialen Dienstes
über mögliche Kinderschutzbedarfe. Dazu gilt es angemessene Verfahren,
Kommunikationswege und Zusammenarbeitsformen zu entwickeln. Die Do-
kumentation der Vereinbarungen in einer Handreichung kann eine entspre-
chende Umsetzung unterstützen. Schließlich sollten mit den Schwerpunkt-
trägern in den einzelnen Planungsräumen Kooperationsvereinbarungen zu
Fragen des Kinderschutzes getroffen werden, wie es mit dem Kinderschutz-
dienst bezogen auf die Gesamtstadt bereits geschehen ist.

Handlungsempfehlung 8:

Weiterentwicklung des Hilfeangebotes im Blick auf Möglichkeiten des ambu-
lanten Clearings

Krisen in Familien erfordern immer wieder Möglichkeiten und Freiräume zur
Klärung der aktuellen Situation und zur Entwicklung von für alle tragbaren
Perspektiven. Dies geschieht bisher häufig im Rahmen einer kurzfristigen
stationären Unterbringung des Kindes bzw. der Kinder. Hier ist zu prüfen,
wie und in welchen Fällen diese Aufgaben der Krisenintervention und des
Clearings auch in ambulanten oder teilstationären Settings angegangen wer-
den können. Daran anschließend empfiehlt sich eine Konzeptentwicklung für
Kriseninterventions- und Clearinghilfen in ambulanten und teilstationären
Settings sowie für Möglichkeiten der kurzfristigen Inobhutnahme.
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Handlungsempfehlung 9:

Weiterentwicklung des Hilfeangebotes im Blick auf ambulante familienbezogene
Hilfen

Gerade im Blick auf die Zielgruppen der Familien in verfestigten Strukturkrisen
und der Alleinerziehenden erscheint der Ausbau familienbezogener Hilfen
besonders angezeigt. Diese sollten sozialräumlich verankert und durch ein im
Planungsraum räumlich verortetes Team erbracht werden. Dabei geht es vor
allem um die Entwicklung von passgenauen Hilfen, die eng an die Lebenswelt
der AdressatInnen anschließen und in die vertraute Umwelt integriert sind.
Entsprechend sind primär ambulante Hilfesettings mit flexiblen Übergängen
zu teilstationären Formen zu konzeptionieren.

Um eine verlässliche Planungsgrundlage für die Leistungserbringer zu schaf-
fen, gilt es den Ressourcenbedarf an ambulanten und teilstationären Hilfen
je Planungsraum zu ermitteln. Auf dieser Basis können dann Personal-
ressourcenpools für die einzelnen Planungsräume errechnet werden. In ei-
ner Rahmenvereinbarung zwischen Sozialem Dienst und Leistungserbringer
sind über den Umfang der Ressourcenpools hinaus auch die Aufgaben-
verteilung und Entscheidungskompetenzen zu klären.

Handlungsempfehlung 10:

Weiterentwicklung der Heimerziehung als familienunterstützende Hilfe

Wie der hohe Anteil der kurz- und mittelfristigen stationären Unterbringungen
zeigt (40% der stationären Hilfen), ist die Heimerziehung bereits in vielen
Fällen eine zeitlich begrenzte Hilfe, an deren Ende eine Rückführung in die
Herkunftsfamilie steht. Heimerziehung ist darum nicht mehr (nur) als familien-
ersetzende Hilfe zu verstehen, sondern vielmehr als familienunterstützende
Hilfe zu profilieren. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern bzw.
mit der ganzen Familie ebenso wie die Begleitung von Rückführungs-
prozessen stellen hier wesentliche Aufgaben auch der Heimerziehung dar.

Im Rahmen des sozialräumlichen Umbaus geht es um die konzeptionelle
Verankerung und Weiterentwicklung der Elternarbeit in der Heimerziehung
und somit auch um eine stärker lebenswelt- und beteiligungsorientierte Aus-
gestaltung von Zeiten der Fremdunterbringung von Kindern. Diese fachlich-
konzeptionelle Entwicklung ist durch die entsprechende Berücksichtigung in
den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zu unter-
stützen.

4.3 Sozialraumorientierung durch Weiterentwicklung und
Qualifizierung flexibler und integrierter Hilfen

Wie oben bereits dargestellt führt die Sozialraumorientierung zu flexiblen und
integrierten Hilfen im Sinne von individuellen, auf den jeweiligen Bedarf maß-
geschneiderten Hilfen, die im Lebensfeld verankert auf Normalisierung und
Integration zielen. Zur Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in dieser aufge-
zeigten Richtung bedarf es einerseits einer Weiterentwicklung der Hilfe-
planung hinsichtlich der Bedarfsbestimmung, Auftragsklärung, Ziel-
entwicklung und Evaluation sowie andererseits einer konzeptionellen und
organisatorischen Weiterentwicklung des Hilfesystems hin zu einem breiten
Ressourcenpool an Unterstützungs-, Beratungs- und Entlastungs-
möglichkeiten und einer engen Zusammenarbeit mit Regeleinrichtungen im
Sozialraum.
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Nach § 36 SGB VIII ist es Aufgabe der Hilfeplanung, im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte und unter Beteiligung der AdressatInnen herauszuarbei-
ten, welche Hilfe geeignet und notwendig ist. So ergibt sich eine Notwendig-
keit immer dann, wenn die Eigenkompetenzen der Eltern (aktuell) als nicht
ausreichend einzuschätzen sind, um die Entwicklung und Erziehung des Kin-
des bzw. der Kinder angemessen gewährleisten zu können. Der notwendige
Hilfebedarf ergibt sich entsprechend aus der Frage, was die Familie bzw. die
Eltern brauchen, um wieder voll und ganz ihrer Erziehungsverantwortung
gerecht werden zu können, bzw. welche Rahmenbedingungen die Eltern
brauchen, um die Erziehungsverantwortung soweit es in ihren Möglichkeiten
steht ausüben zu können. Zur Bestimmung dieser Notwendigkeit gilt es die
Sicht der AdressatInnen mit derjenigen der Fachkräfte zu vermitteln und
dabei soweit wie möglich einen Konsenz zu erzielen bzw. eine klare
Perspektivendifferenzierung vorzunehmen. Auf dieser Basis ist dann ein
Hilfekontrakt zu erarbeiten.

Zur Bestimmung der geeigneten Hilfe gilt es nun mit den AdressatInnen aus-
zuloten, auf welche Form und Intensität der Hilfe sie sich einlassen können,
in welchem Rahmen und über welche Medien sie in einen Reflexions- und
Entwicklungsprozess eintreten können. Über einen Verständigungs- und
Aushandlungsprozess sind so der als notwendig ermittelte Hilfebedarf mit
der möglichen Form und Intensität der Hilfe abzustimmen und ein für alle
Beteiligten tragbares Setting zu entwickeln, das an die Lebenswelt der
AdressatInnen anschlussfähig und im Blick auf das Wohl des Kindes bzw.
der Kinder ausreichend ist. Im weiteren Prozess der Hilfeplanung gilt es die
zu Beginn der Hilfe getroffene Vereinbarung regelmäßig zu überprüfen und
ggf. an veränderte Notwendigkeiten und Einschätzungen zur geeigneten Hil-
fe anzupassen. Die Hilfeplanung stellt somit als Kontraktmanagement das
zentrale Steuerungsinstrument für den individuellen Hilfeverlauf dar.

In dem Maße, wie über die Hilfeplanung maßgeschneiderte Hilfen entwickelt
werden, sind die Leistungserbringer herausgefordert, ihre Angebote so flexi-
bel zu gestalten bzw. mit so viel Gestaltungsspielraum auszustatten, dass
sie auf die jeweils individuellen Bedarfe eingehen und sich mit ihnen verän-
dern können. Für die Umsetzung von sozialraumorientierten erzieherischen
Hilfen bedeutet dies, dass weniger Konzepte für spezifische Maßnahmen
wie Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Tagesgruppe etc. zu
entwickeln als viel mehr Teams zu qualifizieren sind, die zusammen über ein
breites Methodenspektrum verfügen, die bedarfsgerechte Settings entwickeln
und so über jeweils notwendige Rahmenbedingungen verhandeln können.
Nur so wird es möglich, dass auf veränderte Bedarfe innerhalb eines laufen-
den Hilfeprozesses reagiert werden kann und damit Maßnahmenwechsel und
Hilfekarrieren vermieden werden, soziale Beziehungen innerhalb des Hilfe-
settings erhalten bleiben und gemeinsame Erfahrungen für die weitere Ar-
beit genutzt werden können. Dies erfordert allerdings auch, dass die Fach-
kräfte gerade aufgrund der hohen Anforderung auch an ihre eigene Flexibili-
tät – bzgl. Zeitkonzepten, permanenten Verstehensprozessen, die in die wei-
tere Ausgestaltung der Hilfe hineinwirken etc. – im Kontext eines gesicher-
ten Arbeitsplatzes agieren können und über ein hohes Maß an Autonomie
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches verfügen.

Sozialraumorientierung zielt schließlich perspektivisch auf die Integration von
Hilfen in bestehende soziale Milieus und soziale Netzwerke sowie in Regel-
einrichtungen. Dazu gehört einerseits, die in den sozialen Milieus gegebe-
nen Ressourcen zu nutzen, bestehende soziale Netzwerke zu erhalten und
zu aktivieren. Darüber hinaus geht es aber auch darum, Hilfen so zu entwi-
ckeln, dass sie für die AdressatInnen selbst in ihren sozialen Milieus kom-
munizierbar sind, dass die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung nicht
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versteckt und damit ein Stück weit aus der Alltagsrealität ausgeklammert
werden muss. Sozialraumorientierung heißt somit auch, Hilfen in den sozia-
len Zusammenhängen ihrer AdressatInnen zu verankern. Dies hat Auswir-
kungen darauf, wo Hilfen räumlich angeboten werden, welche Personen mit
einbezogen werden, und wie die Hilfe zum sozialen Geschehen im Sozial-
raum in Bezug gesetzt wird.

Um eine solche Integration tatsächlich erreichen zu können, bedarf es sozial-
räumlicher Kundigkeit auf Seiten des Sozialen Dienstes ebenso wie auf der
des Leistungserbringers. Eine solche wird durch die Organisation des Sozi-
alen Dienstes in regionalen Teams, in Ludwigshafen bezogen auf die im Ver-
lauf der Evaluation definierten Planungsräume, sowie durch Kontrakte mit
Schwerpunktträgern, wie sie oben bereits beschrieben wurden, gefördert.
Darüber hinaus sind Sozialer Dienst und Schwerpunktträger gefordert, für
ihre eigene sozialräumliche Bekanntheit zu sorgen, soziale Netzwerke im
Sozialraum aufzubauen, klare Ansprechpartner zu benennen, die Zugangs-
wege zum Sozialen Dienst wie auch zum Schwerpunktträger transparent zu
machen, und zwar sowohl für die BewohnerInnen als auch für andere Ju-
gendhilfe- und Regelbereiche. Außerdem gilt es in Kooperation von Sozia-
lem Dienst und Schwerpunktträger, die Entwicklung von niedrigschwelligen
Hilfen im Einzelfall an der Schnittstelle zwischen Regeleinrichtungen und den
Hilfen zur Erziehung zu fördern und den Ausbau der sozialen Infrastruktur
abgestimmt auf die Bedarfe der BewohnerInnen voranzutreiben. Weiter gilt
es, die Möglichkeiten der Regeleinrichtungen durch entsprechende Qualifi-
zierung und Ausstattung zu stärken und zu erweitern, damit sie einerseits
Eltern und Kinder in besonderen Belastungssituat ionen in ihren
Bewältigungskompetenzen unterstützen und andererseits auch „schwierige“
Kinder im Rahmen der Regeleinrichtung betreuen können. Immer geht es
dabei um die Entwicklung von Hi l feangeboten, die im Al l tag der
AdressatInnen möglichst barrierefrei zu erreichen bzw. wahrnehmbar sind.
Darüber hinaus können solche in den Sozialraum integrierten Hilfeangebote
dahin gehend Nebenwirkungen erzielen, dass lernende Settings über die
konkrete Familie, Eltern oder Kinder hinaus auch für andere in der jeweiligen
Situation Anwesende entstehen. So wird Lernen und Entwicklung in der Situ-
ation und gemeinsam mit subjektiv bedeutsamen Personen möglich.

Allerdings muss für eine solche Form der sozialraumorientierten, flexiblen
und integrierten Hilfegestaltung eine angemessene Form der Finanzierung
gefunden werden, die neben den individuellen, fallbezogen abrechenbaren
Hilfen auch die fallunspezifische und feldbezogene Arbeit honoriert. Dazu
bedarf es einer Finanzierungsstruktur, die das (ungedeckelte) Budget für die
Hilfen zur Erziehung so mit einem Budget für niedrigschwellige Hilfen und
den Mitteln für die Regelbereiche der Jugendhilfe (Kindertagesstätten, Ju-
gendarbeit, Erziehungsberatung) verbindet, dass die Wechselwirkungen
zwischen diesen Bereichen, also die Folgen von Einsparungen beispielsweise
im Bereich der Jugendarbeit auf die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im
Bereich der Hilfen zur Erziehung, auch in finanzieller Hinsicht transparent
werden können. Darüber hinaus ist ein Anreizsystem zu entwickeln, das den
Umbau des Hilfesystems hin zu mehr flexiblen und integrierten Hilfen, wie
sie oben beschrieben wurden, unterstützt. Außerdem braucht es einen
Kriterienkatalog, der umreißt, was als niedrigschwellige Hilfe anzusehen ist
und über das entsprechend ausgewiesene Budget finanziert werden kann.
Die Entwicklung einer solchen Finanzierungsstruktur erfordert allerdings auch
ein Agreement zwischen den Jugendhilfebereichen, deren Angebote mit un-
terschiedlichen Rechtsansprüchen verbunden sind. So bestehen auf Hilfen
zur Erziehung ebenso wie auf einen Kindergartenplatz Rechtsansprüche. Die
Angebote von Betreuungsleistungen für Kleinkinder, insbesondere aber auch
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Angebote der Jugendarbeit und Beratungsstellen sind bedarfsbezogene Leis-
tungen und fallen gerade in Zeiten eines hohen Kostendrucks leichter dem
Sparen zum Opfer. Hier gilt es zwischen den Jugendhilfebereichen zu klä-
ren, was jeweils als bedarfsgerecht anzusehen ist und damit auch finanziell
abgesichert werden soll. Erst wenn so ein gewisses Maß an Verlässlichkeit
geschaffen werden kann, werden solche Finanzierungsstrukturen realisier-
bar, die alle Jugendhilfebereiche einbeziehen.

Über die bereits inhaltlich beschriebenen Entwicklungslinien hinaus lassen
sich nun anhand der Zielgruppenanalyse eine Reihe von Ansatzpunkten für
eine Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in Ludwigshafen in Rich-
tung mehr flexibler und integrierter Hilfen gewinnen. Hinweise dazu liefern
Daten zum Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen, zu Hilfe-
karrieren, zu ausgewählten Problemindikationen, zum Erstkontakt mit dem
Jugendamt, zu den Unterstützungsmöglichkeiten neben einer Hilfe zur Er-
ziehung sowie zum jeweils hilfeerbringenden Dienst.

4.3.1 Zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung und der
Qualifizierung von ambulanten und teilstationären Hilfen

Im Blick auf die Flexibilität der Hilfen soll zuerst nochmals die Verteilung der
unterschiedlichen Hilfearten nach §§ 29 ff SGB VIII betrachtet werden. Nimmt
man einerseits die ambulanten und teilstationären Hilfen und andererseits
alle Formen der Fremdunterbringung zusammen, so zeigt sich über die
Gesamtstadt, dass lediglich ein Drittel der Hilfen im Bereich der ambulanten
und teilstationären Hilfen angesiedelt sind, zwei Drittel dagegen im Bereich
der Fremdunterbringung (das sind Vollzeitpflege, Erziehungsstellen, Heim-
erziehung, betreutes Wohnen, § 35a in Kombination mit stationären Hilfen).
Um allerdings Hilfen zur Erziehung flexibler gestalten und zudem im Lebens-
feld der AdressatInnen verankern zu können, braucht es eine gezielte Erwei-
terung und Qualifizierung des ambulanten und teilstationären Bereichs.

Oben wurde bereits aufgezeigt, dass es hinsichtlich der Ressourcen und
Problemindikationen eine große Ähnlichkeit zwischen ambulanten und teil-
stationären Hilfen einerseits und stationären Hilfen andererseits gibt. Insofern
ist anzunehmen, dass u.a. ein fehlendes Angebot an ambulanten und teil-
stationären Hilfen für die Wahl stationärer Hilfen maßgeblich ist. Entspre-
chend bedarf es verstärkter Anstrengungen zum Ausbau der ambulanten und
teilstationären Hilfen.

Aus den Daten der Zielgruppenanalyse lassen sich allerdings auch Hinweise
ableiten, dass es neben dem quantitativen Ausbau auch um eine qualitative
Weiterentwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfen gehen sollte,
um auch in diesen Settings noch wirksamere Hilfen gestalten zu können.
Diese Annahme lässt sich zum einen aus den Daten zu den vorausgegange-
nen Hilfen ableiten. So geht den stationären Hilfen in einem Fünftel aller
Fälle eine ambulante oder teilstationäre Hilfe voraus. Das heißt jeder fünften
stationären Maßnahme ging die Erfahrung voraus, dass die ambulante bzw.
teilstationäre Hilfe nicht ausgereicht hat und eine Fremdunterbringung (doch)
notwendig ist.

Ähnliche Grenzen der Leistungsfähigkeit von ambulanten und teilstationären
Hilfen zeigen die Daten zu der Frage, ob eine andere Hilfe geeigneter gewe-
sen wäre. So wird bei keiner Hilfegruppe so häufig die Angabe gemacht,
dass eine andere Hilfe geeigneter gewesen wäre, als bei den ambulanten
(12,7%) und den teilstationären Hilfen (11,7%). Werden aber ambulante und
teilstationäre Hilfen zunächst installiert, um dann festzustellen, dass doch
eine stationäre Hilfe notwendig ist, werden damit Hilfekarrieren eingeleitet.
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Abb. 17: Einschätzung zur Frage, ob eine andere Hilfe als die gewährte geeigneter
gewesen wäre, nach zusammengefassten Hilfearten

Einschätzung zur Frage, ob eine andere Hilfe als die gewährte geeigneter gewesen wäre, nach 
zusammengefassten Hilfearten
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Hilfekarrieren lassen sich nun über das Datenmaterial insofern abbilden, als
der Anteil der Hilfen mit oder ohne vorausgegangener und/oder nachfolgen-
der Hilfe berechnet werden kann. Danach gab es in nur einem Drittel der in
2002 beendeten Hilfen weder eine vorausgegangene noch eine nachfolgen-
de Hilfe, das heißt in zwei Dritteln der Fälle gab es mindestens eine voraus-
gegangene und/oder eine nachfolgende Hilfe. In über einem Viertel der Fälle
(27,5%) gab es sogar sowohl mindestens eine vorausgegangene als auch
eine nachfolgende Hilfe. Daraus lässt sich neben dem notwendigen Ausbau
und der Qualifizierung von ambulanten und teilstationären Hilfen auch ein
dringender Bedarf an passgenaueren Hilfen ableiten.
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Abb. 18: Anteil der Hilfen mit oder ohne einer vorausgegangenen oder einer nach-
folgenden Hilfe an allen in 2002 beendete Hilfen
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4.3.2 Zur Problemindikation „schulische Probleme“
Im Blick auf die Stärkung der integrierenden Wirkung von Hilfen zur Erziehung
sollen nun weiter ausgewählte Problemindikationen betrachtet werden. So fällt
die Problemindikation „schulische Probleme“ auf, die insgesamt am häufigs-
ten genannt wurde (38,9%). Schulische Probleme, damit Probleme, die sich
in einem anderen, von der Jugendhilfe zunächst getrennten Regelbereich
außerhalb der Familie zeigen, stellen somit im Blick auf die Kinder mit am
häufigsten einen Anlass für Hilfen zur Erziehung dar. Dies verweist zum einen
auf die ausgrenzende Wirkung der Regelinstitution Schule und die damit ver-
bundene Erklärung ihrer Nicht-Zuständigkeit für individuelle Probleme der
SchülerInnen. Zum anderen zeigt sich darin aber auch, dass die Eltern ihre
Kinder hinsichtlich der Anforderung der Schule nicht ausreichend vorbereiten
und unterstützen können. Im Blick auf sozialraumorientierte, integrierende
Hilfen ist hier zu fragen, wie sowohl die Bewältigungsressourcen der Schule
hinsichtlich einzelner Schüler und Schülerinnen als auch die Unterstützungs-
kompetenzen der Eltern gegenüber ihren Kindern gestärkt und erweitert wer-
den können. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit
ebenso wie die sozialräumliche Verankerung derselben und ihre Einbindung in
Kooperationsstrukturen vor Ort sind hier wichtige Entwicklungsperspektiven.
Darüber hinaus ist aber auch die Möglichkeit zu prüfen, wie spezifisches Know-
How der E-Schule verstärkt in die Regelschule eingebracht werden kann, um
dort „schwierige“ Schüler und Schülerinnen besser integrieren zu können.

Ein inzwischen bedeutender Faktor der Jugendhilfe sind Maßnahmen nach §
35a SGB VIII (seelische Behinderung). Hierunter fallen u.a. auch Hilfen bei
Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. Diskalkulie, somit Hilfen die auf
Auffälligkeiten reagieren, die in der Schule und bezogen auf die schulischen
Leistungsanforderungen zu Tage treten. Im Hinblick auf diese schul-
bezogenen, aber durch die Jugendhilfe finanzierten Hilfen gilt es zu prüfen,
in wie weit hier stärker LRS-Hilfen an der Schule installiert und Integrations-
hilfen im Rahmen der Finanzverantwortung der Schule entwickelt werden kön-
nen.
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4.3.3 Eltern mit Suchtproblemen und/oder psychischer
Erkrankung

Eine weitere Zielgruppe, die im Blick auf die Entwicklung von integrierten
Hilfen zu betrachten ist, sind Eltern mit psychischer Erkrankung und/oder
Suchtproblematik. So wurde in fast einem Viertel der Fälle, die in 2002 Hil-
fen zur Erziehung erhalten haben, die Problemindikation „Suchtprobleme der
Eltern“ und/oder „psychische Erkrankung der Eltern“ angegeben. Bei beiden
Problemindikationen geht es um Familien, bei denen überproportional häu-
fig ein Sorgerechtsentzug vorliegt (Anteil bei ungefähr einem Viertel der Fäl-
le). Außerdem geht es überdurchschnittlich häufig um Alleinerziehende. Die
Kinder sind bei Beginn der Hilfe deutlich jünger als im Durchschnitt aller Hil-
fen, so dass im Vergleich zu anderen Hilfen von einer frühzeitigeren Hilfe-
gewährung ausgegangen werden kann.

Die erste Kontaktaufnahme zum Jugendamt erfolgt bei Familien mit Sucht-
problematik am häufigsten durch die Polizei oder die Justiz. Bei psychischer
Erkrankung sind es am häufigsten die Eltern selbst, die beim Jugendamt um
Hilfe nachfragen. Häufiger als sonst stellen aber auch hier Polizei und Justiz
sowie die Kindertagesstätte oder der Hort den ersten Kontakt zum Jugend-
amt her. Damit scheinen Kindertagesstätten und der Hort als Regelein-
richtungen eine bedeutende Rolle in einem möglichen Unterstützungsnetz
für Eltern mit psychischer Erkrankung übernehmen zu können.

Nachdem häufig eine oder auch mehrere Hilfen vorausgegangen sind, wer-
den Kinder, deren Eltern Suchtprobleme haben, am häufigsten in Pflege-
familien untergebracht. Aber auch ambulante Hilfen spielen für diese Famili-
en eine wichtige Rolle (SPFH: 23%). Bei Eltern mit psychischer Erkrankung
werden dagegen etwas eher ambulante Hilfen installiert. Im Blick auf den
Dienstleistungscharakter der Hilfen fällt auf, dass bei Eltern mit Sucht-
problemen zu Beginn der Hilfe in zwei Dritteln der Fälle ein Zwangskontext
bestand. Bei Eltern mit psychischer Erkrankung ist das Verhältnis von Dienst-
leistungs- und Zwangskontext dagegen ziemlich ausgeglichen. Nach Been-
digung der Hilfe kommt es sowohl bei Eltern mit Suchtproblemen als auch
bei Eltern mit psychischer Erkrankung überdurchschnittlich häufig zu einer
Anschlusshilfe. Dies ist bei Eltern mit Suchtproblemen zu überwiegendem
Anteil eine Vollzeitpflege und bei Eltern mit psychischer Erkrankung eine sta-
tionäre Maßnahme. Zusammengenommen erscheint in der bisherigen Pra-
xis die Vollzeitpflege die geeignete Hilfe für Kinder zu sein, deren Eltern
Suchtprobleme haben. Für Kinder, deren Eltern psychisch krank sind, wird
dagegen eine stationäre Maßnahme bevorzugt. Dennoch stellt sich auch die
Frage, wie unter der Perspektive sozialraumorientierter Hilfen in der Koope-
ration mit Hilfen aus dem medizinisch-psychiatrischen Bereich auch für die-
se beiden Zielgruppen lebensfeldnahe, damit mehr ambulante und teil-
stationäre Hilfen entwickelt werden können. Da es außerdem sowohl bei
Suchtproblemen als auch bei psychischer Erkrankung häufig zwischen sta-
bilem Alltag und akuter Krise wechselnde Phasen gibt, sind bezogen auf die-
se Zielgruppe außerdem Überlegungen anzustellen, wie über die Verbindung
von Ressourcen im Sozialraum und institutionellen Hilfen ein Unterstützungs-
netz für Eltern und Kinder geknüpft werden kann, das den Eltern in Zeiten
gesundheitlicher Stabilität die Erziehungsverantwortung soweit wie möglich
überlässt, aber in akuten Krisen zeitnah, bedarfsgerecht und unkompliziert
aktiviert werden kann.
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4.3.4 Zur ersten Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt
Nachdem oben bereits erste Daten zur Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt
angesprochen wurden, soll dieser Aspekt nun für die Gesamtheit der Hilfen in
2002 betrachtet werden. Danach haben in über einem Viertel der Fälle die
Eltern selbst (27,6%) Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen, mit großem
Abstand folgt das soziale Umfeld (14,8%) sowie Polizei und Justiz (11,9).
Auffallend ist, dass sich Kinder und Jugendliche selbst nur in einem sehr
marginalen Anteil (4,2%) an das Jugendamt wenden.

Abb. 19: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt

Art der Kontaktaufnahme zum Jugendamt
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen ohne § 35a (LRS) und sonstige Hilfen nach § 27.2

Angaben in % aller gültigen Fälle nach §§ 29 - 35, 35a in Kombi, 42 (n = 695)
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Hier wäre zu fragen, wie über eine zunehmende Bekanntheit von Sozialem
Dienst und Schwerpunktträger sowohl für Eltern als auch für Kinder und Ju-
gendliche eine erste Kontaktaufnahme erleichtert werden könnte und damit
Hilfen früher und mit geringerem Eingriffsgrad angeboten werden könnten.
Schließlich bedeutet der Anteil von 27,6% Erstkontakt durch die Eltern und
4,2% Erstkontakt durch die Kinder und Jugendlichen anders betrachtet, dass
in zwei Drittel der Fälle andere einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf beim
Sozialen Dienst anmelden und nicht ein Familienmitglied selbst. Unter die-
sen Voraussetzungen bedarf es besonderer Bemühungen um den Zugang
zur Familie und das Gewinnen für eine Hilfe, wenn diese als notwendig er-
achtet wird. Im Blick auf notwendige Schutzmaßnahmen für Kinder ist
allerdings auch zu prüfen, wie die Zusammenarbeit mit den Regelein-
richtungen dahingehend entwickelt werden kann, dass frühzeitig gemeinsa-
me Überlegungen bezogen auf möglicherweise notwendig werdende Hilfe-
maßnahmen angestellt werden können.

4.3.5 Zu den Leistungserbringern
Im Blick auf die Leistungserbringer ist schließlich festzustellen, dass der
überwiegende Anteil der Hilfen (fast 80%) durch LuZiE (39,2%) oder einen
Träger aus dem Qualitätszirkel (37,0%) erbracht wird, damit ein großer Teil
der Hilfen zur Erziehung bereits vor Ort geleistet wird. Dies ist eine günstige
Voraussetzung, um über die Vereinbarung mit Schwerpunktträgern Neu-
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organisationsprozesse einzuleiten, die auf einen sozialräumlichen Umbau hin
zu mehr ambulanten und teilstationären Hilfen im Lebensfeld der AdressatInnen
hinwirken.

Abb. 20: Hilfeerbringende Einrichtungen

Hilfeerbringende Einrichtungen
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen ohne Vollzeitpflege (§ 33), § 35a (LRS) und sonstige 

Hilfen nach § 27.2
Angaben in % aller gültigen Fälle nach §§ 29 - 32, 34- 35, 35a Kombi, 42 (n = 640)
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4.3.6 Zusammenfassung
Im Blick auf den Ausbau und die Qualifizierung flexibler und integrierter Hilfen
sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:

· Aus der Betrachtung von vorausgegangenen, aktuellen und nachfolgenden
Hilfen ergibt sich, dass in zwei Drittel aller Fälle mindestens zwei verschie-
dene Hilfen aufeinander folgen. Dies kann zum einen als Ausdruck einer
Anpassung der Hilfeart an einen veränderten Bedarf, zum anderen aber
auch als Suchbewegung nach der geeigneten und angemessenen Hilfe ver-
standen werden. Aufgrund weiterer Ergebnisse ist allerdings davon auszu-
gehen, dass es sich bei einem bedeutenden Teil der Hilfen um Hilfekarrieren
handelt. Dies verweist auf den notwendigen Ausbau und die Qualifizierung
von ambulanten und teilstationären Hilfen und damit verbunden auf den drin-
genden Bedarf an flexiblen Hilfen, die sich besser auf individuelle Bedarfe
zuschneiden lassen.

· Schulische Probleme sind in fast 40% der Fälle Indikation für Hilfen zur
Erziehung. Dabei geht es um eine mehrdimensionelle Entwicklung von
Handlungsstrategien. Dazu gehört die Entwicklung von angemessenen
Fördermöglichkeiten für die Kinder in und mit der Schule ebenso wie die
Stärkung und Unterstützung der Eltern in der Begleitung ihrer Kinder in
schulischen Fragen und Schwierigkeiten sowie die Erweiterung von
Bewältigungsressourcen der Schule selbst. Ein sozialräumlicher Umbau
der Hilfen zur Erziehung wird sich dabei auch in der Kooperation mit der
Schule an dem Motto „Integration statt Ausgrenzung“ orientieren.

· Eltern mit Suchtproblemen und/oder psychischer Erkrankung machen rund
ein Viertel der AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung aus. Dabei geht es
in besonderem Maße auch um Fragen des Kinderschutzes. So gilt es hier
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Hilfesysteme zu entwickeln, die an die Ressourcen der Eltern anschlie-
ßen, Familien soweit wie möglich zu erhalten suchen, aber auch Schutz-
und Freiräume für Kinder sichern können. Da die Entwicklung bedarfsge-
rechter und passgenauer Hilfen gerade im Blick auf diese Zielgruppen
über die sozialpädagogische Fachlichkeit hinaus auch spezifisches medi-
zinisch-psychiatrisches Wissen erfordert, sind hier Möglichkeiten der Ko-
operation und Vernetzung mit Angeboten und Diensten des medizinisch-
psychiatrischen Bereiches anzustreben.

· Die erste Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt erfolgt überwiegend durch
andere als durch die Eltern oder gar durch Kinder und Jugendliche selbst.
Dies bedeutet, dass zunächst gründliche Abklärungen bzgl. der tatsächli-
chen Notwendigkeit und dann der Geeignetheit einer Hilfe erforderlich
sind. Da Hilfen – wie entsprechende Untersuchungen immer wieder zei-
gen – vor allem dann hilfreich für die Familien bzw. Eltern sind, wenn sie
an den von ihnen selbst definierten Hilfebedarfen anschließen, erfordern
Fremdmeldungen von Hilfebedarfen intensive Prozesse der Kontakt-
aufnahme und der Vertrauensbildung zu den jeweiligen Eltern und Kin-
dern. Da aber davon auszugehen ist, dass die Selbstmeldung für Eltern
wie auch für Kinder und Jugendliche eine hohe Schwelle darstellt und
erst bei höchstem Leidensdruck erfolgt, stellt sich hier die Frage, wie die
Leistungen des Jugendamtes und die Rechtsansprüche von Eltern be-
kannter gemacht werden können, um bedarfsgerechte Hilfen möglichst
frühzeitig und soweit wie möglich niedrigschwellig, in der Intensität gering
und in der Dauer kurz anbieten zu können.

Handlungsempfehlung 11:

Kontrakte mit Schwerpunktträgern je Planungsraum

Wie die Praxis an anderen Orten bereits zeigt, erfordert ein sozialräumlicher
Umbau der Hilfen zur Erziehung die Kooperation mit einem Schwerpunkt-
träger in einem bestimmten räumlich ausgewiesenen Gebiet. Entsprechend
empfiehlt sich für die Stadt Ludwigshafen je Planungsraum mit einem Träger
bzw. einem Trägerverbund eine Vereinbarung über die schwerpunktmäßige
Durchführung der ambulanten und teilstationären Hilfen in diesem Raum zu
treffen. Damit ist die Übernahme von sozialräumlicher Verantwortung hin-
sichtlich der Ausgestaltung der Hilfen verbunden. Diese Vereinbarungen mit
Schwerpunktträgern gilt es allerdings so zu treffen, dass das Wunsch- und
Wahlrecht gewährleistet bleibt.

Zur Umsetzung sind transparente Auswahlkriterien bezogen auf die jeweili-
gen Schwerpunktträger zu entwickeln, festzulegen und zu überprüfen. Au-
ßerdem gilt es Qualitätsanforderungen zu erarbeiten (Team, regional veran-
kert, Multiprofessionalität, Methodenpluralität) und Kooperationsstrukturen
zwischen Sozialem Dienst und Schwerpunktträger zu klären. Das so entwi-
ckelte Verfahren ist durch den Jugendhilfeausschuss zu bestätigen. Alle Ver-
einbarungen mit Trägern sollten zeitlich befristet (3 bis 5 Jahre) werden.

Um auch bei einer starken Regionalisierung der Organisation und Ausge-
staltung von Hilfen zur Erziehung eine gleichmäßige gesamtstädtische Ent-
wicklung sicherstel len zu können, bedarf es eines Forums für die
Schwerpunktträger zur gemeinsamen Entwicklung von Qualitätsstandards.
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Handlungsempfehlung 12:

Abstimmung der Finanzierungsstrukturen mit Anforderungen der Sozialraum-
orientierung

Die Umsetzung von flexiblen und integrierten Hilfen erfordert angemessene
Finanzierungsstrukturen. Bestandteile einer solchen Finanzierungsstruktur
sind ein nicht-gedeckeltes HzE-Budget, ein Budget für niedrigschwellige Hil-
fen sowie die Planungsraum bezogene Zuweisung von Mitteln für Jugendar-
beit, Kindertagesstätten und andere Jugendhilfeinfrastrukturleistungen. Die
Festlegung eines Budgets für niedrigschwellige Hilfen sollte dabei mit der
Erarbeitung von Kriterien einhergehen, was jeweils als niedrigschwellige Hil-
fe anzusehen ist. Außerdem wäre ein Anreizmodell zu entwickeln, das die
Entwicklung von bedarfsgerechten niedrigschwelligen Hilfen fördert.

Handlungsempfehlung 13:

Weiterentwicklung und Qualifizierung der ambulanten und teilstationären Hil-
fen

Die Zielgruppenanalyse hat gezeigt, dass es über das bereits bestehende
Angebot an ambulanten und teilstationären Hilfen hinaus einen weiteren
Bedarf des Ausbaus und der Qualifizierung dieses Bereiches gibt. Dabei ist
insbesondere auf eine ausreichende Durchlässigkeit der Hilfen zu achten,
die eine flexible Anpassung der Hilfesettings an sich verändernde Bedarfe
bei gleichzeitiger Gewährleistung von professioneller Kontinuität ermöglicht.

Eine solche Weiterentwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfen er-
fordert eine entsprechende Konzeptentwicklung und deren Verankerung in
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen. Darüber hinaus gilt es über die
Fortbildungsplanung eine permanente Qualifizierung der Fachkräfte zu er-
möglichen, die zur Erweiterung des Methodenspektrums beiträgt. Schließlich
erfordern der Ausbau und die Qualifizierung der ambulanten und teil-
stationären Hilfen aber auch ausreichende Personalressourcen im Sozialen
Dienst, um Hilfeplanungsprozesse im Sinne eines zielorientierten Arbeitens
eng begleiten zu können. Dazu erscheinen durchschnittlich drei Hilfeplan-
gespräche je Fall und Jahr mit entsprechender Vor- und Nachbereitung als
angemessene Rechengröße.

Handlungsempfehlung 14:

Entwicklung von passgenauen, flexiblen und integrierten Hilfen

Sozialraumorientierung zielt auf die Integration von Hilfen in bestehende so-
ziale Milieus und soziale Netzwerke. Dazu gehört u.a. eine stärkere Integra-
tion bzw. Anbindung von Hilfen in Regeleinrichtungen/Regelstrukturen. Im
Gesamt erfordert die Entwicklung von passgenauen, flexiblen und integrier-
ten Hilfen ein qualifiziertes Hilfenetz über alle Bereiche.

Arbeitsfähige Regionalteams des Sozialen Dienstes ermöglichen hier den
notwendigen Erwerb von sozialräumlicher Kundigkeit, sofern sie im Sozial-
raum verankert sind und eine personelle Kontinuität gewährleistet ist. Glei-
ches gilt für die Schwerpunktträger, die nach Möglichkeit auch räumlich im
jeweiligen Planungsraum verortet sein sollten. Über den Aufbau von sozia-
len Netzwerken im Sozialraum, die Benennung von klaren Ansprechpartnern
und Zugangswegen zum sozialen Dienst wie auch für Schwerpunktträger
kann eine sozialräumliche Bekanntheit für andere Jugendhilfe-Bereiche und
die Regelbereiche erreicht werden. Beides aber, sowohl die sozialräumliche
Kundigkeit als auch die Bekanntheit, sind Voraussetzung für die Entwicklung
von niedrigschwelligen Hilfen im Einzelfall an der Schnittstelle zu den Hilfen
zur Erziehung, für die Entwicklung von Unterstützungsangeboten im Einzel-
fall angebunden an Regeleinrichtungen, für die Entwicklung von Unter-
stützungsangeboten für die Regeleinrichtungen an sich und für den Ausbau
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der sozialen Infrastruktur insgesamt. Ein solcher Prozess kann durch gemein-
same Fortbildungen von Fachkräften des Sozialen Dienstes und der Regelein-
richtungen gefördert werden.

Handlungsempfehlung 15:

Weiterentwicklung schulbezogener Jugendhilfeangebote

Schwierigkeiten und Probleme in der Schule sind die häufigste Begründung
für Hilfen zur Erziehung bezogen auf die Kinder. Schwierigkeiten und Proble-
me da anzugehen, wo sie entstehen heißt hier, Schulprobleme auch mit und
in der Schule anzugehen. Dazu sind Ansätze zu entwickeln, die auf einen
weitgehenden Verbleib der SchülerInnen in der Regelschule ausgerichtet
sind. Die konzeptionelle Weiterentwicklung und sozialräumliche Verankerung
der Schulsozialarbeit ist dabei ebenso von Bedeutung wie die Entwicklung
von Integrationshilfen im Rahmen der Verantwortung der Schulen. Dabei ist
neben Hilfen für einzelne SchülerInnen auch an Möglichkeiten zu denken,
wie Know-How der E-Schule in die Regelschule integriert werden kann. Eine
solche Weiterentwicklung schulbezogener Jugendhilfeangebote erfordert die
Entwicklung von Kooperationsstrukturen zwischen Jugendhilfe und Schule
sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine fallbezogene wie
sozialraumorientierte Kooperation ermöglichen.

Handlungsempfehlung 16:

Entwicklung von Hilfen in Kooperation mit dem psychiatrisch-medizinischen
Bereich

Hilfen für Familien, die von psychischer Erkrankung und/oder Sucht-
problemen betroffen sind, machen ungefähr ein Viertel der Hilfen zur Erzie-
hung aus. Dies erfordert die Entwicklung von entsprechend bedarfsgerech-
ten Angeboten für diese Eltern bzw. Familien sowie eine angemessene Koo-
peration mit Institutionen, die spezielle Hilfen für diese AdressatInnengruppe
anbieten.

4.4 Sozialraumorientierung erfordert einen fachlich
qualifizierten Sozialen Dienst, der zentrale Planungs- und
Steuerungsaufgaben wahrnimmt

Ein sozialraumorientierter Umbau erfordert wie oben dargestellt, dass Ju-
gendamt und Leistungserbringer näher zusammenrücken und eng in der
Fallarbeit kooperieren. Mit einer dichter werdenden Kooperation gewinnt dann
aber auch die Konkretisierung und Abstimmung der jeweiligen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten zunehmend an Bedeutung. Ausgangspunkt eines sol-
chen Abstimmungsprozesses ist die Maßgabe, dass der Soziale Dienst die
zentrale Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstanz der Hilfen zur Erziehung
ist. Diese Funktion gilt es zu konkretisieren und in der Kooperation mit den
Leistungserbringern auszugestalten.

Der Soziale Dienst ist zunächst zentrale Anlauf- und Sammelstelle für alle
Informationen und Beratungsbedarfe, die die Lebenssituation und Problem-
lagen von Kindern und ihren Familien betreffen. Als generalisierter Dienst
haben hier zunächst alle Fragen und Anliegen Raum. Es ist Sache des Sozi-
alen Dienstes diese mit den AdressatInnen zu sichten, Hilfebedarfe festzu-
stellen, Entscheidungen über eine notwendige und geeignete Hilfe zu tref-
fen, somit Rechtsansprüchen nachzukommen oder auch ggf. an andere Stel-
len zu verweisen. Der Soziale Dienst ist somit die zentrale Stelle, an der
entschieden wird, wann ein Fall ein Fall wird. Eine sozialraumorientierte Aus-
richtung des Sozialen Dienstes zeichnet sich über eine solche Komm-Struk-
tur hinaus dadurch aus, dass er im Sozialraum präsent und für lebenslagen-
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spezifische Probleme sensibel ist. Der Soziale Dienst steht im Dialog mit
anderen Institutionen im Sozialraum wie Kindertagesstätten, Einrichtungen
der Jugendarbeit, Schulen, Beratungsstellen etc. und ist für die Entwicklung
einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur verantwortlich. Er steht aber
auch in der Verantwortung, Gefährdungspotentiale von Kindern und Jugend-
lichen wahrzunehmen, entsprechende Hinweise aufzunehmen und bei Be-
darf zu intervenieren.

Im gesamten System der Hilfen zur Erziehung kommt dem Sozialen Dienst
somit eine Schlüsselrolle zu. Die Qualität seiner Arbeit hat wesentlichen Ein-
fluss auf das Gelingen individueller Hilfeverläufe ebenso wie auf die bedarfs-
gerechte Entwicklung der sozialen Infrastruktur. Eine gute personelle Aus-
stattung und Qualifizierung des Sozialen Dienstes ist darum unabdingbar.
Weitere qualitätsfördernde Momente sind die Organisation des Sozialen
Dienstes in sozialraumbezogenen Teams verbunden mit der Entwicklung von
Teamarbeit als Arbeitsprinzip, eine qualifizierte Hilfeplanung nach § 36 SGB
VIII sowie die Gewährleistung von Schnittstellen zur Jugendhilfeplanung nach
§ 80 SGB VIII (vgl. Darius/Müller/Teupe 2004).

Um im Sozialraum präsent zu sein, eine ausreichende sozialräumliche
Kundigkeit und Bekanntheit zu erwerben, ist es erforderlich, den Sozialen
Dienst zu regionalisieren. Die Entwicklung von Teamarbeit als Arbeitsprinzip
ist darüber hinaus als zentrale Maßnahme der Qualitätsentwicklung anzuse-
hen, da über einen solchen gemeinsamen Arbeitszusammenhang Aufgaben
und Verantwortung geteilt und gemeinsam getragen werden können, somit
wird die individuelle Belastung reduziert und kollegiale Reflexionshilfen wer-
den möglich. Für Ludwigshafen wurden – wie oben bereits beschrieben –
sechs Planungsräume differenziert. Noch zu klären ist, wie sich die im Jahr
2003 neu zusammengestellten Regionalteams bzw. Abteilungen zu Planungs-
raum bezogenen Teams weiterentwickeln können und in wie fern hier Team-
arbeit als Arbeitsprinzip entwickelt werden kann. Da die umfassenden orga-
nisatorischen und strukturellen Veränderungen innerhalb des Jugendamtes
insgesamt eine Neuverortung und fachliche Vergewisserung des Sozialen
Dienstes erfordern, empfiehlt sich als Rahmung der anstehenden Klärungs-
prozesse die Entwicklung eines Konzeptes des Sozialen Dienstes. Hier wä-
ren fachlich-inhaltliche und organisatorisch-strukturelle Fragen wechselsei-
tig aufeinander zu beziehen und auf die Perspektive hin zu klären, wie das
Planungsraumteam Fall- und Feldverantwortung für seinen jeweiligen Be-
reich übernehmen kann.

Bezogen auf die individuellen Hilfeverläufe ist die Hilfeplanung nach § 36
SGB VIII das zentrale Steuerungs- und Gestaltungsinstrument. Hier gilt es
über entsprechende Verfahren, das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
und die Beteiligung der AdressatInnen im Prozess der Klärung von Hilfe-
bedarf, geeigneter Hilfe, Zielen und Zielerreichungskriterien zu gewährleis-
ten. Die Hilfeplanung ist dabei als diskursiver Prozess zu gestalten, der über
die konkrete Differenzierung der unterschiedlichen Perspektiven eine ge-
meinsame, d.h. von allen tragbare Basis der Hilfe auszuloten sucht. Über
einen Kontrakt werden überdies Verbindlichkeiten geschaffen, die regelmä-
ßig überprüft und ggf. angepasst werden. In Ludwigshafen wurde von 1996
bis 1999 eine Arbeitshilfe zur Hilfeplanung erarbeitet und verbindlich einge-
setzt, die zur Sicherung der fachlichen Standards der Hilfeplanung beitragen
soll (vgl. Stadtjugendamt Ludwigshafen (Hg) 2003). Wie unten noch darge-
stellt wird, lassen sich aus der Zielgruppenanalyse Hinweise darauf entneh-
men, in wie weit dies bisher gelungen ist.
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Ergänzend zur internen Fachkonferenz des Sozialen Dienstes wurde in
Ludwigshafen in den letzten Jahren das Instrument der regionalen Fach-
konferenz konzipiert und erprobt, mit dem die Entwicklung flexibler und inte-
grierter Hilfen unterstützt werden soll. Aufgabe dieser Regionalen Fach-
konferenz (ReFaKo) ist die Entwicklung individueller Settings unter beson-
derer Berücksichtigung der Ressourcen im Planungsraum mit dem Ziel, Hil-
fen möglichst niedrigschwellig zu gestalten und die Potentiale von Regelein-
richtungen und sozialen Netzwerken im Planungsraum zu nutzen. Dazu soll
das strukturierte, durch eine entsprechend beauftragte Person moderierte
Zusammenwirken mehrerer, im Planungsraum tätiger Fachkräfte unter-
schiedlicher Institutionen mit multiprofessionellen Kompetenzen beitragen.
An einer ReFaKo sind somit neben dem Sozialen Dienst (fallführende Fach-
kraft) jeweils eine Vertretung der Kindertagesstätten, der Jugendförderung,
der Beratungsstellen sowie des Schwerpunktträgers beteiligt. Außerdem kön-
nen fallbezogen Gäste eingeladen werden. In der ReFaKo werden alle Neu-
fälle sowie alle Fälle beraten, die eine Laufzeit von zwei Jahren erreicht ha-
ben. Nach der Erprobung der ReFaKo in einem Planungsraum soll dieses
Instrument nun in allen sechs Planungsräumen umgesetzt werden.

Die Entwicklung maßgeschneiderter Hilfen findet nun allerdings ihre Grenzen
in den gegebenen Möglichkeiten der sozialen Infrastruktur sowie in der Quali-
tät des fachlichen Handelns. Um diese Grenzen sukzessive erweitern zu kön-
nen, bedarf es der regelmäßigen Evaluation der individuellen Hilfeverläufe hin-
sichtlich förderlicher und hinderlicher Faktoren sowie sich verändernder Hilfe-
bedarfe. Dazu sind Formen der Selbstevaluation für und mit den Fachkräften
des Sozialen Dienstes zu entwickeln. Eine solche (Selbst-)Evaluation kann
bereits mit der regelmäßigen Durchführung und Dokumentation von Abschluss-
gesprächen beginnen, die besonders auf die Einhaltung der Standards der
Hilfeplanung, die Zielerreichung sowie auf förderliche und hinderliche Fakto-
ren im Hilfeverlauf fokussieren. Zur Weiterentwicklung der sozialen Infrastruk-
tur im Planungsraum ist darüber hinaus wichtig, in regelmäßigen Abständen
diese Erfahrungen aus den Einzelfällen in der Summe zu betrachten. Dies
sollte allerdings nicht allein im Sozialen Dienst geschehen, sondern gemein-
sam mit dem jeweiligen Schwerpunktträger und den relevanten Regelein-
richtungen im Planungsraum. Über die Installation einer solchen Planungs-
raumkonferenz kann das Wissen der verschiedenen Bereiche zusammenge-
führt und Entwicklungsbedarfe samt damit verbundener notwendiger Verände-
rungen der Institutionen gemeinsam herausgearbeitet werden. Zur Bewertung
der Lebenslagen im Planungsraum bedarf es allerdings auch der Bezugnah-
me auf die gesamtstädtische Entwicklung. Dies kann über die Schnittstelle
zur Jugendhilfeplanung gewährleistet werden.

Zu den qualitätsfördernden Aspekten, wie sie im Blick auf die Ausgestaltung
des Sozialen Dienstes als Planungs- und Steuerungsinstanz beschrieben
wurden, lassen sich aus der Zielgruppenanalyse Daten zum Turnus der Hilfe-
plangespräche, zur Bewertung der Einhaltung der fachlichen Standards der
Hilfeplanung, zu förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren auf den Hilfe-
verlauf sowie zum Grad der Zielerreichung gewinnen. Auf dieser Basis las-
sen sich Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der Sozialen Dienste bestim-
men.
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4.4.1 Zum Turnus der Hilfeplangespräche
Der Turnus der Hilfeplangespräche als Ort der systematischen Überprüfung
ist ein Indikator dafür, wie stark die Hilfeplanung in der Tat als Steuerungs-
instrument genutzt wird. Die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse7 zeigen hier,
dass in knapp 30% der Fälle vierteljährlich Hilfeplangespräche stattfinden, in
einem Viertel der Fälle halbjährlich und in über einem Drittel der Fälle nur
jährlich. In 10% der Fälle finden sogar seltener als jährlich Hilfeplan-
gespräche statt. In der Differenzierung nach Hilfearten fällt auf, dass in den
ambulanten Hilfen zwar tendenziell am häufigsten Hilfeplangespräche statt-
finden, allerdings immer noch in fast 30% der Fälle jährlich oder noch selte-
ner Hilfeplangespräche durchgeführt werden. Bei den teilstationären Hilfen
findet sogar bei weniger als einem Fünftel der Fälle vierteljährlich ein Hilfe-
plangespräch statt, bei gut einem Drittel halbjährlich und bei fast der Hälfte
der Fälle jährlich oder noch seltener.

Abb. 21: Turnus der Hilfeplangespräche nach zusammengefassten Hilfearten

Turnus der Hilfeplangespräche nach zusammengefassten Hilfen
am 31.12.2002 laufende und in 2002 beendete Hilfen ohne § 35a (LRS) und sonstige Hilfen nach § 27.2
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Hier stellt sich die Frage, wie bei diesen relativ großen zeitlichen Abständen
zwischen den Hilfeplangesprächen, die Hilfeplanung ihre Wirkung als
Steuerungsinstrument, das die Sicht aller Beteiligten, auch der Adressat-
Innen, systematisch berücksichtigt, entfalten kann. Im Blick auf die Weiter-
entwicklung flexibler und integrierter Hilfen ist hier mit einer höheren Dichte
an Hilfeplangesprächen zu rechnen. Dies hat allerdings Auswirkungen auf
die Arbeitsbelastung der Fachkräfte und muss bei der Personalbemessung
entsprechend berücksichtigt werden. Aus fachlichen Überlegungen heraus
wäre mit durchschnittlich drei Hilfeplangesprächen im Jahr je Fall zu kalku-
lieren.

7 Im Erhebungsbogen zur Zielgruppenanalyse war hier gefragt worden, wie viele
Hilfeplangespräche seit Beginn der aktuell laufenden Hilfe durchgeführt wurden.
Über die (bisherige) Dauer der Hilfe wurde aus diesen Angaben ein durchschnitt-
licher Turnus errechnet.
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4.4.2 Zur Bewertung der fachlichen Standards der Hilfeplanung
Die Zielgruppenanalyse bat weiter um eine Bewertung, in wie weit bestimmte
fachliche Standards der Hilfeplanung erfüllt werden. Insgesamt werden die ver-
schiedenen Standards sehr positiv bewertet. Am meisten Entwicklungsbedarf
scheint es aber noch bei der Beteiligung der Eltern wie auch der jungen Men-
schen zu geben. Bezogen auf die Beteiligung der Eltern bewertet nur ungefähr
die Hälfte der Fälle die Erfüllung dieses Standards positiv, bei der Beteiligung
der jungen Menschen sind es 72%. Alle anderen Standards werden mit 82%
und mehr als (weitgehend) erfüllt bewertet.

Die Hilfeplanung ist wie bereits erwähnt als das zentrale Steuerungsinstrument
anzusehen, das die Entwicklung einer bedarfsgerechten und passgenauen Hilfe
sicherstellen soll. In wie weit dies gelungen ist, lässt sich aus den Ergebnis-
sen der Elternbefragung entnehmen. So beantworten die Eltern über alle Hilfe-
arten die Frage, ob sich die Hilfe an den von den Eltern verfolgten Zielen und
Vorstellung orientierte, zum weitaus größeren Teil mit „ja“.

Abb. 22: Gesamtbewertung der Hilfe

Gesamtbewertung der Hilfe
in 2002 beendete Hilfen
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Auffallend ist hierbei, dass dieser Anteil bei der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe bei 85%, bei der Heimerziehung dagegen nur bei 66% liegt. Weniger
eindeutig sind die Antworten auf die Frage, ob es durch die Hilfe zu positiven
Veränderungen im Leben der Familie bzw. des Kindes gekommen ist. Die
positivsten Bewertungen geben hier die Eltern ab, die mehrere Hilfen in An-
spruch genommen haben (rund 80% jeweils). Am wenigsten positive Verände-
rungen haben dagegen diejenigen Eltern gesehen, die eine
Sozialpädadogische Familienhilfe in Anspruch genommen haben. Hier se-
hen nur knapp 50% positive Veränderungen im Leben der Familie, bezogen
auf die Kinder ist es sogar nur ein gutes Drittel. Für den Bereich der Heimer-
ziehung liegen die Bewertungen jeweils um die 60%. Dennoch ist sich der
überwiegende Teil der Eltern sicher, die gleiche Hilfe wieder in Anspruch zu
nehmen. Auch bei der SPFH und der Heimerziehung liegt dieser Anteil bei
knapp zwei Drittel.



 ism
79

4.4.3 Zu förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren im
Hilfeverlauf

Bei den Faktoren, die zum Gelingen der Hilfe beigetragen haben, wird mit
40% am häufigsten die Beziehung der Fachkraft des Leistungserbringers
zum jungen Menschen bzw. zu seiner Familie genannt, gefolgt von „flexible
Hilfegestaltung“ (35%) und „Beteiligung des jungen Menschen“ (31%).
Immerhin noch ein Viertel der Fälle betont außerdem die gute Kooperation
der Fachkräfte und ein Fünftel der Fälle die Ausrichtung auf gemeinsame
Ziele.

Im Blick auf die Faktoren, die sich negativ auf den Verlauf der Hilfe ausge-
wirkt haben, fällt zunächst auf, dass in gut einem Drittel der Fälle angegeben
wird, dass es solche Faktoren nicht gibt. In immerhin noch rund einem Vier-
tel der Fälle wird die mangelnde Akzeptanz seitens der Eltern als negativ
wirkender Faktor angegeben. Dies scheint zugleich der zentrale negativ wir-
kende Faktor zu sein, da alle anderen möglichen Faktoren nur von einer
kleinen Gruppe benannt wurden. Dies verweist auf die hohe Bedeutung der
Beteiligung der Eltern am Klärungsprozess, welche Hilfe geeignet und not-
wendig ist.

4.4.4 Zum Grad der Zielerreichung
Schließlich lassen sich aus dem Grad der Zielerreichung Einschätzungen
zur Wirksamkeit der Hilfen ableiten. Zunächst zeigt sich dazu über das Ge-
samt der Hilfe, dass in 45% der Fälle die Ziele überwiegend oder voll erreicht
wurden und in knapp einem Drittel teilweise. Dies bedeutet, dass in fast ei-
nem Viertel der Hilfen, die Ziele nicht oder nur erste Schritte dorthin erreicht
werden konnten, was auf einen deutlichen Handlungsbedarf im Blick auf eine
effektivere und erfolgreichere Hilfegestaltung verweist. Dabei gibt es kaum
Unterschiede zwischen den Regionen, mit Ausnahme der Region West, in
der deutlich seltener Ziele überwiegend oder voll erreicht werden konnten
(25,8% gegenüber 39,4% im städtischen Durchschnitt). Betrachtet man den
durchschnittlichen Grad der Zielerreichung nach Hilfeart, so fällt auf, dass
die Ziele bei der Sozialen Gruppenarbeit und der Sozialpädagogischen
Familienhilfe am wenigsten erreicht werden konnten, am meisten dagegen
bei der Vollzeitpflege. Stellt man dagegen zu jeder Hilfeart die Bewertungs-
pole „Ziele wurden nicht erreicht“ und „Ziele wurden überwiegend oder voll
erreicht“ einander gegenüber, so wird ersichtlich, dass es bei der Erziehungs-
beistandschaft und den flexiblen Erziehungshilfen eine bedeutende Gruppe
gibt, die die Ziele überwiegend oder voll erreicht hat (58% bzw. 57%). Bei der
Sozialen Gruppenarbeit liegt dieser Anteil dagegen bei 25%, bei der SPFH
bei 29%, bei der Tagesgruppe bei 33% und bei den stationären Hilfen bei
36%.
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Abb. 23: Grad der Zielerreichung „nicht erreicht“ und „überwiegend oder voll er-
reicht“ nach Hilfeart

Grad der Zielerreichung "nicht erreicht" und "überwiegend oder voll erreicht" nach Hilfeart
in 2002 beendete Hilfen ohne § 35a (LRS) und sonstige Hilfen (§ 27.2)
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Somit scheint es in den ambulanten Hilfen und hier besonders bei der Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe und der Sozialen Gruppenarbeit deutlichen
Entwicklungsbedarf bezogen auf die Qualität der Hilfen zu geben, ebenso
bei den teilstationären Hilfen. Zieht man die Ergebnisse zum Turnus der Hilfe-
plangespräche hinzu, so ist hier anzunehmen, dass eine solche Weiterent-
wicklung insbesondere im Prozess der Auftrags- und Zielklärung unter Be-
teiligung der AdressatInnen sowie in der sukzessiven Anpassung der Ziele
an veränderte Bedarfe ansetzen sollte.

4.4.5 Zusammenfassung
Im Blick auf die Entwicklung eines fachlich qualifizierten Sozialen Dienstes,
der zentrale Planungs- und Steuerungsaufgaben wahrnimmt, ergeben sich
folgende zentrale Ergebnisse:

· Die fachlichen Standards der Hilfeplanung werden in hohem Maße er-
reicht. Dies bestätigen sowohl die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse als
auch der Elternbefragung. Entwicklungsbedarfe zeigen sich insbesondere
im Blick auf die Beteiligung der Eltern sowie in der Wirksamkeit der Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe.

· Das Hilfeplangespräch als Ort der systematischen Überprüfung von Hilfe-
plänen wird regelmäßig genutzt. Allerdings stellt sich angesichts der bisher
üblichen Dichte der Hilfeplangespräche die Frage, in wie weit hier die
Hilfeplanung in der Tat als Steuerungsinstrument wirksam werden kann.
Insbesondere im Blick auf die Weiterentwicklung flexibler und integrierter
Hilfen ist hier eine höhere Dichte an Hilfeplangesprächen zu empfehlen,
um Ziele im Hilfeverlauf eng überprüfen und anpassen zu können. Ein
Turnus von durchschnittlich drei Hilfeplangesprächen je Fall im Jahr er-
scheint dabei eine realistische Größenordnung zu sein.

· Aus dem Grad der Zielerreichung lassen sich Einschätzungen zur Wirk-
samkeit der Hilfen vornehmen. Dabei ist festzustellen, dass in 45% der
Fälle die Ziele überwiegend oder voll erreicht werden konnten. Deutlicher
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Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Zielerreichung zeigt sich im Bereich
der Sozialen Gruppenarbeit, der Sozialpädagogischen Familienhilfe so-
wie bei den teilstationären Hilfen.

Handlungsempfehlung 17:

Konzept und Aufgabenprofil des Sozialen Dienstes ausarbeiten und beschrei-
ben

Nach den umfangreichen Umstrukturierungsprozessen im Jugendamt der
Stadt Ludwigshafen braucht es einen Rahmen, um das im Verlauf der Evalu-
ation entwickelte Leitmodell für den Sozialen Dienst konzeptionell umzuset-
zen und vor diesem Hintergrund Aufgabenkritik zu üben. Zu klären ist dabei
u.a. das Verhältnis zwischen Sozialem Dienst und neuen Spezialangeboten
(Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Haus des Jugendrechts) bzgl.
Fal lsteuerung und spezif ischer Aufgabentei lung. Für eine solche
Konzeptionsentwicklung sollte in der Verantwortung der Abteilungsleitungen
eine Arbeitsstruktur geschaffen werden, die die Einbindung der Fachkräfte
des Sozialen Dienstes sicherstellt. Das Ergebnis dieses Prozesses sollte
durch den Jugendhilfeausschuss bestätigt werden.

Zentrale Bestandteile einer Konzeption des Sozialen Dienstes sind Verein-
barungen über Standards und Verfahren zur sozialpädagogischen Diagnose
und kollegialen Fallberatung. Auch einzelfallübergreifende und netzwerk-
bezogene Tätigkeiten sind als Bestandteil des sozialräumlichen Arbeitens im
Sozialen Dienst zu profilieren.

Zur Umsetzung dieser Konzeption bedarf es einer entsprechenden Beglei-
tung und Qualifizierung der Fachkräfte. Der sozialräumliche Umbau stellt
neue und komplexe Anforderungen an die Fachkräfte, z.B. im Blick auf ihre
Haltung gegenüber AdressatInnen, die Beteiligung der AdressatInnen an der
Hilfeplanung, die Wahrnehmung und Erschließung von Ressourcen in Per-
sonen und sozialen Zusammenhängen, die Evaluation von Hilfeverläufen und
Maßnahmensettings oder auch die Mitwirkung an einer Planungsraum bezo-
genen Jugendhilfeplanung. Fortbildung für die einzelnen Fachkräfte, aber
auch gemeinsame Fortbildung für die einzelnen Teams der Sozialen Diens-
te, ggf. auch gemeinsam mit den jeweiligen Schwerpunktträgern und weite-
ren relevanten Leistungserbringern, ebenso wie Teamberatung und Team-
supervision stellen hier wichtige Foren der Qualifizierung und der fachlichen
Weiterentwicklung dar.

Handlungsempfehlung 18:

Integration von Planungsfunktionen in den Sozialen Dienst

In der Ausübung der für die Sozialraumorientierung kennzeichnenden Fall-
und Feldverantwortung ist es erforderlich, dass der Soziale Dienst auch
Planungsfunktionen im Rahmen seines Handlungsbereiches übernimmt.
Dazu bedarf es der Unterstützung und Begleitung durch die Jugendhilfe-
planung. Außerdem gilt es entsprechende Standards mit und für die Regional-
teams zu entwickeln und angemessene Verfahren abzustimmen.

Handlungsempfehlung 19:

Absicherung der Umsetzung der Standards in der Hilfeplanung im Sozialen
Dienst

Mit der Arbeitshilfe zur Hilfeplanung wurde eine Reihe von fachlichen Stan-
dards entwickelt. Deren Umsetzung gilt es zu sichern und regelmäßig zu
überprüfen. Wie die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse und der Eltern-
befragung gezeigt haben, gibt es Weiterentwicklungsbedarfe im Blick auf
die Beteil igung der Eltern und bzgl. des Grads der Zielerreichung,
insbesondere in den ambulanten und teilstationären Hilfen.
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Handlungsempfehlung 20:

Entwicklung der ReFaKo unter Berücksichtigung der Planungs- und Steuerungs-
funktion des Sozialen Dienstes

Zur Ausgestaltung von Hilfen unter Nutzung von Ressourcen im Sozialraum ist
eine enge Kooperation von Sozialem Dienst, Leistungserbringer und den an-
deren Bereichen der Jugendhilfe sowie die Entwicklung eines gemeinsamen
Fallverständnisses erforderlich. Die ReFaKo stellt dazu einen geeigneten Rah-
men dar. In der Weiterentwicklung dieses Steuerungsinstrumentes gilt es
allerdings darauf zu achten, dass die Gesamtverantwortung eindeutig im
Zuständigkeitsbereich des Sozialen Dienstes verbleibt. Vor diesem Hintergrund
sollten ggf. Aufgabenzuschnitt, Funktion und personelle Zusammensetzung
der ReFaKo nochmals überprüft werden.

Handlungsempfehlung 21:

Einführung einer Planungsraumkonferenz

Über die Kooperation in der Hilfeplanung hinaus bedarf es im Rahmen eines
sozialräumlichen Umbaus der Hilfen zur Erziehung auch einer Kooperation
im Bereich der Jugendhilfeplanung im Sinne einer Planungsraum bezoge-
nen Jugendhilfeplanung. Hier geht es um das gemeinsame Lernen aus der
Summe der Einzelfälle und um die Verbesserung der sozialen Infrastruktur.

Zur Umsetzung einer solchen Planungsraum bezogenen Jugendhilfeplanung
gilt es eine Kommunikationsstruktur zu entwickeln, die die Beteiligung aller
im Planungsraum relevanten Institutionen und Gremien sicherstellt
(Planungsraumkonferenz).

4.5 Sozialraumorientierung erfordert Jugendhilfeplanung als
zentrales Steuerungsinstrument

Mit § 79 SGB VIII weist der Gesetzgeber dem Jugendamt als öffentlichem
Träger der Jugendhilfe die Gesamtverantwortung für die Entwicklung der
Jugendhilfe entsprechend der Grundrichtung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes zu. Demnach hat der öffentliche Träger dafür Sorge zu tragen, dass
die gegebene Infrastruktur die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in Rich-
tung einer lebenswelt- und sozialraumorientierten Jugendhilfe ermöglicht.
Dazu stellt die Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII das zentrale
Steuerungsinstrument dar, das auf die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Familien, von Kindern und Eltern zielt. Die Jugendhilfeplanung hat
dabei die gesamtstädtische Perspektive ebenso wie die regionalen sozial-
raumbezogenen Besonderheiten und die Bedingungen des Einzelfalls im
Blick. Darüber hinaus ist es ihre Aufgabe, auf eine Berücksichtigung von
über die Jugendhilfe sichtbar gewordenen Bedarfen in der Stadtentwicklung
(Raum- und Sozialplanung) hinzuwirken, und damit im Sinne einer offensi-
ven Jugendhilfe tätig zu werden. Um dieser Aufgabe nachzukommen, bedarf
es einerseits eines Berichtswesens zur differenzierten Beschreibung des
Verantwortungsbereiches und andererseits vielfältiger Kommunikationsorte
und –strukturen, über die eine beteiligungsorientierte Bewertung der Daten
und ein Hineinwirken in politische Entscheidungsprozesse möglich werden.

Wie die Evaluation der Hilfen zur Erziehung in Ludwigshafen gezeigt hat,
sind die Sozialstrukturanalyse ebenso wie die Zielgruppenanalyse wichtige
Zugangswege zur Beschreibung des Handlungsfeldes der Jugendhilfe. Dazu
gehören sowohl die regional differenzierte Beschreibung von Lebenslagen und
darin enthaltenen strukturellen Problemlagen als auch die Beschreibung von
Zielgruppen der Hilfen zur Erziehung, ihrer spezifischen Ressourcen und
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Problemlagen, Kristallisationspunkte der Hilfeverläufe und Bewertung der Wir-
kungen von Hilfen. Die Ergebnisse der Evaluation stellen hierzu gewisser-
maßen nur Momentaufnahmen dar, da sich die Daten nur auf ein Jahr bezie-
hen. Für die Jugendhilfeplanung ist dagegen die fortlaufende Beobachtung die-
ser Merkmale erforderlich, um Entwicklungstrends zu erkennen und entspre-
chende Handlungsstrategien entwickeln zu können. Die Fortschreibung der
Sozialstruktur- und Zielgruppenanalyse ebenso wie eine regelmäßige
AdressatInnenbefragung sind darum zentrale Bestandteile eines Berichts-
wesens.

Ein solches weitgehend auf quantitative Daten ausgerichtetes Berichtswesen
bedarf der Ergänzung durch eine eher qualitativ ausgerichtete (Selbst-)Eva-
luation der individuellen Hilfeverläufe durch den Sozialen Dienst. Wie oben
bereits beschrieben ist dabei zunächst an die systematische Durchführung
und Auswertung von Abschlussgesprächen zu denken, die vor allem die Wir-
kung der Hilfen einzuschätzen sucht und förderliche wie hinderliche Fakto-
ren dokumentiert. Um eine gewisse Standardisierung dieser Abschluss-
gespräche im Sinne von Auswertungsgesprächen sicherstellen zu können,
empfiehlt sich die gemeinsame Entwicklung eines Leitfadens durch die Sozi-
alen Dienste und die Jugendhilfeplanung. Zu klären ist außerdem die Art der
Dokumentation und ggf. eine arbeitstei l ige Auswertung, wobei die
Zusammenführung der Ergebnisse aus den Planungsräumen durch die
Jugendhilfeplanung geleistet werden sollte. Über die Einführung einer syste-
matischen Selbstevaluation des Sozialen Dienstes hinaus bedarf es einer
kontinuierlichen Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und Jugendhilfe-
planung, um eine wechselseitige Information, Kommunikation und Verwen-
dung von Daten und Erkenntnissen zu gewährleisten. Hier zu empfiehlt sich
eine Form der organisatorischen und institutionellen Absicherung dieser
Schnittstellen.

In der Diskussion und Bewertung von Daten ist die Jugendhilfeplanung her-
ausgefordert, immer zwei Ebenen im Blick zu behalten, und zwar sowohl die
Planungsraum bezogene als auch die gesamtstädtische. So gilt es zum ei-
nen auf der Ebene des Planungsraumes, Kommunikationsstrukturen zu ent-
wickeln, die unter Beteiligung der im Planungsraum tätigen Institutionen eine
Bewertung der sozialen Infrastruktur vornehmen und Weiterentwick-
lungsbedarfe herausarbeiten. Diese planungsraumspezifischen Prozesse gilt
es über die Jugendhilfeplanung unter einer gesamtstädtischen Perspektive
zusammenzuführen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die auf
die jeweiligen sozialstrukturellen Bedingungen der einzelnen Planungsräume
bezogenen regionalen Entwicklungsprozesse dennoch einer gemeinsamen
fachlichen Grundrichtung verpflichtet und hinsichtlich der Umsetzung fachli-
cher Standards vergleichbar bleiben.

Schließlich verweist die gesamtstädtische Perspektive auch auf Schnittstel-
len zu (jugendhilfe)politischen Gremien und anderen Planungsbereichen.
Dazu gehört insbesondere der Jugendhilfeausschuss als Pendant zur Ver-
waltung des Jugendamtes, aber auch der Stadtrat als oberstes Entschei-
dungsgremium der Stadt. Im Blick auf andere Planungsbereiche ist hier
insbesondere die Stadtentwicklung von Interesse, über die eine offensive
Jugendhilfe auf die Entwicklung der (raumbezogenen) Lebensbedingungen
von Famil ien Einfluss nehmen kann. Um den Einschätzungen und
Entwicklungsperspektiven der Jugendhilfe Raum und Gehör in diesen Gre-
mien zu verschaffen, bedarf es entsprechender Präsentations- und
Kommunikationsstrategien, um die Inhalte entsprechend plausibel vermit-
teln zu können. Dazu gehört u.a. die Entwicklung der Einheit der Jugendhilfe
nach innen wie auch nach außen.
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Eine sozialraumorientierte Jugendhilfe zielt wie oben aufgezeigt wurde, auf
das Zusammenwirken unterschiedlicher Institutionen im Sozialraum. Dabei
sind die verschiedenen Bereiche der Jugendhilfe besonders gefragt. Auf-
grund der unterschiedlichen rechtlichen Verbindlichkeit ihrer Angebote ste-
hen die Bereiche der Jugendhilfe allerdings zum Teil auch in Konkurrenz
zueinander. Diese gilt es im Zuge der Entwicklung von Sozialraum-
orientierung zu überwinden, soll diese ihre intendierten Wirkungen entfalten
können. Die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes könnte hier
beispielsweise einen möglichen Rahmen bieten, um sich fachlich abzustim-
men und Fragen der Bedarfsgerechtigkeit auszuloten. Darüber hinaus be-
darf es aber auch einer organisatorischen Zusammenführung bzw. einer in-
stitutionell abgesicherten Schnittstelle aller Jugendhilfebereiche. Über den
Verlauf der Evaluation bot die Steuerungsgruppe einen solchen Rahmen. Die
Fortführung derselben in einem regelmäßigen Turnus und mit klaren Aufträ-
gen und Kompetenzen ist darum zu prüfen.

Handlungsempfehlung 22:

Aufbau eines Berichtswesens

Die Umsetzung einer sozialraumorientierten Jugendhilfe erfordert den Aufbau
eines Berichtswesens. Dazu gehören die Fortschreibung der Sozial-
strukturanalyse sowie die regelmäßige Evaluation der Hilfen zur Erziehung
durch die Fortschreibung der Zielgruppenanalyse und eine regelmäßige
AdressatInnenbefragung. Der Aufbau eines solchen Berichtswesens erfor-
dert allerdings auch eine aufgabengerechte Ausstattung der Jugendhilfe-
planung mit entsprechenden Personalressourcen.

Handlungsempfehlung 23:

Organisatorische und institutionelle Absicherung der Schnittstelle zwischen
Sozialem Dienst und Jugendhilfeplanung

Um eine gesamtstädtische Perspektive in der Jugendhilfeplanung entwickeln
zu können, bedarf es der systematischen Zusammenführung des klein-
räumigen Wissens aus den Sozialen Diensten. Eine organisatorische und
institutionelle Absicherung dieser Schnittstelle kann dies gewährleisten.

Handlungsempfehlung 24:

Unterstützung des Sozialen Dienstes im Rahmen der Selbstevaluation

Ein Berichtswesen, verantwortlich durchgeführt durch die Jugendhilfe-
planung, braucht die Ergänzung durch qualitative Erkenntnisse aus dem
Sozialen Dienst. Diese können durch eine Selbstevaluation des Sozialen
Dienstes gewonnen werden. Zur Entwicklung und Umsetzung einer solchen
Selbstevaluation bedarf es der Unterstützung des Sozialen Dienstes durch
die Jugendhilfeplanung, beispielsweise durch die gemeinsame Entwicklung
eines Leitfadens für ein Abschlussgespräch bei allen beendeten Hilfen so-
wie einer standardisierten Form der Dokumentation dieses Gespräches.

Handlungsempfehlung 25:

Begleitung des Umstrukturierungsprozesses durch Jugendhilfeplanung und
Controlling

Der sozialräumliche Umbau der Hilfen zur Erziehung stellt vielfache und kom-
plexe Anforderungen an alle Beteiligten. In der Umsetzung dieses sozial-
räumlichen Umbaus ist es darum erforderlich, die einzelnen Schritte und
Maßnahmen immer wieder auf das Gesamtkonzept zu beziehen und darauf
hin zu überprüfen, in wie weit sie der Zielperspektive dienlich sind. Entspre-
chend der Aufgabe der Jugendhilfeplanung und des Controllings, in der Dif-
ferenzierung nach Planungsräumen die gesamtstädtische Perspektive im
Blick zu behalten, bietet es sich darum an, von dieser Stelle aus eine Struk-
tur zur Begleitung des sozialräumlichen Umbaus zu entwickeln. Dazu gehört
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sowohl die Planungsraum bezogene Reflexion von über das Berichtswesen
und die Selbstevaluation gewonnenen Daten vor dem Hintergrund des
Leitmodells der Sozialraumorientierung als auch die Implementierung von
Besprechungs- und Entscheidungsstrukturen, die die Jugendhilfeplanung,
das Controlling und die vier Abteilungen gleichermaßen beteiligen.

Handlungsempfehlung 26:

Gewährleistung der Schnittstelle zu Jugendhilfeausschuss, Stadtentwicklung
etc.

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgestellte Entwicklungstrends und
erarbeitete Handlungsperspektiven bedürfen der politischen Absicherung.
Dazu ist die Schnittstelle zum Jugendhilfeausschuss sicherzustellen.

Um nachhaltige Verbesserungen in den Lebensbedingungen von Kindern und
ihren Familien anstoßen zu können, muss die Jugendhilfe ihre Erkenntnisse
und Einschätzungen in andere städtische Planungsprozesse hineintragen.
In dieser Hinsicht gilt es insbesondere zur Stadtentwicklung eine Schnittstel-
le herzustellen und abzusichern.

Handlungsempfehlung 27:

Einheit der Jugendhilfe in der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung si-
cherstellen

Die Realisierung eines sozialräumlichen Umbaus der Hilfen zur Erziehung
betrifft alle Bereiche der Jugendhilfe und erfordert eine gemeinsame kon-
zeptionelle Entwicklung. Dazu gilt es über die innerhalb der Stadtverwaltung
organisatorisch getrennten Jugendhilfebereiche hinweg einen gemeinsamen
Arbeitszusammenhang zu schaffen und die gesetzlich vorgesehene Einheit
der Jugendhilfe zu entwickeln.
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5. Zusammenfassende Schlussfolgerungen

5.1 Auftrag und Zielsetzung der Evaluation

Die hier vorliegenden Evaluationsergebnisse und die darauf aufbauenden
Handlungsempfehlungen skizzieren eine weitreichende Entwicklungs-
perspektive für die Hilfen zur Erziehung und die angrenzenden Jugendhilfe-
bereiche. Auftrag und Ziel des nun abgeschlossenen Projektes war es, über
eine Evaluation der Hilfen zur Erziehung eine kritisch bilanzierende und fach-
lich fundierte Standortbestimmung in diesem Bereich zu ermöglichen, die
als Ausgangsbasis für strukturelle und konzeptionelle Innovationen genutzt
werden kann. Dabei sollte zum einen der Ertrag des IGAZHU-Projektes in
den Blick genommen werden, das bereits Mitte der 1990er Jahre eine
Umstrukturierung und Qualifizierung der Jugendamtsarbeit und der leistungs-
erbringenden Dienste auf den Weg gebracht hat. Zum anderen zeigten sich
vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Nachfrage nach Erziehungshilfen
und enger werdenden Finanzspielräumen des öffentlichen Jugendhilfeträgers
neue Handlungsbedarfe, die über die Evaluation aufgearbeitet werden soll-
ten, um so zu sagen eine zweite Phase der Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung fundieren und in ihren Kernelementen begründen zu können. In
diesem Zusammenhang sollten über die Evaluation auch Planungs- und
Steuerungsinformationen gewonnen werden, mit Hilfe derer Aussagen zu
Standards von Jugendamtsarbeit im Bereich der Sozialen Dienste sowie zu
einem qualifizierten örtlichen Berichtswesen und zu Planungsstrukturen ge-
macht werden können.

Aufgrund der notwendigen Haushaltskonsolidierungen der Stadt Ludwigshafen
hat sich der Handlungsdruck im laufenden Evaluationsprozess zunehmen ver-
schärft, so dass auch punktuell die Evaluationsziele und –aufgaben regelmä-
ßig der veränderten Ausgangslage angepasst werden mussten. Auch kam es
schon während des Evaluationsprozesses zu nachhaltigen Umstrukturierungen
in den Sozialen Diensten, die nicht im Zusammenhang mit den Evaluations-
ergebnissen stehen. Diese Hervorhebung ist wichtig, da vom Ansatz her, die
Evaluation formativ angelegt war. D.h. die im laufenden Prozess erarbeiteten
Zwischenergebnisse sollten nicht nur zur kontinuierlichen Praxisreflexion die-
nen, sondern auch in Planungs- und Konzeptentwicklungen implementiert
werden. Aufgrund der parallel verlaufenden Umstrukturierungen war dieses in-
tendierte Vorgehen nur sehr eingeschränkt möglich.

5.2 Zum methodischen Vorgehen

Im Kern bestand das Evaluationsdesign aus drei Elementen. Zum einen wur-
den für die Stadt Ludwigshafen sowie für die einzelnen Regionen bzw.
Planungsräume die sozialstrukturellen Rahmenbedingungen aufgearbeitet,
die nachfragebeeinflussend auf die Hilfen zur Erziehung wirken. Zum zwei-
ten wurde eine Zielgruppenanalyse durchgeführt, um differenziertere Aussa-
gen über die Nachfragebedingungen, den Hilfeprozess sowie zur Wirkung
der Hilfen treffen zu können. Hierbei handelt es sich um eine Totalerhebung
für das Jahr 2002, bei der insgesamt 928 Fälle mit einem sehr differenzier-
ten Instrument ausgewertet wurden. Bundesweit findet sich in der Fachlite-
ratur bis lang für eine Kommune keine vergleichbare Erhebung in diesem
Umfang. Zum dritten wurde eine Elternbefragung durchgeführt, um die Qua-
lität und die Wirkung der geleisteten Hilfen nicht nur aus fachlicher Perspek-
tive, sondern auch über die direkte Rückmeldung der anspruchsberechtigten
NutzerInnen in Erfahrung zu bringen. Etwa ein Drittel aller angeschriebenen
Eltern, die in 2002 Hilfen erhielten, beteiligten sich an dieser Befragung. Auch
hierbei handelt es sich um einen Evaluationszugang, der bislang bundesweit
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im Bereich der Hilfen zur Erziehung eher selten praktiziert wird. Um Aussagen
über die Qualität und die Wirkung treffen zu können, ist allerdings die
NutzerInnenperspektive unabdingbar.

Das Evaluationsdesign war prozess- und beteiligungsorientiert angelegt. Zu
Beginn der Evaluation wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, über die
alle relevanten Akteure eingebunden werden sollten und die in ihrer Zusam-
mensetzung auch die Schnittstellen zu anderen Jugendhilfeleistungs-
bereichen erfasste. Hier wurden alle Evaluationsschritte inhaltlich diskutiert,
auf die örtlichen Fragestellungen zugeschnitten und die Zwischenergebnis-
se interpretiert, um handlungsleitende und praxisrelevante Entwicklungs-
perspektiven ausarbeiten zu können. Darüber hinaus fanden Fachtage mit
allen Fachkräften der Sozialen Dienste statt, um nicht nur Beteiligung zu
ermöglichen, sondern auch die praktische Handlungsrelevanz der Fragestel-
lungen und damit der Ergebnisse zu sichern. In diesem Vorgehen schlägt
sich die Erkenntnis nieder, dass gelingende Innovationsprozesse auf ein
hohes Maß an Akzeptanz bei den handelnden Akteuren in der Institution an-
gewiesen sind.

Nachfolgend werden nun in einem ersten Schritt die zentralen Kernbefunde
im Überblick dargestellt. Daran schließt sich eine zusammenfassende Be-
trachtung der Handlungsempfehlungen sowie ein Ausblick auf die mögliche
Umsetzung an. Allerdings können in diesem Schlusskapitel nicht mehr alle
Befunde und Empfehlungen referiert werden. Diese finden sich in kompri-
mierter Form am Ende eines jeden Kapitels.

5.3 Zentrale Kernbefunde im Überblick

Die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung steht in einem engen Zusam-
menhang mit der Ausprägung sozialstruktureller Belastungsfaktoren in
den einzelnen Regionen bzw. Planungsräumen

Die Ergebnisse der Sozialstrukturanalyse verweisen sehr deutlich darauf,
dass der Bedarf an Hilfen zur Erziehung dann steigt, wenn auch die sozial-
strukturelle Benachteiligung entlang ausgewählter Sozialstrukturindikatoren
zunimmt. D.h. in den Regionen bzw. Planungsräumen, die durch überdurch-
schnittliche Werte im Bereich Arbeitslosigkeit, Armut, Mobilität sowie bei be-
stimmten Familienstrukturen (Alleinerziehende, kinderreiche Familien) gekenn-
zeichnet sind, nimmt auch die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu.
Dieses Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht von zentraler Bedeutung. Zum ei-
nen macht es deutlich, dass die steigende Nachfrage nach Hilfen zur Erzie-
hung auf die Folgen gesellschaftlicher Moder-nisierungsprozesse zurückge-
führt werden kann. Da anzunehmen ist, dass sich hierin ein weiter fortschrei-
tender Prozess ausdrückt, wird auch der Nachfragedruck auf die Hilfen zur
Erziehung zunehmen. Der demographische Wandel wird hier kurz- und mittel-
fristig nur eine geringfügig kompensatorische Wirkung haben.

Diese Ergebnisse verdeutlichen ferner, dass die Jugendhilfe auf die bedarfs-
beeinflussenden Faktoren selbst keine steuernde Einflussmöglichkeit hat.
Die Jugendhilfe zeigt sich hier als Ausfallbürge für gesamtgesellschaftliche
Entwicklungen.
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Alleinerziehende und kinderreiche Familien in prekären Lebenslagen
stellen eine Hauptzielgruppe der Hilfen zur Erziehung dar

Ein Rechtsanspruch auf eine Hilfe zur Erziehung besteht dann, wenn eine
dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht
gewährleistet ist. Bezogen auf diesen Leistungstatbestand zeigen sich zwei
Familientypen, die überdurchschnittlich in den Hilfen zur Erziehung reprä-
sentiert sind. Zum einen handelt es sich dabei um Alleinerziehende (häufig
mit mehreren Kindern) und kinderreiche Familien (mit drei und mehr Kin-
dern). Hinzu kommt, dass diese beiden Familientypen sich häufig in prekä-
ren Lebenslagen (Armut, Wohnraumprobleme, Sucht etc.) befinden. Auch
hier zeigen sich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen ab, die sich bedarfs-
beeinflussend auf die Hilfen zur Erziehung auswirken. Gleichzeitig werden
aber auch Handlungsbedarfe offenkundig, die über den Bereich der individu-
ellen Hilfen zur Erziehung hinausreichen und darauf hindeuten, dass prä-
ventive familienunterstützende und –entlastende Dienste im Gemeinwesen
Strukturkrisen in Familien verhindern können. Darauf zielt das Modell einer
sozialräumlich ausgerichteten und bedarfsorientierten Jugendhilfe, wie es in
Kapitel 2 vorgestellt worden ist.

Schulprobleme stehen in einem engen Zusammenhang zur Nachfrage
nach Hilfen zur Erziehung

Schulprobleme spielen in der Mehrzahl der Fälle eine zentrale Rolle, sowohl
bei der Feststellung des Hilfebedarfs als auch bei der konzeptionellen Aus-
gestaltung individueller Hilfesettings. Soziale Benachteiligung und Er-
ziehungsprobleme gehen häufig mit Schulproblemen einher. Nicht selten sind
es auch die Schulen, die Problemlagen und Gefährdungen dem Jugendamt
melden und damit einen Handlungsbedarf begründen. Dieses Ergebnis deckt
sich im Kern auch mit den Aussagen der PISA-Studie, in der deutlich heraus-
gestellt wurde, dass sich in Deutschland wie in kaum einem anderen europä-
ischen Land die Folgen gesellschaftlicher Benachteiligung auch in einem
geringeren Schulerfolg ausdrücken. Damit ist in besonderer Weise auch die
Zielgruppe von Hilfen zur Erziehung angesprochen. Hier zeigt sich eine der
dichtesten Schnittstellen zwischen Jugendhilfe und Schule, wenn es darum
geht, gemeinsam an günstigen Sozialisationsbedingungen für junge Men-
schen zu arbeiten und dadurch langfristig gesellschaftliche Teilhabe-
möglichkeiten zu eröffnen. Allerdings ist diese Schnittstelle in der konkreten
Alltagspraxis von beiden Institutionen aufgrund ihrer unterschiedlichen
Verfasstheit nur schwierig zu gestalten. Auf beiden Seiten gilt es hier nicht
nur Wissensdefizite über Handlungsansätze und –potentiale aufzuarbeiten,
sondern auch fall- und feldbezogene Kooperationsstrukturen zu entwickeln.
Auch wenn in Ludwigshafen in diesem Bereich schon viel gemacht wurde
(z.B. Schulsozialarbeit), so gilt es im Rahmen einer bedarfs- und sozial-
räumlich ausgerichteten Jugendhilfe hier die Kooperationsstrukturen zu in-
tensivieren. Damit zeigt sich allerdings ein Handlungsbedarf der über den
Zuständigkeitsbereich der einzelnen Schule hinausreicht und in Zusammen-
arbeit mit der ADD oder dem Ministerium angegangen werden muss.
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Die Ausgestaltung der Migrationsgesellschaft stellt auch für die Jugend-
hilfe eine zentrale Zukunftsaufgabe dar

Junge Menschen und Familien mit Migrationserfahrungen sind unter den
AdressatInnen der Hilfen zur Erziehung in etwa entsprechend ihrem Anteil
an der Gesamtbevölkerung vertreten. D.h. dieses Zielgruppenmerkmal gilt
nicht ursächlich für die gestiegene Inanspruchnahme. Allerdings ist hier zu
beachten, dass in einigen Planungsräumen der Anteil von Migrantenjugend-
lichen (würde man eingebürgerte und Aussiedlerjugendliche hinzuziehen)
über 50% liegt. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird sich dieser
Anteil in den kommenden Jahren noch erhöhen. Bundesweit gilt, dass die
Lebenslagen von MigrantInnen überdurchschnittlich häufig von sozialer Be-
nachteiligung gekennzeichnet sind. Insofern kann auch angenommen wer-
den, dass einerseits Problemlagen von MigrantInnen bislang gar nicht im
Blick der Jugendhilfe sind, weil vermutlich ihr Anteil an den Hilfen zur Erzie-
hung sonst deutlich ausgeprägter wäre. Ebenso gilt es aber auch innerhalb
der Migrantengruppen Netzwerke und soziale Systeme zu stärken, die posi-
tiv das Bewältigungshandeln unterstützen. Besonderer Handlungsbedarf
besteht hier darin, die präventiven Konzepte der Jugendhilfe wie auch die
Angebote im Bereich der Hilfen zur Erziehung darauf hin zu überprüfen, ob
sie den spezifischen Anforderungen zur Ausgestaltung einer Migrations-
gesellschaft gerecht werden, integrationsfördernd wirken und soziale Be-
nachteiligung abbauen.

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfslagen bei der Wei-
terentwicklung der Hilfen zur Erziehung

Nach wie vor stellen Jungen die Hauptzielgruppe der Hilfen zur Erziehung
dar, wenn sich auch der Anteil der Mädchen an den der Jungen zunehmend
annähert. Dieses Ergebnis deckt sich mit bundesweiten Befunden und ist
dadurch erklärbar, dass Ausdrucksformen der Jungen häufiger und frühzeiti-
ger Beachtung finden und entsprechend Eltern, Kindertagesstätten, Schu-
len, oder auch Polizei und Justiz Unterstützungsbedarf beim öffentlichen
Jugendhilfeträger einfordern. Mädchen hingegen kommen erst sehr viel spä-
ter in den Blick der Jugendhilfe, häufig erst dann, wenn sie selbst Unterstüt-
zung einfordern. Auffallend ist, dass der Anteil der Mädchen in Formen der
stationären Unterbringung höher ist als in ambulanten und teilstationären
Hilfen. Außerdem sind Mädchen aus Migratenfamilien deutlich häufiger in
den Hilfen zur Erziehung vertreten als Mädchen mit deutschen Eltern. So-
wohl für Mädchen wie auch für Jungen zeigt sich hier in konzeptioneller Hin-
sicht Entwicklungsbedarf.

Spezifische Zielgruppen in den Hilfen zur Erziehung: Eltern mit Sucht-
problemen und/oder psychischer Erkrankung

Bei einer weiteren zentralen Zielgruppe handelt es sich um Familien, deren
Erziehungsfähigkeit aufgrund von psychischer Erkrankung oder Sucht-
problemen beeinträchtigt ist. Insbesondere in diesen Fällen sind spezifisch
qualifizierte Angebote erforderlich, damit die Erziehungskompetenzen in der
Familie wieder aufgebaut und gesichert werden können. Allerdings bedarf
es in diesem Bereich auch abgestimmter Kooperationsformen der Jugend-
hilfe mit der Medizin, Psychiatrie und anderen Beratungsangeboten in der
sozialen Infrastruktur.

Die Hilfen zur Erziehung zwischen dienstleistungsorientierter Hilfe und
Wächteramtsfunktion

Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wurden die Hilfen
zur Erziehung als individueller Rechtsanspruch von Personensorge-
berechtigten normiert. Damit sollte auch die ordnungsrechtliche Verfasstheit



90
 ism

der Hilfen zur Erziehung in Form von Interventionen in die Autonomie der Fa-
milie durch dienstleistungsorientierte Unterstützungsangebote zurück gedrängt
werden. Damit war die fachliche Erkenntnis verbunden, dass nur akzeptierte
Hilfen, die unter Beteiligung der jungen Menschen und Familien erbracht wur-
den, wirkungsorientiert und damit auch ökonomisch effizient sind. Hier zeigt
sich ein erheblicher Wandel im fachlichen Selbstverständnis der Jugendhilfe.
In Ludwigshafen werden etwa 50% der Hilfen als sozialstaatliche Unter-
stützungsleistungen für junge Menschen und ihre Familien gewährt. Nur in
einem geringen Anteil der Fälle gehen die Hilfen zur Erziehung mit einem
Sorgerechtsentzug einher. Dieses rechtlich normierte Ziel ist nur durch eine
entsprechend hohe Qualifikation der Fachkräfte zu erreichen, die auf Famili-
en- und Ressourcenorientierung setzt. Gleichzeitig erfordert dieses Handlungs-
konzept für die Sozialen Dienste entsprechende Zeitressourcen, da Beteili-
gung und Akzeptanz insbesondere in Krisen und konflikthaften familiären Be-
ziehungen ungleich schwerer zu realisieren sind, als Herausnahmen und
Sorgerechtsentzüge.

Ebenso zeigen die Ergebnisse aber auch, dass die Hilfen zur Erziehung etwa
in der Hälfte der Fälle im Kontext von Wächteramtsfunktionen eingesetzt
werden. Zwar handelt es sich hierbei nicht in jedem Fall um eine akute
Gefährdungslage. Aber dennoch ist häufig nicht sicher auszumachen, ob
durch die mangelnde Erziehungskompetenz der Eltern, durch Gewalt (Miss-
brauch, Misshandlung) oder die Nichtsicherstellung von elementaren Grund-
bedürfnissen (Nahrung, Gesundheit, Bildung) eine Gefährdung eintreten
kann. Oftmals handelt es sich bei den Hilfen zur Erziehung um eine Grat-
wanderung zwischen Hilfe und Kontrolle. Insbesondere in diesem Bereich
tragen die Fachkräfte der Sozialen Dienste eine hohe Verantwortung.
Mittlerweile zeigen zahlreiche Prozesse gegen SozialarbeiterInnen, dass
fachlich falsche Einschätzungen der Gefährdungslage mit Todesfolge für die
jungen Menschen zu nachhaltigen Konsequenzen für die Fachkräfte führen
können. Ebenso fatal sind aber auch die Folgen, wenn durch zu frühzeitige
oder unangemessene Interventionen Herausnahmen durchgeführt werden
und damit familiale Bindungen auf Dauer geschädigt werden. Dieses
Tätigkeitsfeld beschreibt somit einen zentralen Kernaufgabenbereich der
Sozialen Dienste, der eine entsprechende Arbeitsstruktur (kollegiale Fall-
beratung), fachliche Kompetenzen und entsprechende Zeitressourcen erfor-
dert, damit nach den „Regeln der Kunst“ gearbeitet werden kann.

Der Soziale Dienst ist die zentrale Planungs- und Steuerungsinstanz im
Bereich der Hilfen zur Erziehung: Standards der Hilfeplanung

Der Soziale Dienst ist die zentrale Planungs- und Steuerungsinstanz im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung. Hier wird in jedem Einzelfall darüber entschie-
den, welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt notwendig und geeignet ist. Dazu
sieht der Gesetzgeber ein entsprechendes Verfahren vor, das die Beteili-
gung mehrerer Fachkräfte sowie des jungen Menschen und seiner Eltern als
Hilfeplanungsprozess rechtlich normiert. Mittlerweile gilt es auch als erwie-
sen, dass die Qualität und Wirkung einer Hilfe zur Erziehung maßgeblich mit
der Qualität dieses Hilfeplanungsprozesses zusammenhängt, der in der Ver-
antwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers liegt. Die Ergebnisse der
Evaluation zeigen, dass zentrale Qualitätsstandards von Hilfeplanungs-
prozessen auch von den Fachkräften der Sozialen Dienste eingehalten wer-
den. Damit einher geht ein hoher Grad der Zielerreichung in den Einzelfäl-
len. Handlungsbedarf zeigt sich allerdings im Blick auf den zeitlichen Turnus
der Hilfeplanung und einer damit verbundenen dichteren zielorientierten Steu-
erung.
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Aufgrund des Personalabbaus in den Sozialen Diensten spiegeln die
Evaluationsergebnisse allerdings nicht mehr die derzeitige Situation wieder.
Hier wäre erneut zu prüfen, wieviel Personalressourcen erforderlich sind,
damit qualifizierte Hilfeplanungsprozesse durchgeführt werden können. Denn
besonders in diesem Bereich zeigt sich, dass eine fachlich qualifizierte Steu-
erung, die zur Auswahl einer bedarfsorientierten Hilfe führt, auch ökonomisch
efffizient ist. Oder anders ausgedrückt: es lässt sich nachweisen, dass fal-
sche Hilfeentscheidungen und fehlende Hilfeplangespräche oftmals mit Hilfe-
karrieren oder zeitlich längeren Hilfeprozessen einhergehen, die zudem auch
kostenintensiv sind.

Aus der Perspektive der Eltern werden Wirkungen und Qualität der Hil-
fen als positiv beurteilt

Die Ergebnisse der Elternbefragung heben sehr deutlich hervor, dass die
Hilfen zur Verbesserung der Lebenssituation von Eltern und Kindern geführt
haben. Dabei wurden ausgewählte Qualitätsaspekte von Jugendamtsarbeit
und der Arbeit der hi l fedurchführenden Dienste und Einrichtungen
gleichmaßen und in der Mehrzahl der Fälle als „gut“ bewertet. Mit diesem
Ergebnis kann somit auch aus der Perspektive der Eltern bestätigt werden,
dass die Einhaltung von fachlichen Standards zu ziel- und wirkungs-
orientierten Hilfen führt. Gleichzeitig zeigt sich in diesem Ergebnis, dass das
Jugendamt als sozialpädagogische Fachbehörde anerkannt wird. Im Rah-
men von Qualitätsentwicklungsprozessen, die der Gesetzgeber in §§ 78a-g
SGB VIII rechtlich normiert hat, sollten auch künftig Elternbefragungen als
direkte Rückmeldemöglichkeit zu Qualität und Wirkung einer Hilfe durchge-
führt werden.

Weiterentwicklung und Qualifizierung ambulanter Hilfen zur Erziehung

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde in der Stadt Ludwigshafen das Gesamt-
spektrum der Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff SGB VIII) ausdifferenziert und
qualifiziert. Der hohe Grad der Zielerreichung sowie die Rückmeldungen der
Eltern verweisen auf ein fachlich hohes Niveau der Hilfen zur Erziehung in
der Stadt Ludwigshafen. Bei der Zusammensetzung der Hilfen zur Erziehung
fällt allerdings der hohe Anteil von Heimerziehung auf. Dabei ist in Rechnung
zu stellen, dass darin ein bedeutender Anteil von kurzfristigen, d.h. weniger
als drei Monate dauernden Hilfen enthalten ist (u.a. kurzfristige Hilfen in der
Notaufnahme). Ebenso zeigt sich, dass es sich mit Blick auf die Dauer von
Heimerziehung (40% 3 Monate bis 2 Jahre) nicht um eine Ersatzerziehung,
sondern eine Hilfe in einem eng definierten Zeitraum „an einem anderen Ort“
handelt. D.h. bei der Heimerziehung handelt es sich in der Regel nicht um
eine Dauerunterbringung außerhalb der Familie, sondern um ein spezielles
Setting, das notwendig ist, um Familienerziehung wieder zu ermöglichen.
Trotz dieser fachlichen Weiterentwicklung in der Heimerziehung hin zu einer
mehr familienunterstützenden Hilfe kann mit Blick auf die Zielgruppen-
ergebnisse angenommen werden, dass durch den Ausbau und die Qualifi-
zierung familienbezogener ambulanter Hilfen stationäre Unterbringungen
vermieden werden können.

In der Zusammenschau dieser Ergebnisse wird deutlich, dass im Jugendamt
der Stadt Ludwigshafen vor allem in den 1990er Jahren die fachliche Weiter-
entwicklung der Hilfen zur Erziehung deutlich vorangetrieben wurde und sich
entsprechend über die Evaluation positive Effekte aufzeigen lassen. Daran
gilt es bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen anzuschließen. Denn
trotz einer positiven Zwischenbilanz wird auch Handlungsbedarf offenkun-
dig, der sich sowohl aus veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
als auch aus den Umstrukturierungen der vergangenen Jahre ergibt. Im Fol-
genden sollen deshalb zusammenfassend die Kernelemente der Handlungs-
empfehlungen dargestellt werden.
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5.4 Kernelemente der Handlungsempfehlungen

Bezogen auf die Evaluationsergebnisse und vor dem Hintergrund der
Umstrukturierungen in den Sozialen Diensten reicht es nicht aus, punktuelle
Entwicklungsbedarfe herauszustellen. Auch bezogen auf die erwartbaren
gesellschaftlichen Veränderungen wird der Handlungsdruck und der Reform-
bedarf bei den Hilfen zur Erziehung auch in den kommenden Jahren weiter
anhalten. Aus diesem Grund wurde im vorliegenden Evaluationsbericht ein
Leitkonzept sowie ein konkretes Modell für die Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung vorgestellt, das dazu geeignet ist, unter fachlich-konzeptio-
nellen, organisatorischen, infrastrukturellen und planungstheoretischen Ge-
sichtspunkten die Reformbedarfe zu bündeln. Unter dem Begriff der Sozial-
raumorientierung werden diese Überlegungen zusammengeführt. Zudem
wird in diesem Leitkonzept nicht nur der engere Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung betrachtet, sondern auch die Schnittstellen zu anderen Handlungs-
feldern der Jugendhilfe sowie zu Schulen und sozialen Netzen in den Sozial-
räumen. Das Leitkonzept der Sozialraumorientierung steht nicht nur für ein
bestimmtes professionelles Handlungsmodell in der Jugendhilfe, sondern
auch für eine bedarfsorientierte und präventiv ausgerichtete Infrastruktur-
entwicklung, die sich an den konkreten Bewältigungsaufgaben von jungen
Menschen und ihren Familien in sozialräumlich vorstrukturierten Lebensla-
gen orientiert. Damit impliziert dieses Modell auch eine konsequente Um-
kehr von einer angebots- hin zu einer nachfrageorientierten Jugendhilfe, die
nicht nur fachlich sinnvoll, sondern auch ökonomisch effizient ist. Allerdings
sollte die Umsetzung und Konkretisierung dieser Modellüberlegungen auch
mit einem Leitbildentwicklungsprozess für alle Abteilungen in der Verwaltung,
die mit Jugendhilfeaufgaben betraut sind, verbunden werden.

Für die Umsetzung der Modellüberlegungen sind somit folgende Elemente
von besonderer Bedeutung:

· Einteilung der Stadt in sechs Planungsräume für die Hilfen zur Erziehung

· Bildung von sechs Regional-Teams in den Sozialen Diensten, die diesen
Planungsräumen zugeordnet werden können.

· Ausbau und Qualifizierung niedrigschwelliger und ambulanter Hilfen in
diesen Planungsräumen in der Verantwortung von Schwerpunktträgern

· Flexibilisierung und Integration von Hilfen in diesen Planungsräumen an
der Schnittstelle zu Regelinstitutionen wie Kindertagestätten, Schulen,
Angeboten der Jugendarbeit etc.

·  Sicherstel lung einer entsprechenden Finanzierungsstruktur, die
niedrigschwellige und flexible Hilfen ermöglicht und für die leistungser-
bringenden Dienste und Träger planbar macht

· Einrichtung von Steuerungs- und Planungsgremien in den Planungs-
räumen, die in der Verantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers fall-
und feldbezogen ausgestaltet werden können. Dazu sind entsprechende
Zeitressourcen bei den Sozialen Diensten und der Jugendhilfeplanung er-
forderlich.

Fachlich konzeptionell zielt das Leitkonzept der Sozialraumorientierung auf
eine familien- und ressourcenorientierte Ausgestaltung der Hilfen, die durch
entsprechende Fortbildungsplanungen abgesichert und in den Leistungs- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit den leistungserbringenden Diens-
ten und Trägern verankert werden sollte. Daran schließt sich auch ein Aus-
bau und eine Qualifizierung der ambulanten Hilfen in den Planungsräumen
sowie eine intensivere Elternarbeit in der Heimerziehung an.
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5.5 Empfehlungen für die Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen

Die hier herausgearbeiteten Handlungsempfehlungen (siehe detaillierte tabel-
larische Übersicht im Anhang) und die Modellkonzeption schließen zwar an
Weichenstellungen an, die bereits Mitte der 1990er Jahre vorgenommen wur-
den, sind aber dennoch in ihren Konsequenzen sehr weitreichend und an-
spruchsvoll. Aus diesem Grund werden für die Umsetzung einige Eckpunkte
formuliert.

Politische Absicherung der Entwicklungsziele und Schwerpunkte

Da es sich hier um eine strukturelle Weiterentwicklungsperspektive für die
Jugendhilfe in der Stadt Ludwigshafen handelt, ist eine politische Absicherung
der Entwicklungsziele und Schwerpunkte eine zentrale Voraussetzung, da-
mit die entsprechenden Rahmenbedingungen vereinbart und Ziele überprüft
werden können. Ein Umbau braucht verlässliche Strukturen, so dass
Innovationspotentiale auf allen Ebenen unterstützt und nicht in Abwehr-
haltungen umgelenkt werden.

Modellphase und Stufenkonzept

Nicht alle Handlungsempfehlungen lassen sich gleichzeitig angehen und
umsetzen. Deshalb empfiehlt sich die Ausarbeitung eines Stufenplans in dem
beispielsweise für eine dreijährige Modellphase Umsetzungsschwerpunkte
benannt, Entwicklungsziele formuliert und Prüfkriterien festgelegt werden.
Diese Modellphase sollte mit Meilensteinen versehen werden, an denen kon-
tinuierlich die Umsetzungserfahrungen evaluiert und ggf. Korrekturen vorge-
nommen werden können.

Rahmenbedingungen in den Sozialen Diensten

Insbesondere im Bereich der Sozialen Dienste wurden in den vergangenen
Jahren weitreichende Veränderungen vorgenommen, die eine Konsolidierung
dieses Dienstes erforderlich machen. In den Handlungsempfehlungen fin-
den sich darum eine Reihe von Anforderungen, die eine Konzeptentwicklung
für diesen Dienst zur Voraussetzung haben, damit das Aufgabenprofil neu
vermessen und mit einer entsprechenden Ressourcenplanung versehen
werden kann.

Dialogorientierte Umsetzung in Kooperation mit den leistungser-
bringenden Diensten und freien Trägern

Die Evaluation erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, so dass
in diesem Bericht die Jugendamtsperspektive auf die Weiterentwicklung der
Hilfen zur Erziehung im Vordergrund steht. Die Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen tangiert aber auch die Arbeitsfelder der leistungserbringenden
Dienste und Träger und beinhaltet Anforderungen an Handlungskonzepte und
Organisationsstrukturen. Deshalb sollten die Evaluationsergebnisse mit den
entsprechenden Diensten und Trägern ausführlich diskutiert und in ein ge-
meinsam getragenes Rahmenkonzept überführt werden.

Zusammenführung von Fachlichkeit und Ökonomie in Planungs- und
Steuerungsüberlegungen

In kaum einem anderen Leistungsbereich der Jugendhilfe lässt sich so deut-
lich nachweisen, dass die Einhaltung fachlicher Standards auch wirtschaft-
lich effizient ist. D.h. wenn es gelingt, die notwendige und geeignete Hilfe,
die unter Beteiligung des jungen Menschen und der Personensorge-
berechtigten erarbeitet wird, in ein akzeptiertes und zielorientiertes
Hilfestetting zu überführen, dann folgt dieses Vorgehen nicht nur den recht-
lich normierten Vorgaben, sondern dann ist auch davon auszugehen, dass
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eine Verbesserung der Lebenssituation der Familie eintritt. Bei den Hilfen zur
Erziehung handelt es sich längst um einen Leistungsbereich, der nicht nur
darauf abzielt, im engeren Sinne Erziehungsfähigkeit (wieder) herzustellen,
sondern hier werden zunehmend für eine wachsende Gruppe junger Menschen
auch gesellschaftliche Integrationsleistungen erbracht und Teilhabechancen
eröffnet. Das bedeutet auch, dass fachliche Ziele sich hier in höherem Maße
mit sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zielen decken. Die Voraussetzung
allerdings ist, dass der Hilfebedarf nicht vom Angebot her definiert wird, son-
dern in jedem Einzelfall ein „maßgeschneidertes“ Setting entwickelt werden
kann. Nur dann lässt sich vermeiden, dass bestimmte Zielgruppen durch die
Maschen einer ausdifferenzierten sozialen Infrastruktur hindurchfallen, Struktur-
krisen sich verfestigen und Hilfekarrieren sich anschließen. Hilfekarrieren
schließlich, die immer dann entstehen, wenn Hilfen zu spät eingesetzt wer-
den oder der kostengüstigsten Hilfe vor der fachlich notwendigen Hilfe der
Vorzug gegeben wird, sind immer auch ineffizient. Vor dem Hintergrund dieser
fachlichen und ökonomischen Argumentation gewinnt der Soziale Dienst in
seiner Planungs- und Steuerungsverantwortung an erheblicher Bedeutung. Die
Ausgestaltung gelingender und bedarfsorientierter Hilfeplanungsprozesse ge-
hört zu einem Kernaufgabengebiet dieses Dienstes, das im Aufgabenprofil
konzeptionell verankert, durch entsprechende Organisationsstrukturen unter-
stützt und mit entsprechenden Personalressourcen abgesichert werden muss.
Nach den Umstrukturierungen in den Sozialen Diensten gilt es diese Voraus-
setzungen zu überprüfen, damit das Leitkonzept einer sozialraumorientierten
Weiterentwicklung auf der Seite des öffentlichen Jugendhilfeträgers auch um-
gesetzt werden kann.

Eine bedarfsorientierte Steuerung von Hilfen erfordert nicht nur qualifizierte
Hilfeplanungsprozesse im Fall, sondern auch sozialraumorientierte Koope-
rations- und Planungsstrukturen, die maßgeschneiderte Hilfen ermöglichen.
Auch hier gewinnt der Soziale Dienst ein Handlungsfeld hinzu, das bislang
im Aufgabenprofil von untergeordneter Bedeutung war. Zudem verdichten
sich hier die Schnittstellen zur Jugendhilfeplanung, damit das qualitative
Wissen aus den Planungsräumen prozessorientiert und mit Blick auf gesamt-
städtische Entwicklungen in Infrastrukturentwicklungen überführt werden
kann. Eine fachlich qualifizierte und damit ökonomisch effiziente Steuerung
der Hilfen zur Erziehung erfordert entsprechende Planungsstrukturen. Auch
hier ist zu überprüfen, ob die personellen Ressourcen der Jugendhilfeplanung
ausreichen, um sozialräumliche Planungsstrukturen aufzubauen und durch
ein Berichtswesen für die Hilfen zur Erziehung abzusichern. Sozialräumliche
Planungsstrukturen und ein qualifiziertes Berichtswesen sind zentrale Vor-
aussetzungen einer bedarfsorientierten Steuerung der Hilfen zur Erziehung.

5.6 Sozialraumorientierung und Einheit der Jugendhilfe: der
jugendhilfepolitische Gestaltungsauftrag

Bundesweit befinden sich die Hilfen zur Erziehung in einem weitreichenden
Umbauprozess, der nicht nur zu fachlichen Innovationen führt, sondern auch
das Verhältnis von Diensten und Trägern zueinander grundlegend verändert.
Vor allem durch den Kostendruck, durch Organisationsreformen und die Ein-
führung von betriebswirtschaftlich orientierten Management-Modellen ver-
stärkt sich auch die Konkurrenz zwischen Diensten und Trägern, weil die
Existenzsicherung vor fachliche Überlegungen gestellt wird. Nur wer sich im
Kampf um knappe Ressorucen durchsetzt, d.h. wer sich auf dem Jugendhilfe-
markt behauptet, hat eine Chance, auch weiterhin Angebote und Leistungen
erbringen zu können. Dabei spielen fachliche Überlegungen nicht immer die
zentrale Rolle, wenn es darum geht knappe Mittel aufgabenbezogen zu vertei-
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len. Vielmehr wird dadurch die Einheit der Jugendhilfe in Frage gestellt, wenn
Dienste und Träger ihre Partikularinteressen zur Existenzsicherung in den
Vordergrund stellen und der jugendhilfepolitische Auftrag zur Gestaltung güns-
tiger Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien (§ 1 SGB VIII)
aus dem Blick gerät.

Mit dem Leitkonzept der Sozialraumorientierung lässt sich eine rechtlich ab-
gesicherte und fachliche Basis beschreiben, die für alle Akteure der Jugend-
hilfe einen gemeinsamen Handlungsrahmen und normativen Bezugspunkt
darstellen. Mit diesem Leitkonzept lassen sich sozialpolitische Aufgaben for-
mulieren, die die begrenzten Möglichkeiten der Jugendhilfe um die Dimensi-
on der Verursachungsbedingungen von Lebenslagenproblemen erweitern,
die jenseits konkreter Jugendhilfeleistungen die beste Prävention darstel-
len. Das Leitkonzept der Sozialraumorientierung formuliert zudem Aufgaben
vor dem Hintergrund konkreter Bedarfslagen in den sozialen Räumen, aus
denen dann kompetenzorientiert abgeleitet werden kann, welche Dienste und
Träger in enger Abstimmung miteinander welche Angebote vorhalten und
kooperativ weiterentwickeln. Dadurch können eindimensional betriebs-
wirtschaftliche Management-Modelle durch Formen des fachlichen Wettbe-
werbs abgelöst werden, wie es auch im Elften Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung (2002) vorgeschlagen wird. Zur Ausgestaltung dieses fach-
lichen Wettbewerbs ist aber auch ein Jugendamt erforderlich, das die Ein-
heit der Jugendhilfe bündelt und die rechtlich normierte Planungs- und
Gesamtverantwortung wahrnimmt.



96
 ism

6. Literaturverzeichnis

BMFSFJ (Hg), 2002: Elfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die
Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland, Berlin.

BMJFFG (Hg), 1990: Achter Jugenbericht. Bericht über Leistungen und
Bestrebungen der Jugendhilfe, Bonn.

Bogumil, Jörg/Holtkamp, Lars, 2002: Entscheidungs- und
Implementationsprobleme bei Sozialraumbudgets aus politik-
wissenschaftlicher Sicht. Experise im Auftrag der Regiestelle E&C der
Stiftung SPI, Berlin.

Conen, Marie-Luise (Hg), 2002: Wo keine Hoffnung ist, muss man sie
erfinden. Aufsuchende Familientherapie, Heidelberg.

Darius, Sonja/Müller, Heinz, 2004: „Das Neunkircher Modell“. Evaluations-
bericht zur ganzheitlichen, sozialraumorientierten und budgetierten
Jugendhilfe Neunkirchen, Mainz.

Darius, Sonja/Müller, Heinz/Teupe, Ursula, 2004: Qualitätsentwicklung in
den Sozialen Diensten des Jugendamtes. Bericht über die Weiterent-
wicklung von Teamarbeit, Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung im
Bereich der erzieherischen Hilfen in rheinland-pfälzischen Jugendäm-
tern, herausgegeben durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit, Mainz.

Deinet, Ulrich, 2002: „Aneignung“ und „Lebenswelt“ – der sozialräumliche
Blick der Jugendarbeit; in: Merten (Hg) 2002, S. 151 – 166.

Flösser, Gaby/Otto, Hans-Uwe (Hg), 1996: Neue Steuerungsmodelle für
die Jugendhilfe, Neuwied/Kriftel/Berlin.

Hamburger, Franz/Müller, Heinz/Porr, Claudia, 1998: Innovation und Steue-
rung aus der Praxis. Bericht über ein Modellprojekt zur Weiterentwick-
lung der Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz, Mainz.

Hinte, Wolfgang, 2002: Fälle, Felder und Budgets. Zur Rezeption sozial-
raumorientierter Ansätze in der Jugendhilfe; in: Merten (Hg) 2002, S. 91
– 126.

KGSt (Hg), 1998: Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien
Trägern der Jugendhilfe, Köln 2/1998.

Klatetzki, Thomas (Hg), 1994: Flexible Erziehungshilfen. Ein
Organisationskonzept in der Diskussion, Münster.

Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), 2002: Zur
Entwicklung von Jugendhilfebedarf und sozialstrukturellem Wandel.
Konzept einer integrierten Berichterstattung, Stuttgart.

MASFG (Hg), 2003: Erzieherische Hilfen in Rheinland-Pfalz. Expertise zu
Ursachen der Fallzahl- und Ausgabensteigerung erzieherischer Hilfen in
Rheinland-Pfalz.

Merchel, Joachim, 1998: Qualifizierung von Handlungskompetenz, Verfah-
ren und Organisationsstrukturen als Ansatzpunkt zum sparsamen
Umgang mit Ressourcen; in: Schrapper (Hg) 1998, S. 108 – 143.



 ism
97

Merchel, Joachim/Schrapper, Christian (Hg), 1996: Neue Steuerung.
Tendenzen der Organisationsentwicklung in der Sozialverwaltung,
Münster.

Merten, Roland (Hg), 2002: Sozialraumorientierung. Zwischen fachlicher
Innovation und rechtlicher Machbarkeit, Weinheim und München.

Minuchin, Patricia/Colapinto, Jorge/Minuchin, Salvador, 2000: Verstrickt im
sozialen Netz. Neue Lösungswege für Multiproblem-Familien,
Heidelberg.

Müller, C. Wolfgang, 2002: Soziale Räume und Soziale Arbeit. Ein Rück-
blick; in: Merten (Hg) 2002, S. 31 –39.

Münder, Johannes, 2001: Sozialraumbudgetierung und das Kinder- und
Jugendhilfegesetz. Rechtsgutachten. Herausgegeben vom SPI im SOS-
Kinderdorf e.V., München.

Schrapper, Christian (Hg), 1998: Qualität und Kosten im ASD, Münster.

Sozialpädagogisches Institut im SOS-Kinderdorf (Hg), 2001: Sozialraum-
orientierung auf dem Prüfstand, München.

Stadtjugendamt Ludwigshafen (Hg), 2003: Hilfeplanung nach § 36 Kinder-
und Jugendhilfegesetz. Eine Arbeitshilfe für die Praxis der Sozialen
Dienste, Weinheim/Basel/Berlin.

Thiersch, Hans u.a., 1998: Leistungen und Grenzen von Heimerziehung.
Ergebnisse einer Evaluationsstudie stationärer und teilstationärer
Erziehungshilfen, herausgegeben vom BMFFSJ, Stuttgart/Berlin/Köln.

Thiersch, Hans u.a., 2002: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit; in: Thole
(Hg) 2002, S. 161 – 178.

Thole, Werner (Hg), 2002: Grundriss Soziale Arbeit, Opladen.

Wolff, Mechthild, 2002: Integrierte Hilfen vs. Versäulte Erziehungshilfen.
Sozialraumorientierung jenseits der Verwaltungslogik; in: Merten (Hg)
2002, S. 41 – 52.



98
 ism

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Einflussfaktoren auf die Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung .......................... 19

Abb. 2: Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung nach
zusammengefassten Hilfearten ................................................................................... 23

Abb. 3: Modell der Sozialraumorientierung .................................................................... 35

Abb. 4: Anteil der 0- bis 21-Jährigen Ausländer im jeweiligen HzE-Planungsraum ....... 42

Abb. 5: Anteil der minderjährigen HLU-EmpfängerInnen und Arbeitslosen
im jeweiligen HzE-Planungsraum................................................................................ 43

Abb. 6: Anteil der Haushalte mit HLU-Bezug sowie Anteil aller Familien, die
in 2002 Hilfen in Anspruch genommen und HLU bezogen haben
nach neuen Regionen ................................................................................................. 44

Abb. 7: Migrationseckwert: Zu- und Fortzüge pro 100 EinwohnerInnen im
HzE-Planungsraum ..................................................................................................... 45

Abb. 8: Anteil der HLU-Haushalte mit Kindern, der Haushalte mit drei
und mehr Kindern sowie Alleinerziehende .................................................................. 46

Abb. 9: Anteil der Alleinerziehenden an der Gesamtbevölkerung und in
den 2002 durch das Jugendamt gewährten individuellen Hilfen
nach alten Regionen ................................................................................................... 47

Abb. 10: Anzahl der Kinder je Familie in der Gesamtbevölkerung und
in Familien, die in 2002 Hilfen durch das Jugendamt erhalten haben ........................ 47

Abb. 11: Anteil der Hilfen zur Erziehung in den jeweiligen HzE-Planungsräumen
an allen HzE in der Stadt Ludwigshafen ...................................................................... 48

Abb. 12: Sozialstruktur- und HzE-Index .......................................................................... 49

Abb. 13: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt nach Familien mit
einer und mehreren Hilfen ........................................................................................... 54

Abb. 14: Verteilung der Hilfearten bei Alleinerziehenden und bei 2-Eltern-Familien ...... 55

Abb. 15: Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter nach alten Regionen ............... 58

Abb. 16: Zentrale Faktoren, die zum Gelingen der Hilfe beigetragen haben ................. 60

Abb. 17: Einschätzung zur Frage, ob eine andere Hilfe als die gewährte
geeigneter gewesen wäre, nach zusammengefassten Hilfearten .............................. 67

Abb. 18: Anteil der Hilfen mit oder ohne einer vorausgegangenen oder
einer nachfolgenden Hilfe an allen in 2002 beendete Hilfen ...................................... 68

Abb. 19: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt ................................................. 70

Abb. 20: Hilfeerbringende Einrichtungen ........................................................................ 71

Abb. 21: Turnus der Hilfeplangespräche nach zusammengefassten Hilfearten ............ 77

Abb. 22: Gesamtbewertung der Hilfe .............................................................................. 78

Abb. 23: Grad der Zielerreichung „nicht erreicht“ und „überwiegend oder
voll erreicht“ nach Hilfeart ............................................................................................ 80



 ism
99

Anlagen


	Abb. 2: Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung nach  zusammengefassten Hilfearten 
	Abb. 3: Modell der Sozialraumorientierung 
	Abb. 4: Anteil der 0- bis 21-Jährigen Ausländer im jeweiligen HzE-Planungsraum 
	Abb. 5: Anteil der minderjährigen HLU-EmpfängerInnen und Arbeitslosen  im jeweiligen HzE-Planungsraum 
	Abb. 6: Anteil der Haushalte mit HLU-Bezug sowie Anteil aller Familien, die  in 2002 Hilfen in Anspruch genommen und HLU bezoge
	Abb. 7: Migrationseckwert: Zu- und Fortzüge pro 100 EinwohnerInnen im  HzE-Planungsraum 
	Abb. 8: Anteil der HLU-Haushalte mit Kindern, der Haushalte mit drei  und mehr Kindern sowie Alleinerziehende 
	Abb. 9: Anteil der Alleinerziehenden an der Gesamtbevölkerung und in  den 2002 durch das Jugendamt gewährten individuellen Hilf
	Abb. 10: Anzahl der Kinder je Familie in der Gesamtbevölkerung und  in Familien, die in 2002 Hilfen durch das Jugendamt erhalte
	
	Abb. 11: Anteil der Hilfen zur Erziehung in den jeweiligen HzE-Planungsräumen  an allen HzE in der Stadt Ludwigshafen 
	Abb. 12: Sozialstruktur- und HzE-Index 
	Abb. 13: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt nach Familien mit  einer und mehreren Hilfen 
	Abb. 14: Verteilung der Hilfearten bei Alleinerziehenden und bei 2-Eltern-Familien 
	Abb. 15: Anteil der Hilfen mit Dienstleistungscharakter nach alten Regionen 
	Abb. 16: Zentrale Faktoren, die zum Gelingen der Hilfe beigetragen haben 
	Abb. 17: Einschätzung zur Frage, ob eine andere Hilfe als die gewährte  geeigneter gewesen wäre, nach zusammengefassten Hilfear
	Abb. 18: Anteil der Hilfen mit oder ohne einer vorausgegangenen oder  einer nachfolgenden Hilfe an allen in 2002 beendete Hilfe
	Abb. 19: Art der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt 
	Abb. 20: Hilfeerbringende Einrichtungen 
	Abb. 21: Turnus der Hilfeplangespräche nach zusammengefassten Hilfearten 
	Abb. 22: Gesamtbewertung der Hilfe  
	Abb. 23: Grad der Zielerreichung �nicht erreicht" und �überwiegend oder  voll erreicht" nach Hilfeart 

